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Existenzgründung

Eine Existenz gründen bedeutet, sich beruflich selbstständig zu machen. Eine
Herausforderung – und eine große Chance zugleich. Beratungs- und Förder-
angebote unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben: ob im Handwerk, als Franchise-
Nehmer, Freiberufler oder als Unternehmensnachfolger …
Dieses Heft will Ihnen das Rüstzeug liefern für die ersten Schritte zur Existenz-
gründung: mit grundlegenden Informationen, Gründerbeispielen, Checklisten,
Tests und Adressen.

Viel Erfolg auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit!
Ihre BBZ-Redaktion
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2. Hoch hinaus

Den Vergleich mit Spiderman mag Ma-
nuel Marburger nicht mehr hören. Auch
wenn es manchem so vorkommen mag,
als hinge sein Leben am seidenen Fa-
den, wenn er ihm bei der Arbeit zusieht.
Manuel Marburger ist Industriekletterer
und verdient sein Geld in Schwindel er-
regender Höhe, nur von zwei Seilen ge-
sichert. 
Der gelernte Elektriker arbeitete schon
lange Jahre im Bau-Gewerbe, als immer

mehr Anfragen nach Höhenarbeiten ihn
hellhörig machten. Auf einem Weihnachts-
markt wurde daraus plötzlich eine Ge-
schäftsidee. „Ich beobachtete mit ei-
nem Freund eine Hebebühne, die beim
Wechseln von Plakaten stecken geblie-
ben war“, erzählt Marburger. „Erst ha-
ben wir darüber gewitzelt: ‚Das können
wir ja besser’. Kurz danach wollten wir
das auch beweisen.“ 
Kollegen und Freunde lachten über die
ausgefallene Idee. Doch Schritt für Schritt
setzte Marburger seinen Entschluss um.

Damit er als Industriekletterer selbst-
ständig eine Baustelle betreuen durfte,
musste er mehrere Kurse besuchen,
meist im Urlaub oder nach Feierabend,
dazu 1.600 Stunden Praxis nachweisen
und eine Abschlussprüfung bestehen.
Schließlich konnte er mit einem Freund
und 3.500 € Eigenkapital die „Kletter-
Spezial-Einheit“ aus der Taufe heben.
Zwei Wochen nach dem Start bekamen
sie den ersten Auftrag: das Auswech-
seln einer Glasscheibe in 30 Metern Hö-
he. „Klar hatten wir praktische Kenntnis-

3. Kristallklare Geschäftsidee

Mit Swarovski-Kristallen, edlem Porzel-
lan und Stilmöbeln handeln – und das
mit einer extremen Sehschwäche? Un-
möglich? Yamuar Osman beweist seit
etwa drei Jahren das Gegenteil. 
Vielleicht liegt es daran, dass der gelern-
te Bankkaufmann seine Leidenschaft
zum Beruf gemacht hat. Seit über 15
Jahren sammelt er Swarovski-Artikel und
wurde so mit den Jahren zum Fachmann.
„Ob eine Kristallfigur wirklich von Swa-

rovski stammt, erkenne ich mittlerweile
innerhalb von Sekunden“, sagt er.
Bei anderen Dingen muss er schon sehr
genau hinsehen, meist mit einer Lupe
oder mit Hilfe des Computers. Und natür-
lich prüft er auch mit Händen und Ohren.
Mit Porzellan und Stilmöbeln zu han-
deln, hatte Yamuar Osman ursprünglich

gar nicht geplant. Er kaufte private Swa-
rovski-Sammlungen auf und verkaufte
sie im Internet als Einzelstücke weiter.
Da er die Sammlungen prüfen musste,
besuchte er die Verkäufer. Dabei stellte
er fest, dass diese oft noch weitere Rari-
täten abzugeben hatten. Also erweiterte
er nach und nach sein Fachwissen, sei-
ne Marktkenntnisse – und seine Ange-
botspalette. 
Auch heute noch verbringt er Stunden
an seinem großen Computerbildschirm,
recherchiert Marktpreise und bildet sich

W E G E  I N  D I E  S E L B S T S T Ä N D I G K E I T4

1. Erfolg mit Fun-Faktor

„Wer uns bucht, findet sich mögli-
cherweise kurze Zeit später in eine
geheime Mission verwickelt.“

Spaß an der Arbeit – das ist für Tina Lo-
renz keine leere Floskel. Spaß – das ist
der rote Faden, an dem ihre Angebote
aufgefädelt sind. „Wenn meine Mitar-

beiter Spaß an der Arbeit haben, dann
überträgt sich das auf die Kunden.“ Eine
Erfahrung, die für ihr Geschäftskonzept
höchste Bedeutung hat.
Für viele Unternehmen gehört es heute
zum guten Ton, Geschäftspartner, Kun-
den und Mitarbeiter mit besonderen
„Events“ zu überraschen. Wer dabei
peinliche Enttäuschungen Marke Eigen-
bau vermeiden will, kann sich an „die
Touragentur“ wenden. Tina Lorenz und

ihre Mitarbeiter kümmern sich um die
komplette Organisation der Veranstal-
tung. Vorher, nachher und mittendrin.
„Wer uns bucht, findet sich möglicher-
weise kurze Zeit später in eine geheime
Mission verwickelt“, meint die Gründe-
rin verschmitzt. Da muss dann schon
mal beim Betriebsfest einer Bank ein
Bankraub aufgeklärt und eine Bombe
entschärft werden. Oder die Mitarbeiter
einer Steuerberatungskanzlei tauschen

Existenzgründung 3 x anders

Selbstständig arbeiten: für viele eine Alternative zur Arbeitslosigkeit, die beste Möglichkeit, eigene

Ideen zu verwirklichen, ein Lebenskonzept ... und eine große Herausforderung, die Mut und Engage-

ment erfordert.

Die Geschichten dreier Existenzgründungen:

„Über eBay kann man sich mit guten
Beurteilungen einen Vertrauensvor-
sprung schaffen.“
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se im Glas wechseln, aber aus dem Seil
heraus, das war schon was Eigenes“, er-
zählt Marburger.
Es zeigte sich schnell, dass die Höhen-
arbeit ein riesiges Marktpotenzial hat.
„Im letzten Jahr haben wir unseren Um-
satz verdoppelt“, so Marburger. Im Ver-
gleich zu einer Hebebühne sind die Kos-

ten 30% bis 40% niedriger. Bei einem
Auftrag an einer Kirchturmspitze kostet
allein der Aufbau eines Gerüstes etwa
100.000 €. „Wir haben die gleiche Ar-
beit zu dritt in 3 bis 4 Tagen erledigt“,
sagt Marburger. Ohne Gerüst.
Die kostengünstige Alternative der bei-
den Gründer führte sie inzwischen unter
anderem nach England und Dubai. Mitt-
lerweile beschäftigt die Kletter-Spezial-
Einheit zehn Angestellte. Alles Handwer-
ker, die auch ausgebildete Höhenarbei-
ter sind.

online weiter. „Im Internet gibt es leider
auch viel Müll. Aber inzwischen kenne
ich die Seiten, die wirklich weiterhelfen,
auch im Ausland“, erzählt Yamuar Os-
man, der im Libanon geboren ist und
akzentfrei deutsch spricht.
Überhaupt, das Internet: Ohne dessen
Siegeszug wäre sein Geschäft nicht
möglich. Vor kurzem hat er zwar auch ei-
nen Laden angemietet, aber 90% seines
Umsatzes macht er über den Online-
Verkauf. „Vor allem über eBay kann man
sich mit guten Beurteilungen einfach ei-

nen Vertrauensvorsprung schaffen“, fasst
er seine Erfahrungen zusammen.
Und Erfahrung mit den ganz eigenen Ge-
setzen des Internethandels hat er inzwi-
schen reichlich. So stellte er zum Bei-
spiel fest, dass große Stücke, wie etwa
ein ganzes Schlafzimmer, über das Inter-
net nur schwer zu verkaufen sind. Klein-
möbel dagegen verlieren oft nur wenig
an Wert. Doch er ist auch für Großes
bestens gerüstet: Eine Drei-Mann-Spe-
dition liefert seine Waren inzwischen
bundesweit aus.

Anzug und Aktenberge gegen Karohemd
und Kuheuter und messen sich in Diszi-
plinen wie „Wettmelken“ und „Mistga-
belzielwerfen“. Aber die Gaudi hat einen
durchaus ernsten Hintergrund: Sie
schweißt Teams zusammen oder schlägt
Brücken zu Geschäftspartnern.
Während des Studiums an der Berufs-
akademie pendelte Tina Lorenz ständig
zwischen dem Studium in Berlin und der
praktischen Ausbildung in einem Saar-
brücker Hotel. Danach arbeitete sie in
Projekten in Spanien, Kanada und end-
lich wieder in Deutschland. Vor drei
Jahren zog es sie schließlich wieder ins
heimische Saarland. „Je öfter ich zurück-
kam, desto besser gefiel es mir hier. Es
gibt wirklich genug touristisches Poten-

zial“, begründet sie ihre Entscheidung. 
So passte für ihr Gründungsvorhaben
alles zusammen: Sie konnte an alte Kon-
takte anknüpfen, ihrem Studienschwer-
punkt Tourismus treu bleiben, ihre Be-
rufserfahrung nutzen und eigene Ideen
verwirklichen.
Die Umsetzung in die Tat brachte aber
auch Erfahrungen, auf die ihre bisherige
Tätigkeit sie in keiner Weise vorbereitet
hatte: „Es ist schon ein großer Unter-
schied, ob man vom Wasser träumt oder
ob man hineinspringt und schwimmt.“
Aber Tina Lorenz schwimmt gut. Die
meisten Aufträge erhält sie inzwischen
durch die Mundpropaganda zufriedener
Kunden.

„Erst haben wir darüber gewitzelt:
‚Das können wir ja besser’. Kurz da-
nach wollten wir das auch beweisen.“
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Neugründung

Der Vorteil einer Neugründung liegt vor
allem darin, dass Sie einen Betrieb nach
Ihren eigenen Vorstellungen konzipieren
und aufbauen können. In gewissem Um-
fang können Sie auch das Tempo des Aus-
baus und den finanziellen Einsatz nach
Ihren Vorstellungen gestalten. 
Wenn Sie einen Betrieb neu gründen,
starten Sie aber bei Null. Sie müssen Be-
ziehungen zu Kunden und Lieferanten auf-
bauen, müssen sich Räume und Mitar-
beiter suchen. Kurzum: Sie müssen sich
Ihren Markt und Ihren Ruf erst schaffen.

Betriebsübernahme/
Unternehmensnachfolge

Als eine Alternative zur Neugründung gilt
die Übernahme und Fortführung eines
bereits bestehenden Unternehmens. Die-
se Art der Existenzgründung mutet auf
den ersten Blick um vieles einfacher an:
Ein Konzept ist vorhanden und bewährt,
Kundenkontakte bestehen und das Per-
sonal ist eingearbeitet. Dass es sich
hierbei aber nicht um eine „Existenzgrün-
dung light“ handelt, können Sie auf den
Seiten 24f lesen.

Management Buy-Out/
Management Buy-In

Management Buy-Out (MBO) und Mana-
gement Buy-In (MBI) sind spezielle For-
men der Betriebsübernahme: 
Von Management Buy-Out spricht man,
wenn das eigene Management, leitende
Angestellte oder die Geschäftsführung ei-
nes Unternehmens das Unternehmen ganz
oder teilweise kaufen und übernehmen. 

Management Buy-In wird die Übernah-
me eines Unternehmens von betriebsfrem-
den Managern genannt. Möglich sind
natürlich auch Betriebsübernahmen in
Kombination eines MBI und MBO – also
gemeinsam von bisher im Betrieb ange-
stellten und externen Managern.

Beteiligung

Für die Beteiligung an einem bestehen-
den Betrieb gelten im Prinzip die glei-
chen Empfehlungen wie für die Betriebs-
übernahme/Unternehmensnachfolge. 
Neben der Überprüfung der Unterneh-
menskennzahlen und des Marktpoten-
zials sollten Sie hier aber vor allem dar-
auf achten, ob die „Chemie“ zwischen
Ihnen und den anderen Teilhabern stimmt.
Wenn Sie Wert darauf legen, gleichbe-
rechtigter Partner zu werden, sollten die
Regelungen im Gesellschaftervertrag
und die Höhe Ihrer finanziellen Beteili-
gung entsprechend festgelegt sein. 

Ausgründung (Outsourcing)
und Spin-off

Ausgründungen sind oft das Ergebnis
von Umstrukturierungen in einem Unter-
nehmen. Bestimmte Abteilungen wer-
den dann in die Selbstständigkeit „ent-
lassen“. Aus der Marketing-Abteilung kann
z.B. eine selbstständige Werbeagentur
werden. Dieser ausgegliederte Sektor
wird von einem oder mehreren Mitarbei-
tern – oder auch von einem Externen –
gekauft und als selbstständiges Unter-
nehmen weitergeführt. 

Spin-off ist eine Variante der Ausgrün-
dung. Der Unterschied ist die enge Part-
nerschaft zwischen dem Mutterunter-
nehmen und dem neu gegründeten Un-
ternehmen. Spin-offs findet man vor al-
lem im Bereich Forschung und Technik.
Sehr häufig sind es Gründungen von
ehemaligen Mitarbeitern universitärer
Forschungseinrichtungen. Die dort ent-
wickelte, innovative Produktidee wird im
neuen Unternehmen realisiert, optimiert
und vermarktet. In der Regel hält das
Mutterunternehmen dafür Geschäftsan-
teile an dem neu gegründeten Unterneh-
men.

Franchising

Unternehmerische Selbstständigkeit mit
einem gekauften Konzept – das ist das
Prinzip des Franchisings. 
Der Franchise-Geber stellt dazu eine ge-
testete und erfolgreiche Geschäftsidee
inklusive Know-how zur Verfügung. Das

Möglichkeiten der Existenzgründung

Art der Gründung 2006

Neugründung

Übernahme

Beteiligung

Vollerwerb

Nebenerwerb5,0%

17,4%

39,7%

72,4%

55,3%

10,1%

Quelle: KfW Bankengruppe, KfW-Gründungsmonitor 2007
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Einzelhandel
12,8%

Finanzdienstleistungen
8,6%

Gesundheits- und Sozialwesen 8,0%

Direktvertrieb 7,0%

EDV, Forschung und Entwicklung
6,8%

Baugewerbe 5,5%

Verkehr und Nachrichtenüber-
mittlung 4,7%

Kultur, Sport, Unterhaltung 4,5%

Verarbeitendes Gewerbe, Energie
und Wasserversorgung 3,7%

Erziehung und Unterricht 3,7%

Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei, Fischzucht 1,7%

Sonstige
Dienstleis-
tungen
  33,2%



macht einem Franchise-Nehmer den
Start zwar leichter, eine Garantie für den
Unternehmenserfolg ist es aber nicht.
Wie bei jeder Existenzgründung geht es
auch beim Franchising nicht ohne unter-
nehmerisches Talent und kaufmänni-
sches Wissen, eine gründliche Planung
und ausreichende Finanzmittel. Details
zum Franchising finden Sie auf den Sei-
ten 16 bis 20.

Kleingründungen

Nicht jeder Gründer will gleich den gro-
ßen Coup landen. Viele wollen zunächst
testen, ob die Selbstständigkeit über-
haupt das Richtige für sie ist und ob sich
aus der Geschäftsidee eine tragfähige
Existenz aufbauen lässt. 

Als Kleingründung gilt in der EU eine
Existenzgründung, deren Finanzierungs-
bedarf unter 25.000 € liegt. 
Der geringe Finanzierungsbedarf ermög-
licht häufig eine Gründung unabhängig
von Banken und Sicherheiten für Kredi-
te. Es werden zwei besondere Formen
von Kleingründungen unterschieden:
Nebenerwerbsgründungen eignen sich
für Gründer, die einen festen Job haben,
den sie vorerst nicht aufgeben möchten
oder können. Der Gründer ist also „ne-
benbei“ selbstständig. Das Unterneh-
men wirft dann zumeist auch nicht so-
viel ab, dass man den Lebensunterhalt
damit vollständig bestreiten könnte – es
kann aber das feste Einkommen aus der
Angestelltentätigkeit aufbessern. Bei
Angestellten ist im Arbeitsvertrag fest-
gelegt, ob und in welchem Umfang diese
neben ihrer Beschäftigung auch selbst-
ständig tätig sein dürfen. Ein Fachanwalt
für Arbeitsrecht kann in diesem Fall wei-
terhelfen. 
Von Teilzeitgründungen wird gespro-
chen, wenn nur ein Teil der Zeit für das
Unternehmen aufgewendet wird. Grün-
derinnen, die Kinder und Haushalt ma-
nagen und (noch) keine Zeit haben, ein
„Full-Time-Unternehmen“ zu leiten, wäh-
len häufig diese Form. 

Nicht selten ist eine Kleingründung auch
ein Weg aus der Arbeitslosigkeit. Wenn
durch die Aufnahme einer selbstständi-
gen, hauptberuflichen Tätigkeit die Ar-
beitslosigkeit beendet werden kann, ha-
ben Arbeitnehmer unter bestimmten Vo-
raussetzungen Anspruch auf einen Grün-
dungszuschuss durch die Agentur für
Arbeit (siehe dazu Seite 58f).
Die KfW Mittelstandsbank bietet als
zinsgünstige Darlehen für Kleingründer
das StartGeld (Kapitalbedarf bis 50.000
€) oder das Mikro-Darlehen (Kapitalbe-
darf bis 25.000 €) an (siehe Seite 72f).
Bei geringeren Summen stehen Kleinst-
kredite von privaten Trägern (Microlen-
ding) und spezifische Förderangebote
der öffentlichen Hand zur Verfügung.

Hinweis: Achten Sie bei Ihrer Kleingrün-
dung darauf, dass Sie nicht als „schein-
selbstständig“ gelten. Dies ist der Fall,
wenn Sie nicht die freie Wahl des Ar-
beitsortes und der Arbeitszeit haben und
darüber hinaus z.B. fachlich an die Wei-
sungen Ihres Auftraggebers gebunden
sind (siehe Seite 13). 

Möglichkeiten der
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Motive für die Existenzgründung nach Voll- oder Nebenerwerb

keine feste Anstellung

fehlende Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten

höheres Einkommen

freie Zeiteinteilung

eigener Chef

eigene Ideen

33% Vollerwerb

15% Nebenerwerb

Quelle: KfW Bankengruppe, KfW-Gründungsmonitor 2005

43%

35%

56%

64%

59%

57%

72%

47%

79%

55%

… beim Aufbau einer selbstständigen
Existenz gibt das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie in der
Broschüre „Starthilfe – Der erfolgrei-
che Weg in die Selbstständigkeit“.

Bestellung/Download:
Tel.: 0 30 18/6 15 41 71
E-Mail: bmwi@gvp-bonn.de
www.existenzgruender.de

Starthilfe ...
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BMWi-Softwarepaket 9.0:
Aktualisiertes Planungstool für

Gründer und junge Unternehmen

Das aktualisierte Planungs- und Steuerungstool des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Technologie präsentiert

zahlreiche Anwendungshilfen rund um das Thema Selbststän-
digkeit. Zu den Inhalten der Software gehören z.B. Informatio-
nen zur Gründungsvorbereitung, zur Erstellung von Busi-

ness-Plänen sowie Funktionen und Tipps zur Unterneh-
mensplanung und -steuerung.

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit
unter www.softwarepaket.de

„impulse“ für Gründer

Im Online-Gründer-Portal des Wirtschaftsma-
gazins impulse finden Existenzgründer und Jungun-

ternehmer Anregungen und Hinweise zur erfolgreichen
Unternehmensführung. Unter der Adresse www.impulse-
gruenderzeit.de können Sie Geschäftsideen und Franchise-
Unternehmen recherchieren. 

Das Portal bietet z.B. hilfreiche Tipps wie den Gründer-
Fahrplan „45 Schritte zur Selbstständigkeit“ sowie

Checklisten zur Gründungs-Startphase und
zum unternehmerischen Alltag.

Sicher selbstständig

Mit der Broschüre des Deutschen Industrie-
und Handelskammertages (DIHK) „Soziale Absi-

cherung 2007 – Tipps für Mittelstand und Existenzgrün-
der“ können sich Selbstständige und solche, die es werden

wollen, über Regelungen und Fragen der sozialen Absicherung
informieren. 

Die Broschüre enthält Wissenswertes in Sachen Kranken-, Renten-,
Unfall-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung und informiert über
aktuelle, für Selbstständige relevante Neuerungen in der Sozialver-
sicherung. 
Neben Adressen von Berufsgenossenschaften, Rentenversiche-

rungsträgern und weiteren Anlaufstellen für Existenzgründer
finden Sie dort auch Wichtiges zu Gründungszuschuss,

Einstiegsgeld und Meldepflichten von Arbeitgebern.
Beziehen können Sie die Broschüre unter

http://verlag.dihk.de

Existenzgründung:
Gesund und sicher 

Wer sich selbstständig machen will, muss neben der
Wirtschaftlichkeit seiner Unternehmenspläne ebenso Ge-

sundheit und Sicherheit im Auge haben– nicht nur die eigene,
sondern auch die seiner Mitarbeiter und Kunden.

Auf den Internetseiten von GUSS: Existenzgründung – Gesund
und sicher starten, informiert das RKW Rationalisierungs- und In-
novationszentrum der Deutschen Wirtschaft e.V. über Fragen der
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Broschüren, Faltblätter und Checklisten helfen Existenzgründern,

Gefahren am Arbeitsplatz frühzeitig zu erkennen und zu ver-
ringern und klären über die Strukturen und Bestimmun-

gen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf.
Mehr zum Thema: www.guss-net.de

Existenzgründung 
– dreisprachig 

Die Broschüre „Existenzgründung: Der Weg in die
Selbstständigkeit“ des Bremer Projektes Q.net leitet Grün-

der mit Migrationshintergrund sicher durch die Behörden – in
deutsch, russisch und türkisch. 
Auf 34 Seiten beschreibt der Ratgeber leicht verständlich die
wichtigsten Schritte in die Selbstständigkeit: Finanzierung

und Versicherungen, Rechts- und Steuerfragen. 
Hier finden Sie die Broschüre: 

www.awo-bremen.de (Rubrik: Publika-
tionen k Downloads). 

Audio-Wissen für Gründer

Das Existenzgründer-Podcast-Angebot des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

(BMWi) richtet sich an Existenzgründer, die sich einfach
und schnell rund um die Themen Selbstständigkeit und Un-

ternehmensgründung informieren möchten. 
Das Audio-Informationsangebot umfasst Beiträge zu Business-
Plan, Rentabilität, Preisgestaltung und Steuern sowie zu Fragen
der sozialen Absicherung. Interessierte finden darüber hinaus auch
Podcasts zu speziellen Themen, wie z.B. Frauen und Existenz-

gründung oder Gründungen durch Ältere. 
Die Beiträge können kostenfrei über das Existenzgründerpor-

tal des BMWi abonniert und per MP3-Player abge-
spielt werden: www.existenzgruender.de

k Mediathek.

W E G E  I N  D I E  S E L B S T S T Ä N D I G K E I T8



Existenzgründung im

Handwerk 
9

Die Handwerksordnung unterscheidet
zwischen zulassungspflichtigen Gewer-
ben mit Meisterpflicht und zulassungs-
freien sowie handwerksähnlichen Ge-
werben ohne Meisterpflicht. 

Selbstständig mit Meisterbrief

In den 41 Gewerben des „zulassungs-
pflichtigen Handwerks“ sind Meister-
brief und Eintragung in die Handwerks-
rolle nach wie vor Voraussetzung für ei-
ne Existenzgründung im Handwerk.
Diese Handwerke gelten als „gefahren-
geneigte“ und „ausbildungsintensive“
Gewerbe. „Gefahrengeneigt“ sind Hand-
werksberufe, deren unsachgemäße Aus-
übung die Gesundheit oder gar das
Leben Dritter gefährden kann. Diese
Gewerbe finden sich in der Anlage A der
Handwerksordnung (siehe Seite 10).
Auch staatlich geprüfte Techniker und
Ingenieure können ein solches Hand-
werk ausüben. Ihr Abschluss ist der Meis-
terprüfung gleichgestellt.

Was den Meister macht

Meister nennen darf sich, wer nach
Bestehen der Gesellenprüfung auch die
Meisterprüfung erfolgreich durchläuft.
Der Nachweis einer mehrjährigen prak-
tischen Gesellentätigkeit als Vorausset-
zung entfällt. Die Meisterprüfung um-
fasst folgende Bestandteile:
1. die meisterhafte Verrichtung der im

jeweiligen Handwerk gebräuchlichen
Arbeiten

2. die erforderlichen fachtheoretischen
Kenntnisse

3. die erforderlichen betriebswirtschaft-
lichen, kaufmännischen und rechtli-
chen Kenntnisse

4. die erforderlichen berufs- und arbeits-
pädagogischen Kenntnisse

Existenzgründung ohne
Meisterprüfung

In den 53 „zulassungsfreien Handwer-
ken“ im Abschnitt 1 der Anlage B (siehe
Seite 10) und den 57 „handwerksähnli-

chen Gewerben“ (z.B. Bodenleger, The-
ater- und Ausstattungsmaler oder Kos-
metiker) ist der Schritt in die Selbststän-
digkeit auch ohne Meisterbrief möglich.
Die handwerksähnlichen Gewerbe sind
zu finden im 2. Abschnitt der Anlage B
(siehe www.zdh.de k Daten und Fak-
ten k Das Deutsche Handwerk). 
Trotz Abschaffung des Meisterzwanges
in diesen Gewerben bleibt der Meisterti-
tel ein anerkanntes Qualitätssiegel, das
die fachliche Kompetenz des Hand-
werksbetriebs repräsentiert. Eine För-
derung nach dem „Meister-BAföG“ (vgl.
„Weitere Informationen“ Seite 10) findet
nach wie vor statt.

Auch qualifizierte Gesellen mit langjähri-
ger Berufserfahrung können eine Exis-

tenz in Gewerben der Anlage A gründen.
Hierzu müssen sie nach bestandener Ge-
sellenprüfung sechs Jahre im entspre-
chenden Handwerk tätig gewesen sein,
davon nachweislich vier Jahre in leiten-
der Funktion. 
Diese so genannte „Altgesellenrege-
lung“ gilt allerdings nicht für Schorn-
steinfeger, Augenoptiker, Hörgeräte-
akustiker, Orthopädietechniker, Ortho-
pädieschuhmacher und Zahntechniker. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Grün-
dung eines Handwerksbetriebs mit
angestelltem Meister. Der Betriebsinha-
ber muss nicht mehr zugleich auch
Meister sein, früher als „Inhaberprinzip“
oder „Betriebsleiterprinzip“ bezeich-
net. Diese Regelung betrifft übrigens

Existenzgründung im Handwerk

Seit der Reform des Handwerksrechts Anfang 2004 ist die Meisterprüfung nicht mehr in allen Berei-

chen zwingend Voraussetzung für die Gründung eines Handwerksbetriebes. Der Schritt in die Selbst-

ständigkeit wird somit erleichtert. 

Bestandene Meisterprüfungen nach Gewerbegruppen 2005

Elektro- und
Metallhandwerke

47,4%

Bau- und
Ausbauhand-
werke 19,8%

Quelle: Deutscher Handwerkskammertag (DHKT), 2006

Gesundheits- und Körperpflege, chemi-
sche und Reinigungshandwerke 18,6%

Holzhandwerke 6,4%

Nahrungsmittelhandwerke 5,3%

Glas-, Papier-, keramische und
sonstige Handwerke 1,1%

Bekleidungs-, Textil- und
Lederhandwerke 1,1%

Prozentuale Verteilung der Handwerksbetriebe

Quelle: Deutscher Handwerkskammertag (DHKT), 2006

Handwerksbetriebe insgesamt: 935.406
Handwerksähnliche Gewerke (B2)

Handwerke mit
Meisterpflicht (A)

Handwerke mit Meisterpflicht
(A – einfache Tätigkeiten)

Zulassungsfreie
Handwerke (B1)

1. Hj. 2006: 64,4%
2005: 65,0%
2004: 61,7%

602.284
Betriebe

140.714
Betriebe

191.965
Betriebe

1. Hj. 2006: 20,5%
2005: 20,9%
2004: 21,3%

1. Hj. 2006: 15,0%
2005: 14,0%
2004: 11,6%

1. Hj. 2006: 0,0% | 446 Betriebe
2005: 0,0% | 2004: 0,0%
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A

B

auch Personengesellschaften und Einzel-
unternehmen und soll u.a. dazu beitra-
gen, Nachfolger für viele zur Übergabe
anstehende Betriebe zu mobilisieren.

Das Kleinunternehmergesetz ist ein
weiterer Schritt zur Erleichterung der Exis-
tenzgründung im Handwerk. Es legt fest,
dass sich in den zulassungspflichtigen
Handwerken der Anlage A jeder selbst-
ständig machen kann, soweit er „einfa-
che Tätigkeiten“ ausübt. Dies sind Tätig-
keiten, die in einem Zeitraum von bis zu
drei Monaten erlernt werden können,
z.B. einfache Reparaturarbeiten.
Eine Kombination einfacher Tätigkeiten
ist unter bestimmten Voraussetzungen
möglich. Um sicher zu gehen, dass es
sich bei Ihrer Tätigkeit um eine „einfa-
che“ handelt und ob Ihre Tätigkeitskom-
bination zulässig ist, sollten Sie sich bei
Ihrer zuständigen Handwerkskammer
oder Industrie- und Handelskammer in-
formieren.    

Weitere Informationen

Beratung und Hilfen bieten die 54
Handwerkskammern und die 38 Zen-
tralfachverbände des Handwerks.
Diese sind zusammengeschlossen im:

Zentralverband des Deutschen
Handwerks e.V. (ZDH) 
Mohrenstraße 20/21 · 10117 Berlin
Tel.: 0 30/2 06 19-0
Fax: 0 30/2 06 19-4 60
E-Mail: info@zdh.de, www.zdh.de

http://forum.bmwi.de: Forum
„Existenzgründung im Handwerk“ des
Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie (BMWi)

www.handwerksportal.newcome.de:
Informationssystem für Betriebe und
Berater des Handwerks

www.bis-handwerk.de: Beratungs- und
Informationssystem im Handwerk (BIS)

www.meister-bafoeg.info: Home-
page zum Meister-BAföG (Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetz – AFBG)

Augenoptiker
Bäcker
Boots- und Schiffbauer
Brunnenbauer
Büchsenmacher
Chirurgiemechaniker
Dachdecker
Elektromaschinenbauer
Elektrotechniker
Feinwerkmechaniker
Fleischer
Friseure
Gerüstbauer
Glasbläser und Glasapparatebauer
Glaser
Hörgeräteakustiker
Informationstechniker
Installateure und Heizungsbauer
Kälteanlagenbauer
Karosserie- und Fahrzeugbauer
Klempner

Konditoren
Kraftfahrzeugtechniker
Landmaschinenmechaniker
Maler und Lackierer
Maurer und Betonbauer
Metallbauer
Ofen- und Luftheizungsbauer
Orthopädieschuhmacher
Orthopädietechniker
Schornsteinfeger
Seiler
Steinmetze und Steinbildhauer
Straßenbauer
Stuckateure
Tischler
Vulkaniseure und Reifenmechaniker
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer
Zahntechniker
Zimmerer
Zweiradmechaniker

Anlage A zur Handwerksordnung
Zulassungspflichtige Gewerbe (mit Meisterpflicht)

Behälter- und Apparatebauer
Betonstein- und Terrazzohersteller
Bogenmacher
Böttcher
Brauer und Mälzer
Buchbinder
Buchdrucker, Schriftsetzer, Drucker
Damen- und Herrenschneider
Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und
Holzspielzeugmacher
Edelsteinschleifer und -graveure
Estrichleger
Feinoptiker
Flexografen
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
Fotografen
Galvaniseure
Gebäudereiniger
Geigenbauer
Glas- und Porzellanmaler
Glasveredler
Gold- und Silberschmiede
Graveure
Handzuginstrumentenmacher
Holzbildhauer
Holzblasinstrumentenmacher
Keramiker

Klavier- und Cembalobauer
Korbmacher
Kürschner
Metall- und Glockengießer
Metallbildner
Metallblasinstrumentenmacher
Modellbauer
Modisten
Müller
Orgel- und Harmoniumbauer
Parkettleger
Raumausstatter
Rollladen- und Jalousiebauer
Sattler und Feintäschner
Schilder- und Lichtreklamehersteller
Schneidwerkzeugmechaniker
Schuhmacher
Segelmacher
Siebdrucker
Sticker
Textilreiniger
Uhrmacher
Vergolder
Wachszieher
Weber
Weinküfer
Zupfinstrumentenmacher

Anlage B1 zur Handwerksordnung
Zulassungsfreie Gewerbe (keine Meisterpflicht)
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Die Entwicklung wird aber auch unter-
stützt durch den Trend zur „schlanken
Organisation“: Dienstleistungen, die nicht
zum Kerngeschäft eines Unternehmens
gehören, werden ausgegliedert (Out-
sourcing). Das kann die Wartung von
Computern genauso sein wie Personal-
management/-beratung oder externes
Coaching. Gute Gründe, um über eine
Existenzgründung als Freiberufler nach-
zudenken.

Was ist ein „Freier Beruf“?

Nach der Definition des Bundesver-
bandes der Freien Berufe (BFB) erbrin-
gen Angehörige Freier Berufe auf Grund
besonderer beruflicher Qualifikation per-
sönlich, eigenverantwortlich und fachlich
unabhängig geistig-ideelle Leistungen
im Interesse ihrer Auftraggeber und der
Allgemeinheit. 
Ihre Berufsausübung unterliegt in der
Regel spezifischen berufsrechtlichen
Bindungen nach Maßgabe der staatlichen
Gesetzgebung oder des von der jeweili-
gen Berufsvertretung autonom gesetz-
ten Rechts, welches die Professionalität,
Qualität und das zum Auftraggeber be-
stehende Vertrauensverhältnis gewähr-
leistet und fortentwickelt.

Eine gesetzliche Definition findet sich
in § 1 Abs. 2 Partnerschaftsgesellschafts-
gesetz (PartGG): 
„Die Freien Berufe haben im Allgemei-
nen auf der Grundlage besonderer be-
ruflicher Qualifikation oder schöpferi-
scher Begabung die persönliche, eigen-
verantwortliche und fachlich unabhängi-
ge Erbringung von Dienstleistungen hö-
herer Art im Interesse der Auftraggeber
und der Allgemeinheit zum Inhalt.“

Den Freien Beruf kennzeichnet
damit …

die persönliche geistige und schöpfe-
rische Leistung
aufgrund eigener Fachkenntnisse
und/oder besonderer schöpferischer
Begabung,

die leitend und eigenverantwortlich
erbracht wird.

Ein freiberuflich Selbstständiger kann
damit nur wenige Leistungen vollständig
an Mitarbeiter delegieren. Zwar darf er
Fachkräfte beschäftigen oder ausbilden,

aber nur unter der Voraussetzung, dass
er selbst leitend und verantwortlich tätig
bleibt. 
Ein weiteres wichtiges Charakteristikum
ist damit auch die enge Vertrauensbe-
ziehung zwischen Freiberufler und Auf-
traggeber. 

Existenzgründung in Freien Berufen

Die Freien Berufe haben Konjunktur. In der Zeit von 1995 bis 2006 hat sich die Zahl der Selbststän-

digen in Freien Berufen um mehr als zwei Drittel erhöht. Begründet wird dies vor allem mit dem

Wandel in der Arbeitswelt hin zur Dienstleistungsgesellschaft. 

Quelle: Institut für Freie Berufe, Nürnberg, 2006

Zunahme der Selbstständigen in den Freien Berufen 1998 bis 2006

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Besonderheiten einer
Gründung in Freien Berufen

Für die Aufnahme einer selbstständigen
Tätigkeit in einem Freien Beruf gelten ei-
nige Besonderheiten: 

Steuerliche Konsequenzen
In der Praxis erfolgt die steuerrechtliche
Einstufung einer freiberuflichen Tätigkeit
nach § 18 Einkommensteuergesetz (EStG),
die einer gewerblichen Tätigkeit nach §
15 EStG.
Der Freiberufler ist damit in der Regel
von der Gewerbesteuer ausgenommen.
Er muss sich aber beim Finanzamt an-
melden, wo er eine Steuernummer er-
hält. Meist besteht auch keine Bilanzie-
rungs- und Buchführungspflicht. Eine ein-
fache Gewinn- und Verlustrechnung ge-
nügt.

Mitgliedschaft in Kammern
Einige der Freien Berufe sind so genann-
te „verkammerte“ Berufe – für sie be-
steht eine Pflichtmitgliedschaft in der je-
weils zuständigen Berufskammer. Das
heißt, ohne Kammermitgliedschaft ist
eine Berufsausübung nicht möglich. So
stellen die Kammern sicher, dass die Mit-
glieder ihren Beruf ordnungsgemäß aus-
üben.
Die kammerfähigen Freien Berufe sind:
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker,
Psychotherapeuten, Notare, Rechtsanwäl-
te, Patentanwälte, Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer, Architekten und Beraten-
de Ingenieure.
Andere Freie Berufe (z.B. Dolmetscher,
Psychologen) haben sich auf freiwilliger
(zivilrechtlicher) Basis zu Interessengrup-
pen und -verbänden zusammengeschlos-
sen, um Maßstäbe für die Qualität der
Berufsausübung zu definieren und zu
überwachen.

Berufsrecht und Berufsausübung
Viele freiberufliche Tätigkeiten erfordern
eine hohe fachliche Kompetenz, die durch
eine entsprechende Ausbildung nachge-
wiesen werden muss. Bei den verkam-
merten Freiberuflern kontrolliert die
Kammer die Einhaltung der Vorausset-
zungen. Andere Freiberufler müssen den
Nachweis bei öffentlichen Einrichtungen
erbringen (Heilpraktiker z.B. beim Ge-
sundheitsamt, vereidigte Sachverstän-
dige bei Industrie- und Handelskammern
und Gericht). Wieder andere, z.B. Unter-
nehmensberater, können ohne Nach-
weis arbeiten.

Wer wo welchen Nachweis erbringen
muss, ist beim Bundesverband für Freie
Berufe und beim Institut für Freie Berufe
zu erfahren (Adressen siehe Seite 67).

Werbungsbeschränkung
Für berufsrechtlich gebundene (verkam-
merte) Freiberufler ist nicht jede Form
der Werbung zulässig.
Der Hintergrund: Die Leistung eines Frei-
beruflers basiert auf einem besonderen
und wechselseitigen Vertrauensverhält-
nis, das durch „marktschreierische“
Werbung gefährdet werden könnte.
Welche Art der Werbung für welchen
Freien Beruf zulässig ist, ist im Einzelfall
bei den Berufskammern oder dem Insti-
tut für Freie Berufe Nürnberg zu klären
(Adresse Seite 67). 

Rechtsformen
Eine freiberufliche Tätigkeit wird zu-
nächst häufig in Form einer Einzelun-
ternehmung ausgeübt. Der Inhaber haf-
tet unbeschränkt mit seinem gesamten
Vermögen. In einigen Freien Berufen ist
deshalb eine Berufshaftpflichtversiche-
rung Vorschrift.
Die immer härteren Arbeitsmarktver-
hältnisse zwingen auch die Freiberufler,
ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Zu-
sammenschlüsse zu erhöhen. Allerdings
sind der interprofessionellen Koopera-
tion durch das Standesrecht in manchen
Freien Berufen Grenzen gesetzt.
Die einfachste Form eines Zusammen-
schlusses ist die Büro- oder Praxisge-
meinschaft. Hier werden Räume und
deren Einrichtungen gemeinsam genutzt
oder auch Mitarbeiter gemeinsam be-
schäftigt, um Kosten zu sparen. Jeder
Beteiligte bleibt dabei ein Einzelunter-
nehmen, mit entsprechenden Konse-
quenzen für die Haftung: Für Fehler in
der Berufsausübung haftet nur der han-
delnde Selbstständige. 
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR), oft als Gemeinschaftspraxis, bei
rechts- und steuerberatenden Berufen
als Sozietät geführt, ist eine weitere
Form des Zusammenschlusses. Wie weit
die Partner hier gemeinsam arbeiten, ist
nicht vorgeschrieben. In einer GbR haf-
ten die Gesellschafter mit ihrem gesam-
ten Vermögen, auch für Fehler der Part-
ner.
Die Partnerschaftsgesellschaft (PartG)
ist eine Gesellschaftsform ausschließ-
lich für Freie Berufe. Sie soll unter ande-
rem die Zusammenarbeit von Freiberuf-
lern verschiedener Professionen erleich-

tern. Für die Haftung gilt: Die Partner-
schaftsgesellschaft haftet mit dem Ge-
sellschafts- und Privatvermögen ihrer Ge-
sellschafter. Bei Fehlern in der Berufs-
ausübung haftet nur der betreffende
Partner. 
Auf die Vor- und Nachteile der einzelnen
Rechtsformen wird auf den Seiten 38ff
genauer eingegangen.

Selbstständige in Freien Berufen

Freie Kulturberufe 
(z.B. Publizisten, Künstler)

215.000

Ärzte

126.300

Rechtsanwälte

94.400

andere Freie Hilfsberufe (z.B.
Heilpraktiker, Physiotherapeuten)

76.000

Zahnärzte

56.100

Architekten

54.500

Steuerberater/-bevollmächtigte

52.100

Ingenieure

40.000

Unternehmensberater

25.600

Apotheker

20.900

Beratende Ingenieure

15.100

Sachverständige

14.800

Tierärzte

11.000

Wirtschaftsprüfer

10.400

Patentanwälte

2.400

Nur-Notare

1.600
Quelle: Institut für Freie Berufe, Nürnberg, 2006
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Welche Berufe gehören zu den
Freien Berufen?

Katalogberufe
In § 18 Abs. 1 Einkommensteuergesetz
(EStG) sind Freie Berufe beschrieben und
aufgelistet. Auch das Partnerschafts-
gesellschaftsgesetz (PartGG) erwähnt in
§ 1 Abs. 2 eine Liste Freier Berufe. Diese
Auswahl von Berufsgruppen wird auch
als Katalog bezeichnet (siehe Seite 14).
Problematisch ist, dass die Zuordnung
nach Gruppen dem Einzelfall häufig
nicht gerecht wird. Eine solche Aufzäh-
lung ist nie vollständig, da sich die Be-
rufswelt weiterentwickelt und sich neue
Berufe und Einsatzgebiete auftun. 

Einige dieser neuen Berufsbilder werden
von den Finanzämtern bereits als Freie
Berufe behandelt. Wichtig ist aber im-
mer eine Einzelfallprüfung, weil nur sie
eine Anerkennung als Freiberufler ga-
rantieren kann.

Ähnliche Berufe 
Die Rechtsprechung – in der Regel die
des Bundesfinanzhofes (BFH) – hat zu ei-
ner Anerkennung vieler den Katalogbe-
rufen ähnlicher Berufe als Freie Berufe
geführt. Entscheidend ist, dass die Aus-
bildung und die berufliche Tätigkeit mit
der eines Katalogberufes vergleichbar
sein müssen (siehe Seite 14f). 

Tätigkeitsberufe
Weiterhin gibt es die so genannten „Tä-
tigkeitsberufe“. Diese Kategorie umfasst
alle selbstständig ausgeübten wissen-
schaftlichen, künstlerischen, schriftstel-
lerischen, unterrichtenden und erziehe-
rischen Tätigkeiten. Hier muss jedoch
eventuell die Zugehörigkeit zu den Frei-
en Berufen im Einzelfall geprüft werden
(siehe Seite 14f).

Informationen über die aktuelle Recht-
sprechung zu neuen Freien Berufen er-
halten Sie beim Institut für Freie Berufe
Nürnberg oder dem Bundesverband der
Freien Berufe (Adressen Seite 67).

Scheinselbstständigkeit und
Selbstständigkeit mit einem
Auftraggeber
Freiberufler sind nicht selten freie Mit-
arbeiter. Sie erhalten Aufträge im Rah-
men von Werk- oder Dienstverträgen.
Aber sie arbeiten unter Umständen
nicht wirklich selbstständig.
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn
sie nicht die freie Wahl des Arbeitsor-
tes und der Arbeitszeit haben, fachlich
an die Weisungen ihres Auftraggebers
gebunden sind und sie im Wesentli-
chen nur für einen einzigen Auftragge-
ber arbeiten.
Liegt eine Scheinselbstständigkeit vor,
müssen die Beiträge zu den gesetzli-
chen Sozialversicherungen gemein-
sam mit dem Auftraggeber entrichtet
werden. Der Auftraggeber kann sogar
gerichtlich gezwungen werden, den
freien Mitarbeiter fest anzustellen. Des-
halb wollen Auftraggeber, bevor sie
einen Auftrag erteilen, häufig genau
wissen, ob sie es mit einem „echten“
Selbstständigen zu tun haben.
Von einer „Selbstständigkeit mit einem
Auftraggeber“ spricht man, wenn der
Freiberufler keine versicherungspflich-
tigen Arbeitnehmer beschäftigt, die
mehr als 400 € monatlich verdienen
und wenn die Beschäftigung regelmä-
ßig und im Wesentlichen nur für einen
einzigen Auftraggeber erfolgt (so ge-
nannte 5/6 Regelung; entspricht ca.
84% der Umsätze). In diesem Fall be-
trifft die Rentenversicherungspflicht
nur den Auftragnehmer.
Im Zweifelsfall sollte die Frage der
Scheinselbstständigkeit oder zur
Selbstständigkeit mit einem Auftrag-
geber mit der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund geklärt werden
(Adresse siehe Seite 67).

Test: Ist meine Existenzgründung eine freiberufliche Tätigkeit?

1. Können Sie für Ihre berufliche Tätigkeit eine ausrei-
chende berufliche Qualifikation nachweisen (ähnlich
den „Katalogberufen“)?

2. Erbringen Sie geistig-ideelle Leistungen (z.B. Heilung
von Kranken, Rechtsberatung, statische Berechnungen)?

3. Besteht zu den Leistungsnehmern ein gegenseitiges
und auf Dauer angelegtes Vertrauensverhältnis (als
Voraussetzung für Ihre Unabhängigkeit von Weisun-
gen)?

4. Ist dieses Vertrauensverhältnis auf einer freien
Wahlentscheidung der Leistungsnehmer begründet?

5. Erbringen Sie die Leistungen persönlich (und lassen
Ihre Tätigkeiten nicht von Mitarbeitern erledigen)?

6. Sind Sie eigenverantwortlich tätig?

7. Sind Sie in Ihrem Unternehmen leitend tätig?

8. Treffen Sie fachliche Entscheidungen frei und unabhän-
gig?

Für diese Frage kann Ihnen der folgende Test als Orientierung dienen: Wenn
Sie die Fragen 1 bis 8 mit „Ja“ beantworten, können Sie in der Regel davon
ausgehen, dass Sie die rechtlichen und beruflichen Vorgaben für eine freiberuf-
liche Tätigkeit erfüllen.

Quelle: Institut für Freie Berufe/PID, aus: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.), 
GründerZeiten Nr. 45, 02/2007
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Gehört mein Beruf zu den
Katalogberufen?

Zu Katalogberufen gehören zunächst
diejenigen, die im EStG aufgezählt wer-
den. Dazu kommen die im PartGG ge-
nannten Berufsbilder. Sie gliedern sich
in vier große Gruppen:

Technische und naturwissen-
schaftliche Berufe
Vermessungsingenieure, Ingenieure, Ar-
chitekten, Handelschemiker, Lotsen,
hauptberufliche Sachverständige u.a. 

Beispiel: Ingenieur/in
Die Berufsbezeichnung Ingenieur/in ist
in Deutschland durch die Ingenieurge-
setze der Länder gesetzlich geregelt. In-
genieur kann werden, wer an einer Hoch-
schule studiert hat und nach Ablegen
einer Prüfung einen anerkannten akade-
mischen Grad wie Diplom-Ingenieur, Ba-
chelor of Engineering oder Master of En-
gineering erworben hat. 
Die Tätigkeitsfelder der selbstständigen
Ingenieure sind weit gefächert, z.B.: 

technisch-wirtschaftlicher Unterneh-
mensberater
(freier) Sachverständiger
Hochschullehrer, Dozent
Patentanwalt oder Patentingenieur
Publizist oder Fachjournalist
Softwareentwickler

Für die meisten dieser Tätigkeitsberei-
che werden Qualifikationen benötigt, die
über das an der Hochschule erworbene
technische Fachwissen hinausgehen. So
braucht beispielsweise die Ingenieurin,
die den Beruf der Patentanwältin ergrei-
fen will, eine umfangreiche juristische
Zusatzausbildung.
Die verbreitetste Art, sich als Inge-
nieur/in selbstständig zu machen, ist
die Gründung eines Ingenieurbüros. Ei-
ne große Zahl von Ingenieuren beginnt
die selbstständige Tätigkeit nebenberuf-
lich, um zunächst erste berufliche Erfah-
rungen zu sammeln.

Wirtschafts-, rechts- und steuer-
beratende Berufe
Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beraten-
de Volks- und Betriebswirte, vereidigte
Buchprüfer, Steuerbevollmächtigte u.a.

Heilberufe
Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, Kranken-
gymnasten/Physiotherapeuten, Tierärz-
te u.a. 

Informationsvermittelnde und
sprachliche Berufe
Journalisten, Bildberichterstatter, Dol-
metscher, Übersetzer, Darstellende und
Bildende Künstler u.a.

Beispiel: Dolmetscher/in und Über-
setzer/in
Dolmetscher und Übersetzer gehören
zur Gruppe der Sprachmittlerberufe. Ei-
ne gesetzliche Regelung der Berufsaus-
übung für Dolmetscher und Übersetzer
gibt es nicht. Die Berufsbezeichnungen
sind auch nicht gesetzlich geschützt.
Freiberufler üben ihre Tätigkeit teils al-
lein, teils in Form von Bürogemeinschaf-
ten oder Partnerschaftsgesellschaften
aus. Für den öffentlich bestellten, allge-
mein beeidigten und/oder ermächtigten
Übersetzer bzw. Urkundenübersetzer/
Dolmetscher gibt es allerdings Vorschrif-
ten und gesetzliche Regelungen. Bei die-
sen Berufen handelt es sich um Fach-
übersetzer, die sich von ihren Berufskol-
legen nur durch ihren Status unterschei-
den. Die Tätigkeit wird mancherorts ne-
ben der des allgemein beeidigten Dol-
metschers (Gerichtsdolmetschers) aus-
geübt.
Die öffentliche Bestellung und die allge-
meine Beeidigung sowie die Ermächti-
gung zur Bescheinigung der Richtigkeit
und Vollständigkeit von Übersetzungen
fallen in die Zuständigkeit der Länder-
justizverwaltungen.

Gehört mein Beruf zu den ähn-
lichen Berufen oder Tätigkeits-
berufen?

Überprüfen Sie in der rechts stehenden
„Liste der ähnlichen Berufe und Tätig-
keitsberufe“, ob Ihr Berufsbild bereits als
Freier Beruf anerkannt wurde.

Sie haben Ihren Beruf nicht gefunden?
Wenn Sie eine der folgenden Fragen mit
„Ja“ beantworten, können Sie in der Re-
gel trotzdem davon ausgehen, dass Sie
einen der so genannten freiberuflichen
Tätigkeitsberufe ausüben. Hier ist aber
davon auszugehen, dass die Freiberuf-
lichkeit in einer Einzelfallprüfung vom Fi-
nanzamt festgestellt werden muss.

1. Sind Sie wissenschaftlich tätig?
2. Sind Sie künstlerisch tätig?
3. Sind Sie schriftstellerisch tätig?
4. Sind Sie unterrichtend und/oder

erziehend tätig?

Achtung:
Letzte Sicherheit bietet Ihnen dieser
Test nicht. Im Einzelfall können Ausnah-
men auftreten, die einen Freiberufler
zum gewerblich Tätigen machen. Es
empfiehlt sich eine genaue Prüfung z.B.
durch einen Rechtsanwalt oder Steuer-
berater.

Quelle: Institut für Freie Berufe Nürnberg/PID, aus:
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
(Hrsg.), GründerZeiten Nr. 45, 02/2007

W E G E  I N  D I E  S E L B S T S T Ä N D I G K E I T14

Weitere Informationen

… und Adressen zum Thema Freie
Berufe finden Sie auf Seite 67.



Liste der ähnlichen Berufe und Tätigkeitsberufe

Existenzgründung in Freien

Berufen
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ltenpfleger/in
Ambulante/r Krankenpfleger/in
Audio-Psycho-Phonologe/-login

ademeister/in (medizinisch)
Bauleiter/in
Bauschätzer/in (Schadensschätzer/in)
Baustatiker/in
Bergführer/in
Beschäftigungs- und Ausdrucks-

therapeut/in
Bildhauer/in
Blutgruppenbegutachter/in

onférencier, Show- und Quiz-
master/in

esigner/in
Diätassistent/in
Dirigent/in

DV-Berater/in
Elektrotechniker/in
Erfinder/in
Ergotherapeut/in
Erzieher/in
Erzprobennehmer/in

ahrschulinhaber/in
Fernsehansager/in
Filmhersteller/in
Fleischbeschauer/in
Fotodesigner/in
Fotograf/in
Frachtenprüfer/in

rafiker/in
Güterbesichtiger/in oder Güterkon-

trolleur/in

avariesachverständige/r
Hebamme/Entbindungspfleger
Heilmasseur/in
Hochbautechniker/in als Bauleiter/in

ndustriedesigner/in

Informatiker/in (Diplom-)
Informationsfahrtbegleiter/in
Insolvenzverwalter/in

uristischer Informationsdienst

ameramann/-frau
Kartograf/in
Kfz-Sachverständige/r
Kinderheimbetreiber/in
Klinische/r Chemiker/in
Kompasskompensierer/in auf See-

schiffen
Konstrukteur/in
Krankenpfleger/in
Krankenschwester
Künstler/in
Kunstsachverständige/r

ayouter/in
Lehrer/in
Lexikograf/in
Logopäde/-pädin

agier/in
Maler/in
Marketingberater/in
Marktforscher/in
Markscheider/in (Vermessung im 

Bergbau)
Maschinenbautechniker/in
Masseur/in
Medizinisch-technische/r Assistent/in 

(MTA)
Modeschöpfer/in (beratende/r)
Musiker/in

etzplantechniker/in

rthoptist/in

atentberichterstatter/in
Physiotherapeut/in
Planer/in von Großküchen
Podologe/-login (med. Fußpfleger/in)
Prozessagent/in

Psychoanalytiker/in
Psychologe/-login und Psychothera-

peut/in

ätselhersteller/in
Raumgestalter/in
Rechtsbeistand
Referendar/in
Reitlehrer/in
Rentenberater/in
Restaurator/in
Rettungsassistent/in
Rundfunksprecher/in

achverständige/r
Schauspieler/in
Schriftsteller/in
Sicherheitsberater/in
Sportlehrer/in
Steinmetz/in
Synchronsprecher/in
Systemanalytiker/in

anzlehrer/in
Tanz- und Unterhaltungsmusiker/in
Terminologe/-login
Textilentwerfer/in
Tonkünstler/in, Tontechniker/in
Trainer/in
Trauerredner/in
Treuhänder/in

nternehmensberater/in

ersicherungs- und Wirtschafts-
mathematiker/in

Visagist/in

erbeschriftsteller/in
Werbetexter/in
Wirtschaftsberater/in
Wissenschaftler/in

ahnpraktiker/in
Zauberer/Zauberkünstler/in

Die folgende Auflistung von ähnlichen Berufen und Tätigkeitsberufen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Angehörige dieser Berufe sind nicht automatisch Freiberufler. 
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Das Prinzip ist im Grunde einfach:
Der „Franchise-Geber“ bietet ein erprob-
tes Geschäftskonzept als Lizenz zum
Kauf an. Mit dem Erwerb werden Sie
dessen „Franchise-Nehmer“, Partner
und gleichzeitig selbstständiger Unter-
nehmer.
Der Franchise-Geber liefert Ihnen das so
genannte „Franchise-Paket“: Dazu gehö-
ren zum Beispiel das unternehmerische
Know-how, Schulungen, Finanzierungs-
hilfen und häufig auch ein bekannter Ar-
tikel (bzw. eine namhafte Dienstleistung)
oder ein prominenter Markenname.

Eine weitere Möglichkeit, sich mit Fran-
chising selbstständig zu machen, bietet
das so genannte „Masterfranchising“.
Hinter diesem Begriff verbirgt sich die
Übernahme ausländischer Franchise-
Ideen für den deutschen Markt. 
Der Masterfranchise-Nehmer erhält eine
Lizenz für ein bestehendes ausländi-
sches Franchise-System und kümmert
sich hierzulande um die Anwerbung von
Franchise-Nehmern, auf eigene Rech-
nung und auf eigenen Namen. Der Mas-
terfranchise-Nehmer ist das Bindeglied
zwischen ausländischem Masterfran-
chise-Geber und den Franchise-Neh-
mern im jeweiligen Land. Die Informa-
tionen auf den folgenden Seiten sind so-
wohl für potenzielle Franchise-Nehmer
als auch für Masterfranchise-Nehmer in-
teressant.

Ein System mit Zukunft

Ein bewährtes Geschäftsmodell zu über-
nehmen, ist für einen Unternehmens-
gründer mit weitaus geringeren Risiken
verbunden als der Start auf eigene
Faust: Nach Recherchen der Industrie-
und Handelskammern scheitert bei her-
kömmlichen Gründungen jeder Zweite.
Bei den Franchise-Nehmern ist es nicht
einmal jeder Zehnte.
Im Jahr 2006 waren etwa 900 Franchise-

Geber tätig, die mit ca. 51.000 Franchi-
se-Nehmern einen Umsatz von 37,6 Mil-
liarden € erwirtschafteten bei über
420.000 Beschäftigten.
Wer jedoch glaubt, mit Franchising eine
Gründungsvariante gefunden zu haben,
die wenig Einsatz verlangt, irrt: Die zeit-
liche Belastung entspricht der jeder an-
deren Gründung. Ohne Eigeninitiative und
eine funktionierende Partnerschaft bleibt
der Erfolg aus. Der finanzielle Aufwand
kann geringer ausfallen, aber auch beim
Franchising geht häufig nichts ohne Ei-
genkapital und eigene Investitionen. 
Bei Franchise-Gebern haben meist nur
Interessenten eine Chance, die über Ei-
genkapital verfügen. Die Spanne reicht
dabei von 2.500 € bis zu 350.000 € im
Einzelfall – häufig leisten die Franchise-
Geber jedoch Hilfestellung bei der Fi-
nanzierung. Bei den meisten liegt der
Eigenkapitalbedarf zwischen 5.000 und
25.000 €. 

Erfolgsfaktor Partnerschaft

Ein Franchise-System hat für beide Sei-
ten Vorteile.
Der Franchise-Nehmer kann sich nahe-
zu uneingeschränkt auf den Vertrieb und

die Kundenbindung konzentrieren, weil
ihm der Franchise-Geber zeitintensive
Vorgänge wie Produktentwicklung und
Marketingkonzeption abnimmt. Gegebe-
nenfalls profitiert er auch von der be-
kannten Marke des Franchise-Gebers.
Außerdem erhält er bessere Konditionen
durch gemeinsamen Großeinkauf.
Obwohl er sich an die Kooperations-
pflichten mit der Zentrale halten muss,
verfügt er über unternehmerische Frei-
heit: Er agiert in seinem Geschäft weit-
gehend eigenverantwortlich und kann
flexibel auf regionale Besonderheiten
reagieren.
Der Franchise-Geber wiederum hat über
das Franchising ausgezeichnete Expan-
sionsmöglichkeiten. Er hat einen Part-
ner, der großes persönliches Interesse
am wirtschaftlichen Erfolg des Unter-
nehmens hat. Und sich dementspre-
chend dafür einsetzt. Das Geschäft wird
effizient, kundennah und lieferanten-
freundlich geführt. So wird auch der
Franchise-Geber viel dafür tun, den Ge-
schäftserfolg seiner Partner zu sichern.

Gegenüber einer Gründung „auf eigene
Faust” ist der Franchise-Nehmer eng mit
seinem Partner verbunden: Vorgaben,

Unternehmer werden mit Franchising

Franchising, wie man es heute kennt, wurde in den 1950er Jahren in den USA entwickelt. Wie viele

Franchise-Systeme es heute rund um den Globus gibt, wissen nicht mal Experten genau. Nur eins

ist sicher: Die Franchise-Branche wächst.

Auch in Deutschland gewinnt das Franchising immer größere Bedeutung. Wer kennt nicht Kamps,

OBI oder die Schülerhilfe – um nur einige namhafte Franchise-Systeme zu erwähnen?

Franchise-Systeme nach Branchen (Stand 3/2006)

Vermietung und Leasing 2,8%

Quelle: FranchisePortal GmbH, www.franchiseportal.de; aus: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.),
GründerZeiten Nr. 4, 03/2006

Einzelhandel

25,6%
Hotellerie und
Gastronomie 9,3%

Schulung und
Beratung 8,8%

Personenbetreuung und
-pflege 8,2%

Makeln und Vermitteln 7,7%

Herstellung und Verarbeitung 4,9%

Reparatur und Renovierung 4,4%

Transport und Zustellung 3,5%

Reinigung und Instandhaltung 3,3%

Büroarbeit und Geschäftshilfe 7,1%
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an die beide Seiten sich zu halten ha-
ben, sind in Franchise-Verträgen gere-
gelt. Das mag manchem Gründer zu
wenig „unternehmerische Freiheit“ sein
– gleichwohl bietet es dem Franchise-
Nehmer Sicherheit. Neben der Ein-
stiegsgebühr können monatliche Ge-
bühren anfallen für laufende Dienstleis-
tungen (Marktbeobachtung, betriebs-
wirtschaftliche Auswertungen usw.),
manchmal auch für Werbemaßnahmen.

Die Spreu vom Weizen trennen

Nicht jedes Konzept hält, was es ver-
spricht: Bei manchen Franchise-Gebern
ist wegen der strengen Vorgaben vom
selbstständigen Unternehmertum nicht
viel zu spüren. Andere wiederum bieten
kaum einen Gegenwert für die Fran-
chise-Gebühr. Sie liefern lediglich Waren
und ein dünnes Werbepaket. 
Um „die Spreu vom Weizen“ zu trennen,
können Qualitätschecks und Prüfsie-
gel hilfreich sein. Drei gute Adressen
hierfür sind der Deutsche Franchise-Ver-
band (DFV), der Deutsche Franchise-Neh-
mer Verband (DFNV) und die Franchi-
sebörse der KfW Mittelstandsbank (Ad-
ressen Seite 65 und 67):

Der „DFV-System-Check“ ist eine Er-
weiterung des Qualitätssiegels „Mit-
glied des Deutschen Franchise-Ver-
bandes e.V.“. Franchise-Unternehmen
werden dabei alle drei Jahre umfas-
send geprüft. Darüber hinaus wird
eine stichprobenartige Befragung der
Franchise-Nehmer-Zufriedenheit vor-
genommen.
Beim Prüfsiegel „Geprüftes System“
des DFNV werden Franchise-Syste-
me geprüft und einer Know-how-
Überprüfung unterzogen. Das Prüf-
siegel wird alljährlich erneuert.
In der Franchisebörse sind Systeme
aufgeführt, die von der KfW Mittel-
standsbank geprüft wurden und die
mit öffentlichen Fördermitteln geför-
dert werden können.

Für alle drei gilt selbstverständlich, dass
sie eine Orientierungshilfe sein wollen,
keine Erfolgsgarantie geben können und
keine verlässliche Aussage über die
Tragfähigkeit liefern. Deshalb ist eine
eigene, sorgfältige Prüfung sehr wichtig.

Was zeichnet einen seriösen
Franchise-Geber aus?

Franchise-Systeme lassen sich nur
schwer vergleichen. Gewisse Leistungen

sollten jedoch angeboten werden, unab-
hängig von den Waren oder Dienstleis-
tungen des Systems.

1. Aussagefähiges Informations-
material
Nachdem Sie mit einem Franchise-Ge-
ber Kontakt aufgenommen haben und
sich zeigt, dass Sie „zueinander passen“,
werden Sie Informationen von ihm er-
halten. In diesen Unterlagen sollten Sie
Angaben über die Geschäftsidee, die Leis-
tungen des Franchise-Gebers, Gebühren

und zu erwartende Umsätze finden.
Achten Sie hierbei auch auf eine Refe-
renzliste bereits bestehender Franchise-
Partnerschaften.

2. Pilotprojekte
Der Franchise-Geber kann mindestens
zwei Pilotprojekte vorweisen, die die Trag-
fähigkeit seines Konzeptes belegen. Das
funktionierende Stammgeschäft eines
Franchise-Gebers ist keine Gewähr, denn
mittelständische Unternehmen leben oft
durch ihre Führungsperson und ihren

Beirat: Gewählte Interessenvertretung
der Franchise-Nehmer, vertritt die
Partner gegenüber dem Franchise-
Geber.

Einstiegsgebühr: Eine einmalige
Gebühr, die der Franchise-Geber
zum Einstieg in das System erhebt. 

ERFA-Tagung: Ein in (möglichst) re-
gelmäßigen zeitlichen Abständen
systeminternes Treffen der Franchi-
se-Nehmer mit dem Franchise-Geber
zum Erfahrungstausch. Bei größeren
Systemen auch regionale Gliederung
möglich. 

Franchise-Geber: Bietet einem Exis-
tenzgründer den Einstieg gegen Ge-
bühr in ein multiplizierbares Geschäfts-
konzept. 

Franchise-Handbuch: Das „Herz-
stück“ eines Franchisesystems, in
welchem das gesamte Know-how
zum erfolgreichen Betrieb eines Fran-
chisebetriebes des Systems doku-
mentiert ist. Dieses Handbuch sollte
permanent aktualisiert werden. 

Franchise-Manager: Wird vom Fran-
chise-Geber zur Akquise neuer Part-
ner und der Betreuung der existen-
ten Partner beauftragt. Bei größeren
Systemen auch Aufteilung nach Re-
gionen möglich. 

Franchise-Nehmer: Betreibt einen
Franchise-Betrieb als selbstständi-
ges Unternehmen gemäß den im
Franchisevertrag definierten Vorga-
ben und Vereinbarungen. 

Franchise-Vertrag: Der Vertrag, in
welchem alle Details zum Aufbau
und Betrieb eines Franchisebetrie-
bes notwendigen Details dokumen-
tiert sind. Im Gegensatz zum Fran-
chise-Handbuch wird der Vertrag
nicht aktualisiert. 

Franchisegebühr: Eine laufende,
zumeist umsatzabhängige Gebühr,
die von jedem Franchise-Nehmer
des Systems zur Weiterentwicklung
des Systems gezahlt wird. 

Masterfranchising: Ein Masterfran-
chise-Nehmer übernimmt für ein de-
finiertes Gebiet den Aufbau des Sys-
tems, die Akquise und Betreuung
der Franchise-Nehmer. Wird in der
Regel bei Expansion von Franchise-
systemen ins Ausland eingesetzt. 

Pilotbetrieb: Wird in der Regel vom
Franchise-Geber aufgebaut und be-
trieben, um die Marktgängigkeit ei-
nes Konzeptes zu prüfen. 

Systemzentrale: Alle systeminter-
nen Abläufe, die Weiterentwicklung
und die Expansion eines Systems
werden von hier gesteuert. Außer-
dem dient die Systemzentrale der
Unterstützung der Franchise-Nehmer. 

Vorvertragliche Aufklärungs-
pflicht: Aufklärungspflicht des Fran-
chise-Gebers bei Verhandlungen mit
potenziellen Franchise-Nehmern. 

Widerrufsrecht: Befristete Rück-
trittsmöglichkeit vom Franchisever-
trag, gesetzlich festgelegt. 

Franchise-ABC

Quelle: Auszug aus dem Franchice-ABC der franchise-net GmbH auf www.franchise-net.de
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Standort. Verpflanzt und mit anderem Per-
sonal funktioniert die Idee nicht mehr.

3. Präzise Standortanalyse
Dass Ihr Franchise-Partner Ihnen Ge-
bietsschutz verspricht, ist in der Praxis
von geringerer Bedeutung als gemeinhin
betont. Denn erstens macht es für den
Franchise-Geber wenig Sinn, im Einzugs-
gebiet eines seiner Partner noch eine
Niederlassung zuzulassen. Und zweitens
kann der Gebietsschutz nicht verhindern,
dass sich genau neben Ihnen Ihr größter
Mitbewerber niederlässt. 
Viel wichtiger ist deshalb die Standort-
analyse. Der Franchise-Geber muss in der
Lage sein abzuschätzen, wie viel Umsatz
Sie an einem bestimmten Standort zu
erwarten haben. 
Dazu gehört mindestens eine Prüfung
des Umfeldes (z.B. Konkurrenz, Park-
möglichkeiten, Wohnumfeld, Kaufkraft
des Einzugsgebiets) und ein Blick in die
Zukunft: Sind etwa behindernde Bau-
maßnahmen geplant oder werden Pas-
santenströme durch ein neues Shop-
ping-Center abgeleitet?

4. Anfangsschulung
Im besten Fall macht die Anfangsschu-
lung aus dem Franchise-Nehmer einen
Unternehmer. Idealtypisch könnte eine
solche Schulung so aussehen:

Einarbeitung in einem bestehenden
Geschäft, um den Geschäftsalltag
kennen zu lernen.
Kurze Mitarbeit in einigen Abteilun-
gen der Zentrale, um zu verstehen,
warum gewisse Regeln eingehalten
werden müssen. Der persönliche Kon-
takt fördert auch die spätere Zusam-
menarbeit.
Teilnahme an einer firmeninternen
Produktschulung.
Vermittlung einer Partnerschaft, bei
der ein erfahrener Franchise-Partner
die Betreuung des neuen Franchise-
Nehmers übernimmt.

5. Handbuch
Im Franchise-Handbuch sind üblicher-
weise alle wichtigen Informationen für
den Franchise-Nehmer und das Know-
how des Systems dokumentiert. Das
muss kein dicker Wälzer sein. In der Re-
gel reichen ein paar Checklisten, um ei-
ne Geschäftsidee zu dokumentieren. Bei
seriösen Franchise-Gebern weist das
Handbuch aber noch einiges mehr auf.
Es dokumentiert z.B. alle betrieblichen
Abläufe und gibt nähere technische Er-

läuterungen zu den im Vertrag geregel-
ten Rechten und Pflichten. Außerdem
muss es regelmäßig durch den Fran-
chise-Geber aktualisiert und ergänzt
werden.

6. Laufende Betreuung
Ein großer Vorteil des Franchising gegen-
über einer normalen Existenzgründung
ist die laufende Betreuung. Die Qualität
hängt aber ab von der Qualifikation der
Berater und von ihrer Anzahl. Am besten
ist es sicherlich, wenn der Franchise-
Betreuer praktische Erfahrungen im Sys-
tem hat. Für mehr als 20 Partner sollte
er nicht zuständig sein, sonst kann der
Kontakt zu unregelmäßig werden.
Ein weiteres Angebot des Franchise-Ge-
bers sind regelmäßige Schulungen, die
Ihr Know-how verbessern oder auf den
neuesten Stand bringen. 

7. Einwandfreier Franchise-
Vertrag
Ein rechtlich einwandfreier Franchise-
Vertrag sollte eigentlich selbstverständ-
lich sein, ist es aber leider nicht immer.
Wer sich einem System anschließt, das
dem Deutschen Franchise-Verband an-
gehört, kann davon ausgehen, einen fai-
ren Vertrag zu unterzeichnen. In Zwei-
felsfällen sollten Sie sich nicht scheuen,
Kontakt zu Rechtsanwälten über die bei-
den Fachverbände aufzunehmen (An-
schriften siehe Seite 67).

Wie werde ich erfolgreicher
Franchise-Nehmer?

Mit einem Start in die Selbstständigkeit

und einem Franchise-Vertrag binden Sie
sich für fünf bis zehn Jahre an Ihren
Franchise-Geber. Unter Umständen inves-
tieren Sie erhebliche Geldmittel. Ihre wich-
tigste Aufgabe ist deshalb herauszufin-
den, ob der Franchise-Geber für seine
Gebühren einen entsprechenden Gegen-
wert bietet und das ausgewählte System
auf Ihre Fähigkeiten zugeschnitten ist.

1. Informationsmaterial prüfen
Zunächst müssen Sie entscheiden, in
welcher Branche Sie ein Franchise-Sys-
tem suchen. Das hängt von Ihrer Qualifi-
kation und vom Bedarf an Ihrem Stand-
ort ab.
Wenn Sie mehrere in Frage kommende
Franchise-Geber angeschrieben haben,
können Sie die Informationen vergleichen.
Die Kriterien für viel versprechende Un-
terlagen finden Sie weiter vorn unter dem
Punkt „Aussagefähiges Informationsma-
terial“.
Da jeder Franchise-Geber seine Idee im
besten Licht darstellen will, sollten Sie
vor allem bei Aussagen zu Umsatz und
Gewinn genau hinsehen. Haben Sie be-
reits einen Franchise-Geber in die enge-
re Wahl gezogen, sollten Sie bei anderen
Franchise-Nehmern nachfragen, wie lan-
ge es gedauert hat, bis dort schwarze
Zahlen geschrieben wurden und ob die
Rendite dem entspricht, was verspro-
chen wurde.

2. Selbstauskunft/Bewerbung
Ihre Bewerbung bzw. den Selbstaus-
kunftsbogen, der oft der Erstinformation
beiliegt, sollten Sie sorgfältig verfassen.
Erfolgreiche Franchise-Systeme haben

1. Neuheit: Vorsicht bei Franchise-
Systemen, die erst seit kurzem
auf dem Markt sind. Das Konzept
ist noch nicht erprobt, die Gefahr
zu scheitern groß.

2. Keine Pilotprojekte: Vorsicht,
wenn der Franchise-Geber sich
weigert, mindestens zwei Pilotpro-
jekte zu nennen und die wirtschaft-
lichen Eckdaten aufzudecken.

3. Keine Referenzen: Finger weg,
wenn der Franchise-Geber nicht be-
reit ist, Referenzen zu benennen.
Mehrere Franchise-Nehmer Ihrer
Wahl sollten Sie nach deren Erfah-
rungen hinsichtlich der betriebs-

wirtschaftlichen Seite des Franchi-
se-Systems und der Partnerschaft
mit dem Franchise-Geber befragen.

4. Kein Franchise-Handbuch:
Hände weg, wenn es kein Fran-
chise-Handbuch gibt. Seriöse
Franchise-Geber haben Checklis-
ten, um die Geschäftsidee kom-
plett zu dokumentieren.

5. Zeitdruck: Lassen Sie sich nicht
unter Druck setzen. Schließen Sie
nie einen Vertrag ab, ohne das Ver-
tragswerk und die kaufmännischen
Unterlagen sorgfältig geprüft zu
haben (mit fachkundigem Rechts-
anwalt).

5 typische Stolpersteine für Franchise-Nehmer

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.), GründerZeiten Nr. 4, 03/2006
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meist eine Reihe von Bewerbern zur Aus-
wahl. Denken Sie also daran, dass auch
hier der erste Eindruck entscheiden kann.
Achten Sie darauf, dass Sie alle gefor-
derten Angaben und Nachweise einschi-
cken. Sorgen Sie für ein professionelles
Layout. Zeigen Sie damit, dass Sie ernst-
haft an einer Geschäftsbeziehung inter-
essiert sind.

3. Einschätzung der Marktchancen
Verlassen Sie sich nicht allein auf die
Marktanalyse Ihres Franchise-Partners.
Bilden Sie sich ein eigenes Urteil über
die aktuelle Marktlage und die Zukunfts-
aussichten Ihrer angestrebten Branche.
Informieren Sie sich möglichst detailliert
bei Fachverbänden, in Branchenzeitschrif-
ten usw. Auch die Industrie- und Han-
delskammern verfügen über solche In-
formationen.

4. Persönliche Kontakte
Im Allgemeinen finden vor Vertragsun-

terzeichnung mindestens zwei ausführli-
che Gespräche mit dem Franchise-Ge-
ber statt. Eines in der Firmenzentrale und
eines bei Ihnen zu Hause, damit sich der
Franchise-Geber auch ein Bild von Ihrem
persönlichen Umfeld machen kann. 
Sie sollten sich darauf einstellen, dass
Ihr potenzieller Partner Sie genau testen
wird, um möglichst viele Eindrücke über
Ihre Eignung zu erhalten. Vermutlich
wird er auch Referenzen über Sie einho-
len. Eventuell werden Sie zu einem Aus-
wahlseminar gebeten.
Wenn Sie einen Franchise-Vertrag ange-
boten bekommen, können Sie auch ver-
suchen, einige Schnuppertage bei ei-
nem erfolgreichen Franchise-Nehmer des
Systems zu vereinbaren („training-on-
the-job“).
Versuchen Sie auf jeden Fall, den Fran-
chise-Berater kennen zu lernen, der Sie
in den kommenden Jahren betreuen soll.
Mit ihm müssen Sie schließlich in Zukunft
vertrauensvoll zusammenarbeiten können.

5. Einblick ins Franchise-
Handbuch
Das Franchise-Handbuch enthält in der
Regel alle zum Betrieb notwendigen In-
formationen, sozusagen die „Betriebsge-
heimnisse“. Es ist also verständlich,
dass die Franchise-Geber diese Unter-
lage vor Vertragsunterzeichnung nicht
gern aus der Hand geben.
Trotzdem: Wenn Sie in die engere Aus-
wahl kommen, bitten Sie darum, sich
das Franchise-Handbuch intensiv anse-
hen zu dürfen.

6. Interviews mit anderen
Franchise-Nehmern
Befragen Sie noch einmal detailliert an-
dere Franchise-Nehmer, ehe Sie einen
Vertrag unterzeichnen. Seriöse Franchise-
Geber werden gegen diesen Check nichts
einwenden und Ihnen Referenzen nennen.
Vereinbaren Sie mit Ihren Gesprächs-
partnern einen Zeitpunkt für ein detail-
liertes telefonisches Interview. Wichtige
Fragen, die Sie in einem solchen Ge-
spräch stellen sollten, finden Sie z.B. in
der „Checkliste Interview“ unter www.fran-
chise-net.de k franchise know-how k
das sollten Sie wissenk Checklisten im
Internet. 
Wenn Sie erkennen, dass das Franchise-
Konzept Ihnen nicht liegt oder an Ihrem
Standort wenig Chancen hat, sollten Sie
die Notbremse ziehen und absagen. Ist
das System für Sie weiterhin interes-
sant, können Sie einige Partner noch
persönlich besuchen, um den Kontakt
zu vertiefen und um Fragen zum tägli-
chen Arbeitsablauf zu stellen.

7. Finanzierung klären
Die meisten Franchise-Geber verlangen
einen gewissen Grundstock an Eigenka-
pital. Dazu kommen Ihre Investitionen
und die Franchise-Gebühr. Wie bei jeder
anderen Existenzgründung ist also ein Fi-
nanzierungsplan zu erstellen, um die not-
wendigen Kredite beantragen zu können
(siehe Seite 41ff).
Erkundigen Sie sich vor Abschluss eines
Franchise-Vertrages auch, ob die KfW
Mittelstandsbank das Franchise-System
als förderwürdig anerkennt. Damit kön-
nen Sie in Ihre Finanzplanung die oft sehr
attraktiven Konditionen einer öffentli-
chen Förderung einplanen (Adresse sie-
he Seite 65).

8. Vertragsunterzeichnung
Ein Franchise-Vertrag berührt viele
Rechtsgebiete und ist deshalb nicht ein-

Test: Sind Sie ein Franchise-Nehmer-Typ?

Sie verfügen über ausreichend kaufmännische Kompeten-
zen, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen?

Ihr persönlicher, beruflicher und finanzieller Background
ist stabil genug, um ein Unternehmen zu starten?

Ihnen ist wirtschaftlicher Erfolg wichtiger als die Ver-
wirklichung einer eigenen Geschäftsidee?

Sie können damit leben, dass der Name eines Franchise-
Gebers über Ihrem Geschäftslokal steht und nicht Ihr
eigener?

Es fällt Ihnen leicht, von außen vorgegebene bewährte
Standards im Bereich Marketing, Vertrieb und Werbung
zu übernehmen?

Sie können die Fachkompetenz anderer anerkennen und
deren Ratschläge oder Anweisungen befolgen?

Sie können ab und zu Entscheidungen hinnehmen, die
Ihnen nicht passen?

Sie können mit gleichberechtigten Partnern zusammen-
arbeiten?

Sie sind bereit, Ihre Erfahrungen und Unternehmensin-
terna an andere Franchise-Partner weiterzugeben und
dafür Freizeit zu opfern?

Machen Sie den Test: Je mehr Fragen Sie ehrlich mit „Ja“ beantworten können,
desto eher entsprechen Sie dem Profil eines Franchise-Nehmers.

Quelle: franchise-net GmbH, www.franchise-net.de

ja nein 

ja nein 

ja nein 

ja nein 

ja nein 

ja nein 

ja nein 

ja nein 

ja nein 
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fach zu erstellen. Lassen Sie den Ihnen
angebotenen Vertrag deshalb von einem
qualifizierten und erfahrenen Rechtsan-
walt prüfen, der sich auf das Thema Fran-
chising spezialisiert hat. 
Sie selbst können vorab folgende Punk-
te beachten:

Hat Sie Ihr Franchise-Geber darüber
aufgeklärt, dass Sie den Vertrag in-
nerhalb von zwei Wochen widerrufen
können (auch im Hinblick auf eine
Warenbezugsverpflichtung)? Falls dies
nicht geschehen ist, können Sie den
Vertrag bis zu einem Jahr nach Ab-
schluss widerrufen.
Ist im Vertrag Ihre rechtliche Stellung
als Selbstständiger eindeutig festge-
schrieben?
Unzulässig sind Klauseln, die Verkaufs-
preise detailliert festlegen oder Ihnen
ohne qualitative Begründung vor-
schreiben, die Waren zu 100% beim
Franchise-Geber zu beziehen (außer
bei Eigenmarken).
Regelt der Vertrag, was nach Vertrags-
ende mit Ihrem Franchise-Betrieb,
dem Kundenstamm und ggf. den Wa-
ren geschieht?

Weitere Informationen

… und Adressen zum Thema
Franchising finden Sie auf Seite 67f.

Keine Einstiegsgebühr

bis ca. 5.000 €

5.000 bis 10.000 €

10.000 bis 15.000 € 

15.000 bis 25.000 €

über 25.000 €
Pauschalen von 50 bis 2.500 €;
mittlerer Wert: 460 €

Keine Gebühr für Werbung

Von den Franchise-Gebern verlangen: So viel verlangen Franchise-Geber
pro Monat:

So viel verlangen Franchise-Geber pro
Monat für Werbemaßnahmen:

14%

17%

29%

21%

12%

7%

Keine laufende Gebühr
15%

57%

12%

16%

45%

34%

6%

15%

Einstiegsgebühr Monatliche Franchise-Gebühr Werbegebühr

Die meisten Franchise-Geber verlangen als
Gegenwert für die Geschäftsidee eine einmalige
Einstiegsgebühr.

Sechs von sieben Anbietern verlangen pro Monat
eine Pauschale oder einige Prozent des Umsatzes
für laufende Dienstleistungen, Marktbeobachtung,
betriebswirtschaftliche Kennzahlen und Schulung.

Bei manchen Zentralen sind überregionale Werbe-
aktivitäten mit der laufenden Gebühr abgegolten.
Andere berechnen sie getrennt.

Vom Nettoumsatz*
(1% bis 10%; mittlerer Wert: 1,9%)

Vom Bruttoumsatz**
(1% bis 5%; mittlerer Wert: 1,8%)

Pauschalen von 50 bis 2.500 €;
(mittlerer Wert: 253 €)

Vom Nettoumsatz*
(1% bis 20%; mittlerer Wert: 4,5%)

Vom Bruttoumsatz**
(1% bis 13%; mittlerer Wert: 3,4%)

* Nettoumsatz bezeichnet die Differenz zwischen dem Umsatz eines Unternehmens und den von Anderen an das Unternehmen bewirkten und bereits versteuerten Vorlieferungen 
und Vorleistungen.  ** Bruttoumsatz bezeichnet den Umsatz eines Unternehmens inklusive der Steuern.
Quelle: Deutscher Franchise-Verband e.V., 2005

Die Franchise-Partnerschaft mit Mor-
gengold Frühstücksdienste ist nicht der
erste Schritt in die berufliche Selbst-
ständigkeit für Jörg Windheim, aber
sein erfolgreichster. 
Bereits während seiner jahrelangen
Tätigkeit im Außendienst und in der
EDV-Betreuung eines Lübecker Unter-
nehmens betätigte er sich nebenberuf-
lich als selbstständiger Webdesigner.
„Wie so viele traf mich überraschend 
die Arbeitslosigkeit“, so der heute 49-
Jährige. „Da sah ich in der Selbstständigkeit meine einzige Alternative.“ 
Nach einer geeigneten Idee musste er nicht lange suchen. Seine Schwester
führte bereits seit einigen Jahren erfolgreich einen Morgengold Frühstücks-
dienst in der Pfalz. „Ich wusste, dass es um viel mehr geht, als ‚nur’ Brötchen
zu verkaufen“, erklärt Windheim. Praxistage im schwesterlichen Betrieb, Er-
fahrungsberichte eines Hamburger Morgengold-Partners und die tatkräftige
Unterstützung seiner Frau ermutigten ihn schließlich, einen eigenen Standort in
Lübeck zu eröffnen. 
Schritt für Schritt hat ihn die Franchise-Zentrale durch Schulungen, Training
und konkrete Hilfestellungen in das Geschäft eingeführt. „Bei ersten Gesprä-
chen mit Auslieferfahrern oder kleineren Anfangsschwierigkeiten – die Fran-
chise-Zentrale stand uns schnell zur Seite.“ Besonders gefreut hat er sich über
die Unterstützung bei den Verhandlungen mit einer Bäckerei vor Ort. Nur so
konnte er dort die guten Konditionen erhalten, die er heute hat. 
Ihr Büro richteten Jörg Windheim und seine Frau im Keller des Hauses ein.
Wirtschaftlich denken, so lautete die Devise der Jungunternehmer: „Unser Plan,
uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, ist voll aufgegangen“. Heute belie-
fern zehn Fahrer täglich 1.000 Haushalte. „Die nächste Herausforderung ist es,
den 1.200sten Kunden zu gewinnen“, so Jörg Windheim. 
Aber Privathaushalte sind nicht sein letztes Ziel. Er plant eine Ausweitung sei-
nes Kundenstammes auf Kantinen, Geschäfte und Büros in seiner Umgebung.
„Die Möglichkeiten sind für mich noch lange nicht erschöpft. Es geht Schritt
für Schritt voran – ich freue mich darauf!“

„Die nächste Herausforderung ist es,
den 1.200sten Kunden zu gewinnen.“

Morgens, wenn der Bäcker klingelt – Franchiseerfolg mit
einem Frühstücksdienst
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Auch durch veränderte gesetzliche
Rahmenbedingungen ist der Weg in die
Selbstständigkeit aus der Hochschule
leichter geworden. 
Früher standen den Lehrpersonen an Er-
findungen, die in ihrer dienstlichen Tä-
tigkeit gemacht wurden, alle Rechte in
eigener Person zu. Die Folge: In den
meisten Fällen wurden keine Aktivitäten
zur Kommerzialisierung des Forschungs-
ergebnisses unternommen – etwa, weil
dem Lehrstuhlinhaber das finanzielle Ri-
siko zu groß war.
Mit der Änderung des Arbeitnehmerer-
findungsgesetzes hat die Hochschule
nun einen Einfluss darauf, ob Forschungs-
ergebnisse wirtschaftlich genutzt wer-
den oder nicht. Wenn sie die Erfindun-
gen von Hochschulangehörigen inner-
halb einer bestimmten Frist in Anspruch
nimmt, gehen alle kommerziellen Ver-
wertungsrechte auf sie über. Damit kann
sie die Erfindung zum Patent anmelden
– und vermarkten.

Spin-offs und Start-ups

Bei den Unternehmensgründungen durch
Hochschulabsolventen standen bisher
die freiberuflichen Bereiche wie Archi-
tektur/Raumplanung oder Rechtswissen-
schaften im Vordergrund. Hier wählt tra-
ditionell gut ein Drittel der Absolventen
die Selbstständigkeit. Gestiegen ist die
Bereitschaft zur Existenzgründung bei
Informatikern und Ingenieuren. 
Insgesamt machen die Gründungen
durch Akademiker jedoch nur 15% aller
Unternehmensgründungen pro Jahr aus.
Zudem sind viele dieser Gründungen –
zumindest im ersten Schritt – Nebener-
werbsgründungen. 
In jüngster Vergangenheit gibt es einen
Trend zu technologieorientierten Grün-
dungen.
Zum Beispiel in Form von Spin-offs, de-
ren wesentliches Ziel die Umsetzung wis-
senschaftlicher Forschungsergebnisse
und Erfindungen in marktfähige Pro-
dukte ist. 

Sie entstehen mit Hilfe von Inkubatoren.
Das sind Einrichtungen, die jungen
Gründern finanziell und organisatorisch
Infrastruktur zur Verfügung stellen: z.B.
Büros, Labore, Maschinen oder Kontak-
te, Netzwerke und Coachings. Hoch-
schulinkubatoren können Forschungs-
einrichtungen wie die Max-Planck-Gesell-
schaft, privatwirtschaftliche Unterneh-
men, staatliche Gründer- und Technolo-
giezentren oder auch universitäre Trans-
ferstellen und Professorenfirmen sein. 
Start-ups sind Unternehmen, die zu-
meist direkt aus der Hochschule von
Gründerteams aufgebaut werden, bei
denen aber neue wissenschaftliche
Ergebnisse und Methoden keine ent-
scheidende Rolle spielen. 

Unterstützung durch die
Hochschulen

Immer mehr Hochschulen haben spe-
zielle Angebote für Existenzgründer. Mit
unterschiedlichsten Maßnahmen sollen
Wissenschaftler und Studierende dazu
motiviert werden, sich mit der Option
Selbstständigkeit auseinanderzusetzen: 
Das sind u.a.

gründungsbezogene Lehrveranstal-
tungen,
individuelle Betreuung und Coachings
bei der Planung und Gründung,
Anlaufstellen für Beratung oder Ver-
mittlung von Kontakten,
konkrete Angebote, die materielle Ri-
siken vermindern und zu einer Sen-

Vom Hörsaal in den Chefsessel

An beinahe allen deutschen Hochschulen gibt es inzwischen Ausbildungen und Förderprogramme

im Bereich Unternehmertum und Gründung. Und die Bereitschaft des wissenschaftlichen Nach-

wuchses, sich selbstständig zu machen, steigt. Gefragt und gefördert werden insbesondere wis-

sensbasierte und technologieorientierte Gründungen.



kung der Kosten beim Start des Un-
ternehmens beitragen können, etwa
durch Räumlichkeiten, Laborzugang
und Sekretariatsdienste.

Wer bei Studienbeginn schon eine spä-
tere Existenzgründung im Auge hat, soll-
te also bereits bei der Entscheidung für
einen Studienort genau prüfen, welche
Angebote die Hochschule macht. Erste
Orientierung kann das Uni-Ranking
„Vom Studenten zum Unternehmer:
Welche Universität bietet die besten
Chancen?“ der Universität Regensburg
geben: www.handelsblatt.com/uni-
ranking

Gründungslehrstühle
Die Lehrangebote reichen von einzelnen
Vorlesungen über Exkursionen und Plan-
spiele bis zu einer Ausrichtung des ge-
samten Studiums auf eine spätere
Selbstständigkeit. Sie können speziell auf
Wirtschaftswissenschaftler zugeschnit-
ten sein oder sich ausdrücklich auch an
andere Fachrichtungen wenden. 
Die vollständige Liste aller Gründungs-
lehrstühle gibt es beim Förderkreis für
Gründungsforschung unter www.fgf-
ev.de

Förderprogramme

Das 1998 begonnene Programm „EXIST“
geht bereits in die dritte Förderphase.

Mit EXIST III will das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie das
Gründungsklima an Hochschulen und
außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen verbessern und das Thema
„unternehmerische Selbstständigkeit“
in der akademischen Ausbildung veran-
kern. 
Aus den ersten fünf Modellregionen, die
in einem EXIST-Wettbewerb ausgewählt
wurden, sind inzwischen 35 Regionen
und Netzwerke in der deutschen Hoch-
schullandschaft entstanden. EXIST III
fördert nun Projekte, die die Qualifizie-
rung, Unterstützung und Beratung von
Studierenden, Absolventen, Wissen-
schaftlern und wissenschaftlichen Mit-
arbeitern in Sachen Entrepreneurship

stärken. Forschungsergebnisse sollen
konsequenter durch Gründungen wirt-
schaftlich verwertet werden.

Auch eine direkte Förderung für Gründer
gibt es: Das EXIST-Gründerstipendium
(Nachfolger des Programms EXIST-
SEED) unterstützt Studierende, Absol-
venten, Wissenschaftler und wissen-
schaftliche Mitarbeiter von Hochschulen
und Forschungseinrichtungen, die als
Einzelgründer oder im Team mit maxi-
mal drei Gründern ihre Gründungsidee
in einen Business-Plan umsetzen möch-
ten. Die Hochschule bzw. Forschungs-
einrichtung als Antragsteller ist dabei in
einem Gründernetzwerk eingebunden
und verwaltet die Fördermittel.
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Das EXIST-Gründerstipendium
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Hinweis: Eine
Unternehmens-
gründung ist
auch während
der Förder-
phase möglich.

Sicherung des Lebensunterhalts

Zuschüsse für Sachausgaben

Kostenübernahme für Coaching

Infrastruktur der Hochschule

Begleitung durch Mentor

Nach 5 Monaten:
Präsentation der
ersten Ergebnisse

Nach 10 Monaten:
Präsentation des
Business-Plans

Gründungsnetzwerk
der Hochschule

Hochschule
und Mentor

Dauer der Förderung: 12 Monate
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Gefördert werden technologisch-innova-
tive Projekte im produzierenden Gewer-
be sowie wissensbasierte Dienstleistun-
gen. Die einjährige Förderung umfasst
die Sicherung des Lebensunterhalts
über ein Stipendium, Zuschüsse für Sach-
ausgaben sowie die Kostenübernahme
für Coaching und Beratung. Die Hoch-
schule stellt einen Mentor und einen Ar-
beitsplatz zur Verfügung und garantiert
die kostenfreie Nutzung der Infrastruk-
tur (vgl. Abbildung).
Nach fünf Monaten wird den Gründern
erstmals auf den Zahn gefühlt: Sie prä-
sentieren erste Ergebnisse zum Busi-
ness-Plan. Nach zehn Monaten sollte dann
der Business-Plan ausgearbeitet sein
(siehe auch Seite 36f).
Einen aktuellen Überblick über alle
EXIST-Netzwerke und -Projekte und das
Gründerstipendium finden Sie unter
www.exist.de 

Hochschularbeit der
Agenturen für Arbeit

Die Hochschularbeit der Agenturen für
Arbeit richtet sich an Studieninteressier-
te, Studierende und Absolventen, an
Arbeitgeber und Betriebe sowie an die
Hochschulen und ihre Beratungseinrich-
tungen.
Die Dienstleistungsangebote der Agen-
turen für Arbeit im Rahmen der Hoch-
schularbeit umfassen die berufliche Ein-
zel- und Gruppenberatung (Beratung),
eine Vielzahl von Veranstaltungsangebo-
ten zu studien- und beratungsrelevanten
Themen (Berufsorientierung) und Hilfen
beim Übergang in Beschäftigung (Vorbe-
reitung/Begleitung des Berufseinstiegs,
Vermittlung, Förderung). 
Dazu zählen auch Veranstaltungen zum
Thema Existenzgründung, häufig in Zu-
sammenarbeit mit Hochschulen, Ver-
bänden, Kammern und der regionalen
Wirtschaft. 

Weitere Informationen

… und Adressen zum Thema „Grün-
dung aus der Hochschule“, z.B. über
Förderprogramme in den Bundeslän-
dern oder an einzelnen Hochschulen,
finden Sie auf Seite 68.

Leben und Kleben – Edith Zimmermann
benutzt das Wortspiel gerne. Mit ihrem
Unternehmen „innovative Klebtechnik
Zimmermann“ (iKTZ) in Jena steht sie
Kunden bei der Wahl des richtigen
Klebstoffes mit Rat und Tat zur Seite. 
Nicht selten packt sie dabei geradezu
missionarischer Eifer: „Kleben ist das
Fügeverfahren der Zukunft. Wenn es
nicht klebt, dann liegt es angeblich
immer am Kleber. Aber das Problem
liegt davor!“ Bei der Konstruktion der
Bauteile zum Beispiel oder der richti-
gen Vorbehandlung der Oberflächen. 
Die meisten Flugreisenden wollen wahr-
scheinlich gar nicht wissen, dass
Flugzeuge zunehmend geklebt statt genietet werden. „Geklebtes ist einfach
leichter, vibrationsärmer, leiser und oft auch kostengünstiger. Außerdem wer-
den die Materialien dabei nicht verändert oder verletzt wie beim Schweißen
oder Nieten“, erklärt Edith Zimmermann.
Die studierte Werkstofftechnikerin arbeitete viele Jahre bei Carl Zeiss in Jena.
Nach der Wiedervereinigung ging sie an das neu gegründete Institut für Füge-
technik und Werkstoffprüfung. Dort befasste sie sich erstmals mit der Kleb-
technik und erkannte schnell, dass Klebstoffe weit mehr sind als Verkaufsarti-
kel in einem Baumarkt. „Ich dachte: Wieso gibt es Schweiß- und Lötfachbetrie-
be, aber keinen Klebfachbetrieb? Bei über 250.000 Klebstoffen weltweit?“ Die
Zeit war reif, sich mit der eigenen Vision selbstständig zu machen.
Sie besuchte eine Veranstaltungsreihe für Gründer an der Uni Jena. Das Kon-
zept sah auch ein Coaching durch Studierende der Betriebswirtschaft vor.
Edith Zimmermanns Liebe zum Kleben erschöpft sich nicht in der Beratung und
in der Produktion. Die Unternehmerin forscht nach wie vor an neuen Klebstof-
fen. „Wir versuchen uns unter anderem am Einsatz in der Medizin.“ Warum soll-
te man eine Sehne oder einen Knochen schließlich nicht kleben können? Aber:
„Bis man die Klebtechnik bei Menschen anwenden kann, ist noch ein langer
Weg.“

Edith Zimmermann bei einer Preis-
verleihung der Stadt Jena zur
Unternehmerin des Jahres 2006.

Gelebtes Kleben – innovative Klebtechnik Zimmermann
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Im Folgenden werden Existenzgründern,
die sich entschieden haben oder es in
Betracht ziehen, einen Betrieb zu über-
nehmen, Antworten auf wichtige Fragen
gegeben: Welche Formen der Übernah-
me gibt es? Welche Vor- und Nachteile
hat die Betriebsübernahme? Wo ist ein
geeigneter Betrieb zu finden? Wie ist das
Vorhaben finanzierbar?

Von der Unternehmensübertragung sind
nach Berechnungen des Instituts für Mit-
telstandsforschung (IfM) in Bonn bun-
desweit jährlich etwa 70.000 kleine und
mittelständische Betriebe (KMB) mit ins-
gesamt ca. 678.000 Beschäftigten betrof-
fen.
Die Übergabegründe sind unterschied-
lich (vgl. Abbildung).
Von den betroffenen Unternehmen wird
der Großteil an Familienmitglieder über-
geben, ein Fünftel wird verkauft. Etwa je-
der zehnte Betrieb muss jedoch man-
gels Nachfolger stillgelegt werden. In ab-
soluten Zahlen bedeutet dies, dass etwa
5.900 Unternehmen mit ca. 33.500 Be-
schäftigten geschlossen werden müssen.
Existenzgründer, die eine Betriebsüber-
nahme in Erwägung ziehen, haben also

grundsätzlich gute Chancen, einen über-
nahmebereiten Betrieb zu finden.

Formen der Betriebsüber-
nahme

1. Familiennachfolge
Beinahe die Hälfte der zur Nachfolge an-
stehenden Unternehmen wird an Famili-
enmitglieder übergeben. Es wird zwi-
schen der vorweggenommenen Erbfolge
bzw. Schenkung, bei der der Unterneh-
mer zu Lebzeiten den Betrieb komplett
einem Erben überträgt, und der schritt-
weisen Übergabe durch Gründung einer
Personen- oder Kapitalgesellschaft un-
terschieden. Als dritte Variante gilt der
Unternehmenskauf gegen wiederkeh-
rende Leistungen bzw. der Kauf gegen
Einmalzahlung (vgl. 3.).

2. Pacht des Betriebes
Diese Form der Betriebsübernahme wird
praktiziert, wenn der Unternehmer (noch)
nicht bereit ist, seinen Betrieb abzuge-
ben. Bei einer Pacht muss der Existenz-
gründer keinen Gesamtkaufpreis finan-
zieren. Das Unternehmen geht nicht in
sein Eigentum über, sondern wird ihm

gegen monatliche Zahlungen zur Verfü-
gung gestellt. Veränderungen des Unter-
nehmens kann der Pächter nicht ohne
Einwilligung des Eigentümers vorneh-
men. Eine weitere Variante besteht in
der Einsetzung eines Fremdgeschäfts-
führers. Hier bleiben Kapital und Auf-
sicht in Händen der Familie. Der Ge-
schäftsführer erhält als Angestellter ein
Gehalt und zusätzliche Tantiemevergü-
tungen. 
Beide Varianten sind nur als Übergangs-
lösungen zu betrachten und beinhalten
für alle Seiten Risiken.

3. Kauf des Unternehmens
Beim Kauf eines Betriebes wechselt das
Eigentum des kompletten Unternehmens
vom Senior-Unternehmer zum Nachfol-
ger. Der Existenzgründer hat die Mög-
lichkeit, das Unternehmen gegen eine
Einmalzahlung oder gegen Rente, Rate
oder dauernde Last zu kaufen. Welche
Form der Zahlung für den Existenzgrün-
der am günstigsten ist, sollte dieser mit
seinem Steuerberater besprechen.

Vor- und Nachteile der
Betriebsübernahme

Auf den ersten Blick erscheint es leich-
ter, ein bereits bestehendes Unterneh-
men zu übernehmen als ein neues zu grün-
den. Aber wer behauptet, dass sich der
Existenzgründer bei einer Betriebsüber-
nahme ins gemachte Nest setzt, der irrt.
Der Übernehmer sollte fachliches und
kaufmännisches Know-how, Ausdauer,
einen starken Willen sowie kommunika-
tive und soziale Fähigkeiten mitbringen.

Gerade in mittelständischen Unter-
nehmen ist die Unternehmenskultur
stark durch den Inhaber geprägt. Mit-
arbeiter, Kunden und Lieferanten sind
auf diese Persönlichkeit eingestellt.
Als „Neuer“ erweist es sich häufig als
schwierig, bewährte Strukturen zu
ändern. Veränderungen sollten be-
hutsam eingeführt und in die Unter-

Alternative Unternehmensnachfolge

Eine interessante Alternative zur Gründung eines neuen Betriebes kann für Existenzgründer die Über-

nahme eines bereits bestehenden Unternehmens sein: Das Unternehmen ist auf dem Markt bekannt,

Kundenkontakte bestehen und das Personal ist eingearbeitet. Trotz dieser Vorteile ist eine Betriebs-

übernahme eine anspruchsvolle Form der Existenzgründung und bedarf gründlicher Vorbereitung.  

Übergabegründe – Unternehmensübertragungen 2005

Quelle: Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn; aus: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.),
Unternehmensnachfolge – Die optimale Planung, 2006

Ausgangsbasis Januar 2005. Hochrechnung des IfM Bonn auf Basis der Umsatzsteuerstatistik 2002 sowie weiterer
Datenquellen.

Übergabegrund „Alter“:
46.500 Unternehmen mit
ca. 444.000 Beschäftigten

Übergabegrund „Wechsel
in andere Tätigkeit“: 5.800
Unternehmen mit ca.
55.000 Beschäftigten

Übergabegrund „Unerwartet“
(z.B. Krankheit, Unfall, Tod):
18.600 Unternehmen mit
ca. 179.000 Beschäftigten

65,6%8,1%

26,3%



nehmenstradition eingebunden wer-
den. 
Bei einer Betriebsübernahme müssen
alle Mitarbeiter und Produkte über-
nommen werden – auch wenn diese
nicht in das eigene Konzept passen.
Möglicherweise sind große Investitio-
nen erforderlich, um neue Produkte
zu schaffen bzw. bereits bestehende
Produkte oder deren Herstellung auf
den neuesten Stand zu bringen.
Betriebsübernahmen sind relativ teu-
er, da der bereits vorhandene Kunden-
stamm übernommen wird und das
Unternehmen am Markt etabliert ist.

Die Vorteile einer Existenzgrün-
dung durch Betriebsübernahme:

Der Betrieb ist auf dem Markt bereits
eingeführt.
Die Start-up-Phase einer Neugründung
entfällt.
Beziehungen zu Lieferanten und Kun-
den sind vorhanden.
Die Dienstleistung bzw. das Produkt
ist etabliert.
Räume und Betriebsinventar sind
vorhanden.
Die Mitarbeiter sind ein eingespieltes
Team.

Wege zum passenden
Unternehmen

Nachdem auf der Basis vom persönli-
chen Fachwissen und den Neigungen
die Branche definiert wurde, aus der ein
Unternehmen für die Übernahme ge-
sucht werden soll, gilt es zu beachten,

dass alle rechtlichen Zugangsvorausset-
zungen (z.B. Meisterbrief, besondere
Erlaubnisse) erfüllt sind. Weitere wichti-
ge Fragen sind der finanzierbare Kauf-
preis und der Standort des Unterneh-
mens. 
Existenzgründer, die eine Übernahme
eines Betriebes in Betracht ziehen, kön-
nen und sollten die Hilfe diverser Ein-
richtungen in Anspruch nehmen (siehe
Seite 51f). Im Internet haben sich ver-
schiedene „Übernahmebörsen“ wie
www.nexxt-change.org etabliert und
auf Gründermessen werden spezielle
Veranstaltungen und Seminare für Un-
ternehmensnachfolger angeboten (sie-
he Seite 68f). Banken und Sparkassen
sind oft gut über die Verhältnisse der
Kundenbetriebe informiert und können
Kontakte zu Unternehmen herstellen,
die übernahmebereit sind.
Hat der Interessierte ein entsprechen-
des Unternehmen gefunden, sollte er
sich einen genauen Überblick über alle
relevanten Faktoren – Ertragspotenzial,
Konkurrenzsituation, Marktanteil, Zu-
stand der Betriebsstätte etc. – verschaf-
fen. Genau wie ein Neugründer muss
auch ein Nachfolger einen Business-
Plan (siehe Seite 36f) erstellen, in dem
dargestellt wird, mit welcher Strategie
die Marktposition des Betriebes erhal-
ten und ausgebaut werden soll.
Unterstützend sollte der Übergeber eine
Objektbeschreibung vorlegen, die der
Übernehmer mit seinen Beratern prüfen
sollte. Diese Beschreibung dient auch
als Grundlage zur Ermittlung des Unter-
nehmenswertes und des Kaufpreises.

Wer hilft weiter:

Industrie- und Handelskammern,
Handwerkskammern
Rechtsanwälte
Notare
Steuerberater
Unternehmensberater

Finanzierung

Betriebsübernahmen werden ebenso fi-
nanziell gefördert wie Neugründungen.
Es gibt sowohl auf Bundesebene als
auch innerhalb der einzelnen Bundeslän-
der Förderhilfen. Die Antragstellung
muss immer über die Hausbank vor Ab-
schluss des Kaufvertrages erfolgen.
In der Internet-Förderdatenbank des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Tech-
nologie (www.foerderdatenbank.de) 
gibt es einen aktuellen Überblick über
alle Förderprogramme (siehe Seite
70ff).   

Alternative

Unternehmensnachfolge
25

Weitere Informationen

… und Adressen zum Thema Unter-
nehmensnachfolge finden Sie auf Sei-
te 68f.

Einen umfassenden Überblick über
den Ablauf von Übergabe- bzw. Über-
nahmeprozessen und wichtige Check-
listen bietet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie in sei-
ner Broschüre „Unternehmensnach-
folge – Die optimale Planung“. 

Bestellung/Download:
Tel.: 0 30 18/6 15 41 71
E-Mail: bmwi@gvp-bonn.de
www.existenzgruender.de
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Das klingt einerseits ermutigend, ande-
rerseits haben bei der absoluten Anzahl
der Selbstständigen nach wie vor die
Männer die Nase vorn: Laut KfW-Grün-
dungsmonitor standen im Jahr 2006 ei-
nem Anteil von 60% männlichen Exis-
tenzgründern 40% Gründungen durch
Frauen gegenüber (vgl. Abbildung).
Warum wagen Frauen auch gegenwärtig
noch seltener eine Existenzgründung als
Männer? Eine Schwierigkeit besteht si-
cher darin, die verschiedenen Rollen als
Mutter, Partnerin, Hausfrau und Unter-
nehmerin miteinander zu vereinbaren.
Aber die Ursachen sind vielfältig.

Schritt für Schritt

Während der Schritt in die Selbststän-
digkeit für Männer eine rein berufliche
Entscheidung darstellt, ist er für Frauen
weitreichender. Oft bietet sich Frauen
mit einer Gründung die Möglichkeit,
auch die privaten Aufgaben mit „unter
einen Hut“ zu bringen. Frauen haben
häufig schon vor der Existenzgründung
keine geradlinigen Erwerbsbiografien.
Vor allem Familienpausen tragen dazu
bei, dass Frauen erst relativ spät gründen.
Ein Großteil der selbstständigen Frauen
ist zwischen 35 und 55 Jahren alt. 
Eine Konsequenz daraus ist, dass der
Wiedereinstieg ins Berufsleben häufig
stufenweise vollzogen wird, z.B. über
Teilzeit- oder Nebenerwerbsarbeit. Dies
setzt sich bei den Unternehmensgrün-
dungen fort. Wie die Abbildung zeigt,
fanden 2006 bei den Frauen nur 33%
aller Existenzgründungen im Vollerwerb
statt, bei den Männern waren es 67%.
Von Nebenerwerbsgründungen spricht
man, wenn – neben einer weiteren und
zeitlich oft überwiegenden Erwerbstätig-
keit – eine nicht hauptberufliche selbst-
ständige Tätigkeit ausgeübt wird.
Viele Frauen, die Kinder und Haushalt
versorgen müssen, können kein Unter-
nehmen gründen, das einen Zwölf-Stun-
den-Tag erfordert. Auch in den Arbeits-
zeiten spiegelt sich deshalb die Notwen-
digkeit wider, Familie und Beruf zu ver-
einbaren: 22% aller Frauen geben an,

weniger als 20 Stunden in der Woche zu
arbeiten, während dies nur bei 5% der
Männer der Fall ist.

Das liebe Geld

Auch bei den Kleingründungen (Grün-
dungen, deren Finanzierungsbedarf un-
ter 25.000 € liegt) ist der Anteil der
Existenzgründerinnen höher als der der
männlichen Gründer. Der Grund dafür
ist, dass Frauen von vornherein über ein
geringeres Eigenkapital verfügen. 
Dennoch besteht kein Grund dafür, als
Existenzgründerin die Finanzierungsmög-
lichkeiten nicht auszuschöpfen. Sie kön-
nen für die erforderlichen Vorarbeiten –
Unternehmenskonzept, Finanzierungs-
plan etc. – die Dienste eines Unterneh-
mensberaters in Anspruch nehmen, der
bei Bedarf auch zu den Verhandlungen
mit dem Kreditinstitut mitkommt. Je
selbstbewusster und kompetenter Sie ge-
genüber der Bank auftreten, desto grö-
ßer ist die Chance auf einen Kredit. Sie-
he hierzu die Seiten 45f in diesem Heft.

Qualifizierung

Junge Frauen haben, was die Schulbil-
dung angeht, mittlerweile nicht nur mit
den Männern gleichgezogen, sondern
diese sogar überholt. Dennoch entschei-

den sich Frauen immer noch häufig für
die „klassischen“ Frauenberufe. Folge:
Die von Frauen bevorzugten Schul- und
Berufsausbildungskarrieren rüsten für
eine berufliche Selbstständigkeit eher
schlechter aus. So ist zum Beispiel der
Anteil an Meisterinnen, Technikerinnen
und Fachhochschulabsolventinnen unter
weiblichen Existenzgründern geringer
als bei Männern. 
Es überrascht deshalb nicht, dass der
Dienstleistungssektor mit 88% (32% im
Bereich Handel, Gastgewerbe und Ver-
kehr und 56% u.a. im Bereich Erziehung
und Unterricht, Gesundheits- und Sozial-
wesen) der Existenzgründungen von
Frauen eindeutig am beliebtesten ist.
Dies hat zum einen damit zu tun, dass
Frauen auch im abhängigen Erwerbsle-
ben und in ihrer Ausbildung in diesen
Bereichen stark vertreten sind. Außer-
dem ist eine Existenzgründung im Dienst-
leistungsbereich auch mit geringen
finanziellen Mitteln möglich. 

Frauen neigen im Gegensatz zu männli-
chen Existenzgründern dazu, ihr eigenes
Potenzial zu niedrig einzuschätzen.
Gründe hierfür sind wenig Berufserfah-
rung oder ungenügende Kontakte im
angestrebten Berufsfeld durch Familien-
pausen. Hier gibt es eine ganze Reihe
von Anknüpfungsmöglichkeiten, um die
Ausgangsposition für die Selbstständig-
keit zu verbessern: So empfiehlt sich die
Teilnahme an Weiterbildungen oder
Auffrischungskursen, etwa im betriebs-
wirtschaftlichen Bereich. Darüber hin-
aus ist es wichtig, dass die angehende
Unternehmerin ihre persönlichen und
geschäftlichen Netzwerke aufbaut und
pflegt (siehe dazu Seite 49f).
Zunächst stellen sich für Frauen aber
bei der Existenzgründung die gleichen
grundsätzlichen Fragen wie für Männer.
Es müssen die fachlichen und persönli-
chen Voraussetzungen gegeben sein,
damit eine freiberufliche oder gewerbli-
che Tätigkeit aufgenommen werden
kann. Kaufmännisches Know-how und
Branchenkenntnis gehören genauso da-
zu wie unternehmerisches Denken und

Frauen gründen anders

In den vergangenen Jahren haben sich mehr und mehr Frauen entschieden, ein Unternehmen zu

gründen. Die Zahl der selbstständigen Frauen ist in den letzten zehn Jahren mit einer relativen

Zuwachsrate von 43% doppelt so stark gestiegen wie die der selbstständigen Männer (21%). 

Voll- und Nebenerwerbsgrün-
der im Jahr 2006 
differenziert nach Geschlecht

Angaben in % Männer

Gesamt Vollerwerb Nebenerwerb

Frauen

Quelle: KfW Bankengruppe, KfW-Gründungsmonitor 2007
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die realistische Einschätzung der eige-
nen Fähigkeiten.

Information und Beratung

Frauen gründen anders und benötigen
dementsprechend auch spezielle Infor-
mationen und eine besondere Beratung.
Wichtig ist, dass die Beratung einen „ganz-
heitlichen Ansatz“ verfolgt, das heißt,
dass die besondere Lebenslage von
Frauen berücksichtigt wird. Viele bun-
desweite und regionale Angebote sind
entstanden, die den Start als Unterneh-
merin erleichtern. Dazu gehören Netzwer-
ke, Initiativen und Projekte, die in der
Regel von Unternehmerinnen oder von
Wirtschafts- und Frauenberatungs-Insti-
tutionen ins Leben gerufen worden sind. 
Im Adressteil auf Seite 69 finden Exis-
tenzgründerinnen eine kleine kommen-
tierte Auswahl aus einer mittlerweile
schier unübersichtlich gewordenen An-
zahl von Angeboten.

Weitere Informationen

Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (Hrsg.), GründerZeiten
Nr. 2, Existenzgründungen durch Frauen

Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (Hrsg.), GründerZeiten
Nr. 44, Zarte Pflänzchen – Kleingrün-
dungen

BBZ Heft 7 „Frauen und Beruf – Ar-
beitsmarkt und Weiterbildung“

Informationen und Adressen zum
Thema „Frauen gründen anders“ fin-
den Sie auch auf Seite 69.

Christine Brandt hat in ihrem Leben schon einige Hürden genommen. Die
Ostberlinerin hatte gerade ihr Zeugnis als Ingenieurin Fachrichtung Maschinen-
bau/Konstruktion in der Tasche und war ins Berufsleben eingestiegen, als
1989 die Wiedervereinigung kam. Nun stand sie plötzlich einem völlig neuen
Arbeitsmarkt gegenüber. 
„Mit der Wende waren wir ja so euphorisch. Aber als Frau, noch dazu mit
einem kleinen Kind, hatte ich im Maschinenbau wenig Chancen“, sagt sie heu-
te. Dabei hatte sie für ihre Tochter in Ostberlin Betreuungsmöglichkeiten, die
es ihr sogar erlaubten, beruflich ein halbes Jahr nach Köln zu gehen. In dieser
Zeit war ihr Mann praktisch allein erziehend.
Als die Zeitarbeitsfirma, für die sie arbeitete, ihre Mitarbeiter entließ, nahm die
Diplom-Ingenieurin an einer Qualifizierungsmaßnahme teil, die sie unter ande-
rem fit machte für den Umgang mit „Computer Aided Design (CAD)“. Ohne die-
se CAD-Kenntnisse wäre ihre Arbeit heute nicht denkbar.
Es folgte ein Praktikum, aus dem 1999 endlich eine Festanstellung wurde.
Doch dann kam der nächste Schlag: Christine Brandt wurde schwer krank und
konnte über ein Jahr nicht arbeiten. Als sie endlich wieder gesund war, wurde
der Berliner Sitz ihres Arbeitgebers aufgelöst – Christine Brandt war erneut ar-
beitslos und ein neuer Job nicht in Sicht.
In dieser Zeit reifte die Idee, sich selbstständig zu machen. Christine Brandt
wendete sich an ein Existenzgründungsbüro. Noch heute ist sie froh über die
Unterstützung, die sie dort erhielt: „Man kriegt das alleine nicht hin, man braucht
den anderen Blickwinkel.“ Mit dem Business-Plan, den sie ihrer Beraterin vor-
legte, war diese erst einmal gar nicht zufrieden. Christine Brandt feilte also an
ihrer Geschäftsidee, entwickelte Konzepte für Marketing, Finanzierung und Kre-
ditaufnahme. Es dauerte Monate, bis alles passte.
Im Dezember 2004 gründete sie dann ihr Ingenieurbüro. Es ergänzt sich gut
mit der Metallbaufirma ihres Mannes, die dieser zuvor gegründet hatte: „Mein
Mann ist der Praktiker, ich bin die Theoretikerin. Und unsere Tochter lernt 
übrigens Industriemechanikerin“, sagt sie schmunzelnd.

„Als Frau, noch dazu mit einem kleinen Kind, hatte ich nach der Wende im
Maschinenbau wenig Chancen.“

Solo mit Partner – Ingenieurbüro Christine Brandt
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Den deutschen Online-Händlern geht es
gut. Im Jahr 2006 stiegen die Umsätze
um 44% bei privaten Verbrauchern, um
36% bei gewerblichen Kunden. „Neben
dem stationären Handel und dem tradi-
tionellen Versandgeschäft hat sich das
Internet als dritte Säule fest etabliert“,
sagt Jörg Menno Harms, Vizepräsident
des Bundesverbandes Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue
Medien e.V. (BITKOM).
Aber welche Geschäftsideen haben Zu-
kunft?

Handel zwischen
Unternehmen

Laut BITKOM fanden 90% der Geschäfte
im Internet im Jahr 2006 zwischen Un-

ternehmen statt. E-Business wird damit
auch zum Megatrend für Gründungs-
ideen:

Outsourcing: Immer mehr Unterneh-
men lagern einzelne Unternehmensauf-
gaben aus, vergeben dafür Aufträge an
Dritte. Dank der neuen Kommunika-
tionskanäle kann hier eine breite Palette
von Dienstleistungen angeboten wer-
den, von der Übernahme der Buchfüh-
rung bis zum Frühstücksservice.

Unternehmensprozesse verbessern:
Konzepte, die Unternehmensprozesse ver-
bessern – und damit Zeit und Geld spa-
ren – profitieren ebenfalls von den
Möglichkeiten des „World Wide Web“.
Nach einer Studie von Tobias Kollmann,
Professor für E-Business und E-Entre-
preneurship an der Universität Duis-
burg/Essen, ist derzeit alles rund um
das Thema „Kostensenkung“ besonders
gefragt.

Virtuelle Unternehmen: Die Zukunft
vieler mittelständischer Unternehmen
liegt in der gemeinsamen Bearbeitung
von Aufträgen. So profitiert jeder vom
speziellen Know-how des anderen –
auch der Kunde. Die für solche „virtuel-
len Unternehmen“ nötigen Werkzeuge
zu entwickeln und zu vernetzen, ist eine
der großen Herausforderungen der Zu-
kunft.

Verkauf an private
Verbraucher

„Kein Haus ohne Maus.“ Dank Internet
und Computerwelle erhält dieses alte
Sprichwort neue Gültigkeit.
In Deutschland nutzt bereits jeder Zwei-
te das Internet, auch für Anschaffungen
wird es immer beliebter. Oft aber infor-
miert sich ein Nutzer nur online und
kauft dann bei einem Händler vor Ort
(vgl. Abbildung). Nicht nur Sicherheits-
bedenken, auch die Anonymität des
Internets schrecken nach wie vor viele
ab. 

Wer mit einem Online-Shop Erfolg ha-
ben will, muss deshalb genügend Si-
cherheit bieten, etwa SSL-Verbindungen
für den Zahlungsverkehr oder eine
Zertifizierung als „Trusted Shop“.

Zum Online-Vertrieb eignen sich vor al-
lem Waren, die man zum Kauf nicht „an-
fassen“ muss. So macht die Reise- und
Tourismusbranche mittlerweile einen
Großteil des Umsatzes über das Inter-
net. Ebenso haben Angebote, die nur
online zu haben sind, wie etwa E-Books,
Musik oder Software, gute Chancen.
Aber auch Bücher oder Kleidung können
über das Internet erfolgreich verkauft
werden, wenn dessen Vorteile konse-
quent genutzt werden.

Online-Shops kennen keinen
Ladenschluss

Nach einer Umfrage von Forrester Re-
search im März 2006 sind die am häu-
figsten genannten Vorteile beim Online-
Shopping „kein Ladenschluss“, „günsti-
ge Preise“ und „besserer Preisvergleich“. 
Aber auch für den Shop-Betreiber hat
das Internet Vorteile. So können Infor-
mationen im Internet jederzeit auf den
neuesten Stand gebracht werden. Pro-
dukte können oft besser dargestellt
werden als in Katalogen, zum Beispiel
durch kurze Filme oder interaktive De-
moprogramme. In Foren oder Gästebü-
chern können Kunden ihre Meinung sa-
gen, sich gegenseitig helfen und vieles
mehr. Und nicht zuletzt wird der Ver-
trieb umso kostengünstiger, je vollstän-
diger er online abgewickelt werden kann.

Welcher Online-Shop?
Die Anschaffungskosten eines Online-
Shops unterscheiden sich stark. Je mehr
ein Shop leisten muss, desto teurer wird
er. Welcher der Richtige ist, hängt stark
von der Unternehmensplanung ab:
Wer auf Dauer nur wenige spezielle
Produkte oder Dienstleistungen ver-
kaufen will, kann einen Online-Shop
schon mit geringem Aufwand einrichten.

Existenzgründung im Internet

3, 2, 1 – meins! Das gilt längst auch für den eigenen Online-Shop. Allein mit der Web-Plattform eBay

verdienen inzwischen über 10.000 Selbstständige ihren Lebensunterhalt. Doch Möglichkeiten gibt

es viele.

Start im „Garagen-
Unternehmen“

Über die Hälfte der Unternehmens-
gründungen erfolgt im Nebenerwerb.
Online-Shops bieten hier eine neue
Möglichkeit für den Start ohne größe-
re Investitionen und mit einem siche-
ren Haupteinkommen als Polster.
Auch aus der Arbeitslosigkeit heraus,
während des Studiums oder in der El-
ternzeit kann man so zum Unterneh-
mer werden.
Aber Achtung! Auch für Gründungen
auf Sparflamme gelten dieselben Re-
geln wie für Vollzeitgründungen, zum
Beispiel bei den Unternehmenssteu-
ern oder der Gewerbeanmeldung. 
Ein Nebenerwerbsgründer benötigt
darüber hinaus die Zustimmung des
Arbeitgebers, die dieser aber nur aus
einem triftigen Grund ablehnen kann.
Etwa wenn der Angestellte seinem
Chef nach Feierabend Konkurrenz
macht. Dafür braucht er sich als An-
gestellter nicht um seine Sozialversi-
cherung zu kümmern.
Weitere Informationen dazu finden
sie unter www.existenzgruender.de in
der Rubrik „Gründungsarten“.
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Viele einfache Shopsysteme sind kos-
tenlos, lassen allerdings auch nur sehr
geringe Gestaltungsmöglichkeiten zu.
Oft können nicht mehr als 20 Artikel ein-
gestellt werden. Bestellungen gehen per
E-Mail beim Shopinhaber ein und müs-
sen dann von Hand weiter bearbeitet wer-
den. Eine solche Lösung verlangt wenig
technische Ressourcen und wenig Know-
how, ist jedoch kaum ausbaufähig.
Wenn der Shop Bestandteil eines gan-
zen E-Business-Systems werden soll,
das z.B. Bestellungen direkt in einer
Datenbank speichert, dabei eine Rech-
nung generiert, den Versand der Ware
anstößt und die Lagerdaten aktualisiert,
geht es nicht ohne ein ausbaubares On-
line-Shop-System. Das ist teuer, spart
aber andererseits – bei wachsendem
Geschäftsvolumen – die noch teurere
manuelle Nacharbeit.

Wer hilft weiter?

Das E-Business erfordert eine gute Por-
tion Spezialwissen. Auf Initiative des
Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie (BMWi) ist deshalb das
„Netzwerk Elektronischer Geschäftsver-
kehr“ mit 25 regionalen Kompetenzzen-
tren entstanden. Adressen, Ansprech-
partner und weiterführende Links finden
Sie unter www.ec-net.de
Auch das Existenzgründerportal www.
existenzgruender.de des BMWi bietet
spezielle Informationen fürs E-Business,
unter anderem die Schriftenreihe e-f@cts,
die dort zum Download bereitsteht. The-
men sind unter anderem Rechtsfragen
und Sicherheit beim E-Business oder E-
Mail-Marketing und Vertrieb.

Tipps rund ums E-Business

Werbe-E-Mails
Nicht alles, was im Internet technisch
möglich ist, ist auch erlaubt. So ist z.B.
die unverlangte Zusendung von E-Mails
(so genanntes Spamming) verboten.
Fragen Sie Ihre Kunden deshalb, ob sie
Newsletter oder besondere Benach-
richtigungen erhalten möchten. So ge-
hen Sie Ärger von vornherein aus dem
Weg.

Nadelöhr Vertrieb
Viele Betreiber eines Online-Shops un-
terschätzen die Anforderungen, die sich
aus der Beschaffung, Lagerung und
Auslieferung ihrer Produkte ergeben.
Oft entscheidet daher die kunden-
freundliche Überwindung „der letzten
Meile“ über den Erfolg eines Online-
Shops. 
Stellen Sie sicher, dass Bestellung und
Vertrieb nahtlos und fehlerfrei inein-
ander übergehen, damit ihre Kunden
ihre Bestellung umgehend erhalten.
Überprüfen Sie auch durch Testkäufe,
ob vom Einkauf bis zur Warenlieferung
alles funktioniert.

Keyword-Advertisting
Jeder, der im Internet surft, weiß, wie
man eine Suchmaschine benutzt. Ein
Online-Shop sollte deshalb mit treffen-
den Suchwörtern in den wichtigsten
Internet-Suchmaschinen vertreten sein. 
Besonders interessant ist dabei das
„Keyword-Advertising“: Wenn ein be-
stimmter Suchbegriff vom Nutzer ein-
gegeben wird, wird das Werbebanner
des Inserenten eingeblendet.

Elektronische Marktplätze
Eine effektive Art, im Internet zu han-
deln, sind auch elektronische Markt-
plätze. Wie auf dem Wochenmarkt be-
gegnen sich hier Käufer und Verkäufer,
vergeben Aufträge, verhandeln über
Preise und tauschen wichtige Informa-
tionen aus. 
Unternehmen, die miteinander koope-
rieren oder deren Produkte sich ergän-
zen, können ihren Vertrieb wechsel-
seitig durch Partnerprogramme för-
dern. Das ist auch gut für den Kunden:
Er kann davon ausgehen, dass die Pro-
dukte zusammenpassen und dass ein
seriöser Partner ihm eine verlässliche
Empfehlung geben wird. 

Informationssuche und Produktkauf im Internet

Bücher

Kostenpflichtige Lotteriespiele

Eintrittskarten

Mode oder Schuhe

Gebührenpflichtige Musik oder Filme

Flug- und Bahntickets

Musik-CDs

Filme auf DVDs, Video

Computer-Hardware und Zubehör

Hotels für Urlaubs-/Geschäftsreisen

Computer- und Videogames

Damen- oder Herrenkosmetik

Computer-Software ohne Games

Mietwagen

Parfums, Düfte für Damen oder Herren

Angaben in Prozent

Quelle: AGOF e.V., internet facts 2006-II

Befragung von 80.791 Internetnutzern: Zu welchen dieser Produkte haben Sie schon einmal Informationen
im Internet gesucht und welche haben Sie über das Internet gekauft?
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Allein die Zahl türkischstämmiger Unter-
nehmer ist bis Mitte 2005 weiter auf
64.000 angewachsen. Sie beschäftigen
über 323.000 Mitarbeiter.
Eine Studie der KfW Bankengruppe hat
festgestellt, dass 6,7% der Ausländer
sich in naher Zukunft selbstständig ma-
chen wollen, aber nur 2,4% der Deut-
schen. Menschen mit Migrationshinter-
grund gründen derzeit also häufiger als
Deutsche. Aber viele dieser Unternehmen
scheitern bisher nach kurzer Zeit wieder. 

Für die Bundesregierung ein Grund, aus-
ländische Bürger besonders zu fördern.
Denn Unternehmen von Ausländern bil-
den auch eine wichtige Brücke zwischen
Deutschland und den Herkunftsländern.
Wenn eine Aufenthaltserlaubnis vorliegt,
die eine selbstständige Tätigkeit erlaubt,
werden ausländische Mitbürger bei ei-
ner Gründung mit deutschen Existenz-
gründern gleichgestellt. Und auch die Pro-
bleme sind weitgehend die gleichen. 
Aber neben den typischen Schwierigkei-
ten wie zu geringe fachliche und kauf-
männische Kenntnisse, mangelnde Kapi-
talausstattung, fehlende Markt- und Stand-
ortanalysen sowie Schwächen in Marke-
ting und Kundenakquisition, haben Migran-
ten noch besondere Hürden zu meistern:

Sprachkenntnisse sind das 
A und O

Die Landessprache zu verstehen und zu
sprechen ist für eine Gründung ein
Muss. Selbst wenn die Zielgruppe haupt-
sächlich die eigene Muttersprache spre-
chen sollte: Gute Sprachkenntnisse sind
eine wichtige Voraussetzung bei Kon-
takten mit Behörden, Banken, Rechtsbe-
ratern, Versicherungen und so weiter.
Sie helfen, gravierende Missverständ-
nisse und vielleicht sogar teuere Fehler
zu vermeiden. Auch wichtige Informa-
tionsquellen wie Broschüren, Bücher
oder das Internet können nur genutzt
werden, wenn die deutsche Sprache gut
beherrscht wird.

Beratung nutzen

Öffentlich geförderte Beratungsangebo-
te stehen allen dauerhaft in Deutschland
lebenden Gründern zur Verfügung, unab-
hängig davon, ob sie einen deutschen
Pass haben. Viele Migranten informie-
ren sich aber meist ausschließlich bei
Freunden und Bekannten.
Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie (BMWi) fördert deshalb
Beratungsangebote speziell für auslän-
dische Unternehmer.
Auf der Existenzgründer-Plattform des
BMWi im Internet (www.existenzgru-
ender.de/migranten) stehen wichtige
Gründungsinformationen in verschiede-
nen Sprachen sowie Adressen von Be-
ratungseinrichtungen für Gründer mit
Migrationshintergrund zur Verfügung.

Unterschiedliche Mentalitäten

Viele erfolgreiche Geschäftsideen von
Migranten beziehen ihren Charme aus
deren kulturellem Hintergrund. Die Gas-
tronomie wäre zum Beispiel ohne italie-
nische, chinesische oder griechische
Lokale kaum mehr vorstellbar. 
Dennoch: Voraussetzung für den Erfolg

ist auch, dass die Gründer sich mit der
deutschen Kultur auseinandersetzen.
Denn viele Kunden, Geschäftspartner und
Mitarbeiter sind Deutsche. Und was in
der eigenen Kultur üblich ist, stößt beim
deutschen Partner oft auf wenig Ver-
ständnis. 
Ein allzu „authentisches“ Ladenlokal
oder Büro wirkt auf deutsche Kunden
vielleicht eher abschreckend. Deutsche
Geschäftspartner reagieren verärgert,
wenn Zeitpläne oder Termine nicht ein-
gehalten werden. Und deutsche Mitar-
beiter wollen nicht etwa unhöflich sein,
wenn sie direkt zur Sache kommen. Im
Gegenteil: Sie wollen ihrem Vorgesetzen
die Zeit nicht mit „Smalltalk“ stehlen.

Fehlende oder nicht 
anerkannte Ausbildung

Auch berufsrechtliche Bestimmungen
und Zulassungsvoraussetzungen erschwe-
ren es Migranten, eine selbstständige
Existenz aufzubauen. Eine im Nicht-EU-
Ausland absolvierte Ausbildung wird in
Deutschland oft nicht anerkannt.
So zum Beispiel in der bisherigen Hand-
werksordnung. Hier versperrte zusätz-
lich der Meisterbrief als Voraussetzung

Existenzgründung durch Migranten

Laut Statistischem Bundesamt haben in Deutschland über 580.000 Unternehmer einen Migrations-

hintergrund. Jahr für Jahr steigt die Zahl der Selbstständigen ohne deutschen Pass und das, obwohl

besondere Gründungshürden zu nehmen sind.

Gründungen durch ausländische Staatsangehörige 
in Deutschland 2006

Polen

Türkei

Asien

Italien

Griechenland

Österreich

Niederlande

Afrika

Amerika

Kroatien

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007
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für eine Gründung den Weg zum eigenen
Betrieb. Seit dem 1. Januar 2004 ist es
jetzt aber auch Ausländern möglich, un-
ter bestimmten Voraussetzungen einen
Handwerksbetrieb in Deutschland zu
gründen (siehe auch Seite 9f).

Bei der Gründung eines Unternehmens
sind eine Reihe von Formalitäten und
gesetzlichen Vorschriften zu beachten.
Durch die zusätzlich erforderlichen Ge-
nehmigungen des Ausländeramtes sind
die Behördengänge für ausländische
Bürger sogar noch aufwändiger als für
deutsche Gründer. Dazu kommt, dass
viele Migranten in ihrem Herkunftsland
schlechte Erfahrungen mit Behörden ge-
macht haben und diese gerne meiden.

Sie gründen ihr Unternehmen daher
nicht selten ohne die erforderlichen
amtlichen Anmeldungen und Genehmi-
gungen. Das aber kann zu Verzögerun-
gen, finanziellen Engpässen und sogar
zum Scheitern des Unternehmens füh-
ren. Damit das nicht passiert, ist es
auch empfehlenswert, die rechts ste-
henden rechtlichen Voraussetzungen zu
beachten.

Selbstständig werden in
Deutschland: Rechtliche
Voraussetzungen

Das Aufenthaltsgesetz und das Freizü-
gigkeitsgesetz/EU regeln unter ande-
rem die Aufnahme und Ausübung ei-
ner selbstständigen Tätigkeit:

Staatsbürger aus einem EU-Mit-
gliedsland (oder einem der EWR-Staa-
ten oder der Schweiz): Für Staatsbür-
ger aus einem EU-Mitgliedsland gilt
„Niederlassungsfreiheit“ und „Gewer-
befreiheit“ innerhalb aller EU-Mitglieds-
staaten: EU-Bürger dürfen in allen Mit-
gliedsstaaten ein Unternehmen grün-
den.

Staatsbürger aus einem Nicht-EU-
Land

Besitzen Sie eine Aufenthaltserlaub-
nis (befristet und zweckgebunden),
die nicht ausdrücklich die selbststän-
dige oder eine vergleichbare Tätig-
keit gestattet, müssen Sie einen be-
sonderen Antrag bei der zuständi-
gen Ausländerbehörde stellen.
Sie erhalten eine Aufenthaltserlaub-
nis zur Ausübung einer selbstständi-
gen Tätigkeit, wenn ein übergeord-
netes wirtschaftliches oder beson-
deres regionales Interesse an Ihrem
Aufenthalt in Deutschland besteht.
Geprüft wird die wirtschaftliche Trag-
fähigkeit des Vorhabens und des-
sen Auswirkungen auf den Arbeits-
markt sowie auf Forschung und In-
novation.
Wenn Sie mit einer deutschen bzw.
einem deutschen Staatsbürger/in
verheiratet sind, können Sie nach
drei Jahren Ehe eine Niederlassungs-
erlaubnis erhalten. Sie können sich
dann jederzeit selbstständig machen.
Wollen Sie bereits innerhalb der ers-
ten drei Jahre nach der Eheschlie-
ßung ein Unternehmen gründen,
müssen Sie einen Antrag bei der
Ausländerbehörde stellen.
Wenn Sie bereits eine Niederlassungs-
erlaubnis besitzen, können Sie sich
jederzeit selbstständig machen.

Befindet sich Ihr Wohnsitz nicht in
Deutschland, müssen Sie einen Antrag
auf selbstständige Gewerbeausübung
bei der zuständigen Auslandsvertretung
der Bundesrepublik Deutschland stellen.

Weitere Informationen

… und Adressen zum Thema finden
Sie auf Seite 69.
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Die Anzahl der Wettbewerbe für
Existenzgründer ist in den letzten Jahren
sprunghaft angestiegen. Es gibt zahlrei-
che Angebote für ganz unterschiedliche
Zielgruppen. Zu finden sind regionale
und überregionale Wettbewerbe und sie
werden für verschiedene Branchen und
Gründungsarten angeboten. Häufig win-
ken bei solchen Wettbewerben attrakti-
ve Preisgelder, die jeder Gründer als zu-
sätzliches Kapital gut gebrauchen kann. 
Aber bedenken Sie: Wichtiger als die
„Finanzspritze“ ist die fachliche Über-
prüfung Ihrer Idee oder Ihres Business-
Plans durch Experten, die kritische Beur-
teilung und die persönliche Beratung.
Außerdem sind Wettbewerbe immer auch
Netzwerke, in die sich Gründer einbrin-
gen und von denen sie profitieren kön-
nen. 
Mehr zum Thema „Networking“ und an-
deren Formen der Beratung und Unter-
stützung für Existenzgründer finden Sie
auch auf den Seiten 49ff.

Business-Plan-Wettbewerbe

Diese Form des Wettbewerbs richtet sich
an Gründer vor dem eigentlichen Unter-
nehmensstart. Häufig ist er in drei Stu-
fen gegliedert:

1. Ideenfindung
2. Entwurf eines groben Konzeptes
3. Detaillierter Business-Plan

Eine Jury der Trägerorganisation beur-
teilt die Ergebnisse der Teilnehmer aus
jeder der drei Wettbewerbsphasen. Wer
überzeugt, kommt eine Runde weiter.
Die Gewinner der letzten Runde sind
schließlich die Gesamtsieger des jeweili-
gen Business-Plan-Wettbewerbs. 
Bei vielen Wettbewerben können Sie üb-
rigens auch „quer einsteigen“, also in je-
der der drei Phasen. Andere werden je-
des Jahr wiederholt. Nutzen Sie diese
wertvolle Möglichkeit, Ihren Business-
Plan auf „Herz und Nieren“ prüfen zu
lassen und geschäftliche Kontakte zu
knüpfen. Die meisten Business-Plan-
Wettbewerbe werden von öffentlichen
und/oder privaten Geldgebern gespon-
sert. Dies können z.B. Unternehmen der
regionalen Wirtschaft, Banken, Hoch-
schulen oder Unternehmensberatungen
sein. 

Was die Qualität des Wettbewerbs an-
geht, so hängt diese von der Güte und
dem Engagement der Berater, Coaches,
Dozenten etc. ab. Mehr zum Thema „Bu-
siness-Plan“ finden Sie in diesem Heft
auf den Seiten 36f.

Gründer-Wettbewerbe

Hier können Sie sich mit Existenzgrün-
dern messen, die mit ihrem Unterneh-
men bereits gestartet sind. Beurteilt
werden die Teilnehmer danach, ob ihre
Ideen marktfähig sind und Aussicht auf
Erfolg haben. Kriterien sind hierbei u.a.
die Höhe der Umsätze oder die Anzahl
der Arbeitsplätze. Die erfolgreichsten Teil-
nehmer werden dann beispielsweise
zum „Entrepreneur des Jahres“ gekürt. 
Veranstaltet werden die Wettbewerbe
oft von Fachverbänden, Wirtschaftsma-
gazinen oder Großunternehmen, z.B. der
Deutsche Gründerpreis (www.deut-
scher-gruenderpreis.de) oder der Grün-
derWettbewerb – Mit Multimedia erfolg-
reich starten (www.gruenderwettbe-
werb.de).

Wer die Wahl hat ...

Einen guten Überblick über das vielseiti-
ge Wettbewerbsangebot können Sie sich
auf verschiedene Weise verschaffen.
Hier sind einige Möglichkeiten:

Der Förderkreis Gründungs-Forschung
e.V. (FGF) hat eine Übersicht über Bu-
siness-Plan-Wettbewerbe, Existenz-

gründer-Wettbewerbe und Gründer-
Initiativen zusammengestellt:
www.fgf-ev.de k Aktivitäten k
FGForum Infosystem k Wettbewerbe
(Suche nach Ort oder Bundesland).
Das Portal www.biz-awards.de lis-
tet Business-Plan-Wettbewerbe für
Gründer auf.
Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie bietet unter
www.existenzgruender.de k Wege
in die Selbstständigkeit k Start
k Entscheidungen treffen k Initia-
tiven (Downloads) eine große Aus-
wahl von Gründerwettbewerben. 
Das Bundesministerium für Bildung
und Forschung veranstaltet den Wett-
bewerb „Jugend gründet“. Bei diesem
Online-Planspiel durchlaufen die Teil-
nehmer spielerisch alle Phasen einer
Unternehmensgründung im High-
Tech-Bereich. Weitere Informationen:
www.jugend-gruendet.de 
Wenn Sie wissen möchten, ob und
wo es einen Wettbewerb in Ihrer Nä-
he gibt, können Sie sich an die „Grün-
der-Zentrale“ in Ihrem Bundesland
wenden. Die Adressen finden Sie auf
Seite 65.

Wettbewerbe für Existenzgründer

Weitere Informationen

Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (Hrsg.), GründerZeiten
Nr. 43, Gründerwettbewerbe und 
-initiativen.



Ob Sie ein Unternehmertyp sind, können Sie mit dem
Test auf den Seiten 34f überprüfen.

Ihre Idee für eine Existenzgründung sollten Sie in einem
Gründungskonzept schriftlich festhalten. Was dabei zu
berücksichtigen ist und wie Sie Fehler in Ihrem Business-
Plan vermeiden, lesen Sie auf den Seiten 36f.

Die Wahl der Rechtsform sollte sowohl nach steuerli-
chen, rechtlichen als auch finanziellen Aspekten erfol-
gen. Einen Überblick erhalten Sie auf den Seiten 38ff.

Eine Existenzgründung muss finanziert werden – nicht nur
kurzfristig. Auf den Seiten 41ff werden die wichtigsten Be-
griffe und Grundlagen zum Thema Finanzierung erläutert.

Auf den Seiten 45f gibt es Tipps, wie Sie sich auf das
Gespräch mit der Bank vorbereiten können und was
Ihre Präsentation für die Bank enthalten sollte.

Wo muss ich mich anmelden? Welche Genehmigungen
und Versicherungen benötige ich? Antworten auf diese
Fragen bekommen Sie auf den Seiten 47f.

Lassen Sie sich bei Ihrem Vorhaben von Profis und Gleich-
gesinnten beraten: Informationen zum Thema Coaching,
Networking & Co. finden Sie auf den Seiten 49f. 
Gründerberater und Gründerbüros werden auf den
Seiten 51f vorgestellt.

Das nötige Know-how für Gründer und wie sie die pas-
sende Weiterbildung finden – wichtige Informationen
dazu finden Sie auf den Seiten 53f.

Check: Dreh- und Angelpunkt: die Gründerperson

Übersicht: Unternehmertyp

Check: Geschäftsidee
Check: Unternehmenskonzept

Check: Rechtsform

Übersicht: Rechtsformen

Check: Rentabilitätsvorschau
Check: Darlehen

Übersicht: Finanzierungsfehler

Check: Bankgespräch – Darauf kommt es an!

Übersicht: Welche Unterlagen benötigen Sie für das
Bankgespräch?

Check: Versicherungen

Übersicht: 12 Tipps zur persönlichen Absicherung

Check: Beratungsbedarf

Übersicht: Beratung: Wann zu wem?
Übersicht: Welche Beratungseinrichtung für welches

Thema?

Check: Weiterbildungsbedarf

Übersicht: Weiterbildungsanbieter finden
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Wollen Sie wirklich? Eine qualifizierte Ausbildung ist auf jeden
Fall eine gute Grundlage für Ihre Existenzgründung. Wenn der
Test auf den folgenden Seiten Sie darüber hinaus in Ihrem
Vorhaben nur bestärkt, stürzen Sie sich in das Abenteuer der
Planung und Realisierung. Auch hier wird Ihr Vorhaben noch
so mancher Prüfung standhalten müssen.
Konkret heißt das: die Geschäftsidee formulieren, die Markt-
fähigkeit prüfen, ein Konzept erarbeiten, einen Finanzierungs-
plan erstellen, mit der Bank verhandeln ...
Da kommt jede Menge Arbeit auf Sie zu. Planen Sie ausrei-
chend Zeit dafür ein! Bedenken Sie: Meist ist es das Erledigen
der Formalien, das viel länger dauert als einem lieb ist.
Gründlichkeit bei der Planung und Vorbereitung macht sich
in jedem Fall bezahlt.

Schritt für Schritt zum eigenen Unternehmen

Mit dem folgenden Kapitel „Planung und Umsetzung“ erhalten
Sie einen Leitfaden für eine erfolgreiche Gründung und einen
guten Start.
Über den genauen Inhalt der nächsten Seiten können Sie sich
in der unteren linken Spalte einen ersten Eindruck verschaf-
fen. In der rechten Spalte haben wir Ihnen mit dem Inhalt kor-
respondierende Checklisten und Übersichten des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Technologie zusammengestellt.
Sie finden sie im Internet unter www.existenzgruender.de
k Checklisten und Übersichten.

Vorbereitung ist alles

... lautet die Devise für Existenzgründer und solche, die es werden wollen.

Planung und Umsetzung einer
Existenzgründung

Ausgewählte Publikationen von 
www.existenzgruender.de

k

k

k

k

k

k

k

k
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Passt Ihre Berufsausbildung (praktische Erfahrung) zur Bran-
che, in der Sie sich selbstständig machen wollen?

Ja, in jedem Fall 2 Punkte

Nur zum Teil 1 Punkt

Nein 0 Punkte

Konnten Sie in Ihrem Berufsleben schon Führungserfahrungen
sammeln, das heißt, hatten Sie die Arbeit von Mitarbeitern/
Mitarbeiterinnen zu organisieren und zu kontrollieren?

Ja, mehrjährige Führungserfahrung 2 Punkte

Höchstens zweijährige Führungserfahrung 1 Punkt

Keine Führungserfahrung 0 Punkte

Besitzen Sie eine gut fundierte kaufmännische oder betriebs-
wirtschaftliche Ausbildung und/oder entsprechend zu bewer-
tende Erfahrung?

Ja, umfangreiche Qualifikation 2 Punkte

Ja, ich bin ausreichend qualifiziert 1 Punkt

Keine derartige Ausbildung/Erfahrung 0 Punkte

In welchem Umfang konnten Sie bisher Vertriebserfahrungen 
sammeln?

Mehrjährige Vertriebserfahrung 2 Punkte

Bis zu zweijährige Vertriebserfahrung 1 Punkt

Keine oder geringe Vertriebserfahrung 0 Punkte

Sind Sie ein Unternehmertyp?
Mit dem folgenden Test können Sie zweierlei überprüfen: ob Sie die richtige persönliche Einstel-

lung zum Unternehmerdasein haben, und ob Ihre Voraussetzungen für eine erfolgreiche Existenz-

gründung stimmen. Wählen Sie zu jeder Frage eine der möglichen Antworten aus.

Prüfen Sie Ihre Ausbildung und Erfahrungen!

Waren Sie in den letzten drei Jahren durchweg körperlich fit
und leistungsfähig?

Ich war praktisch nie krank 2 Punkte

Ich war nur gelegentlich leicht krank 1 Punkt

Ich war häufiger/für längere Zeit krank 0 Punkte

Halten Sie auch auf Dauer Stresssituationen stand, weichen
Sie solchen Situationen nicht aus, sondern gehen die notwen-
digen Problemlösungen an?

Überwiegend ja 2 Punkte

Eher ja 1 Punkt

Nur sehr bedingt 0 Punkte

Sind Sie beruflich bisher schon gewohnt, sich selber Ziele zu
setzen und diese ohne Druck durch Vorgesetzte selbstständig
zu verfolgen?

Ja, sehr häufig 2 Punkte

Manchmal 1 Punkt

Nur ausnahmsweise 0 Punkte

Prüfen Sie Ihre Fitness!

Sind Sie bereit, zumindest in den ersten Jahren, 60 und mehr
Stunden pro Woche zu arbeiten?

Ja, in jedem Fall 2 Punkte

Mit gewissen Einschränkungen 1 Punkt

Nein, in keinem Fall 0 Punkte

Können Sie für wenigstens zwei Jahre weitgehend auf Urlaub,
Freizeit und Familienleben verzichten?

Ja, in jedem Fall 2 Punkte

Ja, eventuell 1 Punkt

Nein, eigentlich nicht 0 Punkte

Wollen Sie riskieren, in dieser Zeit kein regelmäßiges und sta-
biles Einkommen zu erzielen?

Ja, in jedem Fall 2 Punkte

Ja, eventuell 1 Punkt

Nein, nur ungern 0 Punkte

Prüfen Sie, zu welchen Opfern Sie bereit sind!
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Die Aufstiegschancen und Verdienstmöglichkeiten bei Ihrem
bisherigen Arbeitgeber und für Sie allgemein als Arbeitneh-
mer/in (in Ihrem Beruf) sind

weniger gut 2 Punkte

durchschnittlich 1 Punkt

sehr gut 0 Punkte

Glauben Sie, dass Sie als Selbstständige/r noch ruhig schla-
fen können, wenn Sie an die möglichen Unsicherheiten einer
unternehmerischen Existenz denken?

Kein Grund zur Beunruhigung 2 Punkte

Werde damit leben 1 Punkt

Bin eher unsicher 0 Punkte

Hat Ihr/e Ehepartner/in oder lhr/e Lebensgefährte/-gefähr-
tin eine positive Einstellung zur beruflichen Selbstständigkeit,
und ist er/sie bereit, Sie bei Ihren Gründungsaktivitäten und
in den ersten Jahren zu unterstützen?

Ja, in jedem Fall 2 Punkte

Ja, zum Teil 1 Punkt

Nein, eher nicht 0 Punkte

Single/keine feste Beziehung 1 Punkt

Wenn Sie über diesen knappen Selbstcheck hinaus eine ver-
tiefende individuelle Auswertung zu Ihrer persönlichen Eig-
nung als Unternehmer haben wollen, können Sie die Inter-
netseiten des KfW-Stiftungslehrstuhls für Entrepreneurship
an der European Business School (ebs) unter www.ebs-
gruendertest.de besuchen.
Weitere Tests finden Sie unter www.gruenderlotse.uni-
rostock.de oder im Gründerzentrum der KfW Mittelstands-

bank in der Rubrik Orientierungsphase: 
www.kfw-mittelstandsbank.de

Manchmal weicht das Selbstbild auch sehr von der Einschät-
zung anderer Personen ab. Suchen Sie deshalb weitere Mög-
lichkeiten, um Ihre Eignung und Ihr Vorhaben zu prüfen. Auf
den nächsten Seiten finden Sie Hinweise, wo Sie sich als
Gründer Rat und Hilfe holen können.

Prüfen Sie, was für Sie auf dem Spiel steht!

Auswertung und Auflösung des Tests

Haben Sie ein finanzielles Polster, so dass Sie sich in einer 
gewissen Unabhängigkeit von Banken oder anderen Kapital-
gebern selbstständig machen könnten?

Ja, in jedem Fall 2 Punkte

Ja, mit Einschränkungen 1 Punkt

Nein 0 Punkte

Kann Ihr/e Ehepartner/in oder Ihr/e Lebensgefährte/-gefähr-
tin durch sein/ihr Einkommen für den gemeinsamen Lebens-
unterhalt sorgen, oder haben Sie andere sichere Einkom-
mensquellen?

Ja, auf jeden Fall 2 Punkte

Ja, mit Einschränkungen 1 Punkt

Nein, gar nicht 0 Punkte

Prüfen Sie Ihre finanziellen Voraussetzungen!

Addieren Sie Ihre Punktzahl aus den Antwortalternativen und 
lesen Sie nachfolgend die Bewertung.

0 bis 14 Punkte
Sie sollten sich noch einmal die Frage stellen, ob Sie wirklich
eine unternehmerische Selbstständigkeit anstreben wollen
oder ob Sie als Angestellte/r nicht doch ein für Sie persön-
lich besser geeignetes Arbeitsumfeld vorfinden.

15 bis 20 Punkte
Das Ergebnis fällt für Sie nicht eindeutig aus. Es wird nicht
deutlich genug, ob Sie besser in abhängiger Beschäftigung

oder als Selbstständige/r arbeiten können. Suchen Sie nach
zusätzlichen Informationen und reden Sie mit möglichst vielen
Menschen, zu denen Sie Kontakt haben, über dieses Thema.

21 bis 30 Punkte
Sie stehen emotional, aber auch von der praktischen Motiva-
tion her voll hinter der Entscheidung, sich selbstständig zu
machen. Offensichtlich bringen Sie auch persönlich und im
Hinblick auf Ihre Umfeldbedingungen die entsprechenden Vo-
raussetzungen für eine unternehmerische Selbstständigkeit mit.

Quelle: Prof. Dr. Heinz Klandt, KfW-Stiftungslehrstuhl für Entrepreneurship, ebs, 
Schloss Reichartshausen
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Am Anfang steht die Idee!

Gut, dann haben Sie schon etwas und
können in Ihrem Gründungskonzept ab-
checken, ob Ihre Idee auch das hält, was
Sie sich davon versprechen.
Oder suchen Sie noch? Es gibt eigent-
lich nichts, was es nicht schon gibt – es
sei denn, Sie haben eine Erfindung ge-
macht oder Sie haben ein Gespür für
Trends. Es gibt aber auch nichts, was
sich nicht weiterentwickeln ließe. Selbst
in scheinbar gesättigten Märkten finden
sich noch Nischen. Manchmal genügt
es, sich auf einen Teilbereich zu spezia-
lisieren oder zum bisherigen Angebot ei-
nen besonderen Service anzubieten. 
Es gibt auch Geschäftsideen, die kann
man mit allem drum und dran kaufen:
als Unternehmensnachfolger oder als
Franchise-Nehmer (siehe auch Seite
16ff bzw. 24f).

Von der Idee zum Konzept

Ob Sie es Gründungskonzept, Unterneh-
menskonzept, Geschäftsplan oder Busi-
ness-Plan nennen – bevor Sie den Schritt
in die Selbstständigkeit wagen, sollten
Sie Ihr Vorhaben fundiert, schlüssig und
gut gegliedert schriftlich niedergelegt ha-
ben.
Je intensiver Sie sich mit Ihrem Konzept
auseinandersetzen, desto eher wird Ihr
Vorhaben auch dauerhaft zum Erfolg
führen. Der Business-Plan ist Vorausset-
zung dafür, dass Sie Kredite und finan-
zielle Fördermittel erhalten. Er muss Ihre
Kapitalgeber davon überzeugen, dass die-
se das geliehene Geld auch wieder
zurückbekommen.
Für einen solchen Geschäftsplan benöti-
gen Sie eine Menge an Informationen.
Sie können beispielsweise an einem Bu-
siness-Plan-Wettbewerb teilnehmen (sie-
he Seite 32). Oder holen Sie sich kom-
petenten Rat von Ihrer Agentur für Ar-
beit, bei einem Gründungsberater, von
Kammern, dem Gründerzentrum Ihrer
Region oder Berufsverbänden. 
Schreiben Sie den Business-Plan auf je-
den Fall selbst. Nur dann sind Sie in der
Lage, zuverlässig Auskunft darüber zu ge-
ben, z.B. beim Bankgespräch (siehe
Seite 45f). 

Der Business-Plan

Der Business-Plan soll genau darlegen,
wie Sie Ihre Gründungsidee in die Tat
umsetzen wollen. Dafür muss er voll-
ständig sein: Er muss alle Faktoren
berücksichtigen, die über Erfolg und
Misserfolg entscheiden.
Gleichzeitig sollen alle Informationen
so knapp wie möglich dargestellt wer-
den. Diejenigen, die den Business-Plan
lesen müssen (z.B. Kapitalgeber), sind
nur an „harten“ Fakten interessiert.
Insgesamt sollte er möglichst nicht
mehr als 20 Seiten umfassen. Dazu
kommt ein Anhang mit Lebenslauf,
Zeugnissen und ggf. zusätzlichen Anla-
gen.
Stellen Sie Ihrem Business-Plan ein
„Summary“, also eine Zusammen-
fassung voran. Damit wecken Sie das
Interesse auf den weiteren Inhalt. 
Beschränken Sie sich im Business-
Plan auf Aussagen, die nachvollzieh-
bar sind, z.B. die Ergebnisse eigener
Recherchen oder Daten aus Branchen-
vergleichen.
Alle Ausführungen sollten klar ge-
gliedert und verständlich geschrie-
ben sein. Verwenden Sie Tabellen und
Grafiken, um die Inhalte anschaulich
darzustellen.
Achten Sie auf das äußere Erschei-
nungsbild. Der Business-Plan ist so
etwas wie die „Visitenkarte“ für Ihr
Vorhaben.

Umfang und Inhalt Ihres Business-Plans
werden durch das von Ihnen geplante
Unternehmen bestimmt. Es gibt jedoch
einige Pfeiler, auf denen Ihre Gliederung
ruhen sollte:

Summary/Zusammenfassung
Das max. zweiseitige Summary soll vor
allem den Nutzen Ihrer Geschäftsidee
und die Argumente für deren Erfolg auf
den Punkt bringen. Achten Sie dabei da-
rauf, dass diese Zusammenfassung
nicht zu einem ganz neuen Text wird,
sondern tatsächlich die Highlights der
Inhalte wiedergibt, die im Hauptteil aus-
führlich dargelegt werden. 

Produkt/Dienstleistung
Beschreiben Sie hier Ihre Geschäftsidee,
Ihre Produkt- und/oder Dienstleistungs-
angebote, insbesondere deren Nutzen für

den Kunden (Preis, Qualität, Service).
Machen Sie einem Nichtfachmann Ihre
Idee schmackhaft. Eine gute Hilfe dabei
ist, sich „auf den Stuhl des Kunden“ zu
setzen und die Vorteile Ihres Angebotes
aus seiner Sicht zu beschreiben. 
Wichtig ist auch Ihre Zeitplanung: Wie
ist der Entwicklungsstand Ihres Angebo-
tes, wann ist es marktreif, was muss
ggf. dafür noch getan werden. An diese
Stelle gehört auch die Beschreibung der
einzelnen Produktionsschritte, falls es sich
um ein aufwändiges Produkt handelt.

Gründerperson(en)
Hier machen Sie Angaben über Ihren
Werdegang, Ihre fachlichen und unter-
nehmerischen Qualifikationen. Oder,
wenn ein Qualifikationsmangel vorliegt,
erklären Sie, wie Sie diesen bis zur
Gründung beheben werden. Wenn Sie
Ihr Unternehmen mit Partnern gründen,
sollten diese sich in gleicher Weise vor-
stellen. Falls Sie ein bestehendes Unter-
nehmen übernehmen wollen, beschrei-
ben Sie zusätzlich die bisherige Entwick-
lung des Unternehmens. Gleiches gilt,
falls Sie sich als Franchise-Nehmer
selbstständig machen.

Rechtsform
Legen Sie dar, für welche Rechtsform
Sie sich entschieden haben. Erklären
Sie, wer in welcher Form Gesellschafter
oder Partner sein wird, welche Funktion
von welchem Partner eingenommen
wird und was diesen dafür qualifiziert
(z.B. Ausbildung, Erfahrungen, Vermö-
gen, Funktionen außerhalb des Betrie-
bes).
Weitere Informationen finden Sie auf
Seite 38ff.

Tragfähigkeitsprüfung bei Grün-
dung aus der Arbeitslosigkeit
Der Business-Plan bildet auch die
Grundlage für eine Tragfähigkeitsbe-
scheinigung bei einer Gründung aus
der Arbeitslosigkeit, die von der Agen-
tur für Arbeit gefördert wird.
Bei dieser Bescheinigung handelt es
sich um ein Formblatt der Agentur
für Arbeit, das von dem Berater einer
fachkundigen Stelle ausgefüllt wird
(siehe Seite 58).

Ein gutes Konzept ist der halbe Erfolg
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Markteinschätzung/Kunden
Hier sollten Sie folgende Fragen beant-
worten: Wer sind Ihre zukünftigen Kun-
den? Wie sieht deren Kaufverhalten aus?
Wie groß ist der Kundenkreis und wie
kann er sich entwickeln?
Um herauszufinden, ob eine Nachfrage
für Ihr Angebot besteht, können Sie sich
bei Banken und Sparkassen, den ent-
sprechenden Kammern, Berufs- und
Fachverbänden, dem Statistischen Bun-
desamt oder den Statistischen Landes-
ämtern Markt- und Brancheninformatio-
nen besorgen. Stellen Sie dar, wie sich
Ihr Unternehmen innerhalb der Branche
entwickeln wird. Wer groß einsteigen
will oder muss, kann eine Markt- und
Zielgruppenanalyse durch ein Marktfor-
schungsinstitut erstellen lassen.

Konkurrenzanalyse
Die Nachfrage wird durch die Wettbe-
werbssituation beeinflusst. Deshalb müs-
sen Sie Ihre Mitbewerber genau unter
die Lupe nehmen. Wer sind Ihre Kon-
kurrenten? Was kostet deren Produkt
bzw. Dienstleistung? Welchen Service
bietet die Konkurrenz? Welche Schwä-
chen hat sie? 
Begründen Sie, ob und warum Sie an-
ders oder besser sein können. Heraus-
finden können Sie das alles bei den Kon-
kurrenten selbst, bei den entsprechen-
den Berufs- und Fachverbänden, durch
Recherche in den „Gelben Seiten“ oder
auf den Internetseiten Ihrer Stadt oder
Region.

Standort
Erläutern Sie, warum Sie Ihren Standort
gewählt haben. Die Wahl Ihres Stand-
orts hängt sehr stark von der Art Ihres
Vorhabens ab: Ist das Angebot an quali-
fiziertem Personal für Sie entscheidend?
Muss Ihr Standort eine gute Verkehrs-
anbindung haben? Welche Kosten und be-
hördlichen Auflagen sind damit verbun-
den?

Marketing
Alle Punkte, die Sie in Ihrer Marktanaly-
se und für Ihr Leistungsangebot ermit-
telt haben, fließen hier zusammen und
werden zur Marketingstrategie: Ange-
bot, Preis, Vertrieb und Werbung.
Überlegen Sie, welche Ziele Sie mit Ih-
rem Produkt/Ihrer Dienstleistung haben

(Marktführerschaft, Nischenmarkt, ...)
und ob Sie mit einer Hoch- oder Nie-
drigpreispolitik in den Markt gehen. Was
muss Ihr Produkt/Ihre Leistung mindes-
tens kosten und wie setzt sich der Preis
zusammen? Beschreiben Sie, wie Sie Ihr
Produkt/Ihre Dienstleistung bekannt ma-
chen wollen. Welche Vertriebswege wer-
den Sie nutzen (Direktmarketing, per-
sönlicher Vertrieb, Internet, ...)? Welche
Services bieten Sie nach dem Verkauf
an? 

Personal/Organisation
Entwickeln Sie die verschiedenen Funk-
tionsbereiche Ihres Unternehmens und
stellen Sie die wichtigsten Vorgänge dar.
Ermitteln Sie dann – falls möglich – bran-
chenübliche Kennziffern über Personal-
zahlen (Anzahl, Umsatz und Wertschöp-
fung pro Mitarbeiter).
Damit begründen Sie, wie viele Mitarbei-
ter Sie wann einstellen wollen und wel-
che Qualifikation diese haben müssen
bzw. welcher Schulungsaufwand nötig
sein wird.

Finanzplanung
Dies ist das Kernstück Ihres Business-
Planes. Die Details finden Sie im Kapitel
„Finanzierung“ auf den Seiten 41ff.

Perspektiven
Ihr Business-Plan ist mehr als ein Papier,
um Kapitalgeber zu überzeugen. Er wird
auch später das Grundgerüst für Ihre
Unternehmensführung sein.
Ob sich Ihr Unternehmen gut entwickelt,
hängt mit davon ab, wie Sie auf neue
Trends reagieren und dass Sie Ihrer
Konkurrenz einen Schritt voraus blei-
ben. Deshalb sollten Sie jetzt schon
Markt- und Zielgruppenbeobachtung als
Planungsinstrument einbauen.
Wie wird sich Ihre Branche entwickeln?
Gibt es vergleichbare Branchen als
Orientierungshilfe? Wie kann sich die
Nachfrage nach Ihrem Angebot verän-
dern? Entwickeln Sie best-case- und
worst-case-Szenarien. Stützen Sie diese
Annahmen mit belegbaren Zahlen und
Fakten. 

Business-Plan: 
Fehler vermeiden

Sowohl Gründungsberater als auch
Kreditberater von Banken und Spar-
kassen stellen immer wieder bestimm-
te Defizite bei Gründungsvorhaben fest.
Vermeiden Sie Fehler, indem Sie auf
folgende Punkte achten: 

Gleichen Sie kaufmännische Defizi-
te aus: durch Beteiligung eines ge-
eigneten Mitgründers oder durch den
Besuch entsprechender Schulungen.
Informieren Sie sich so genau wie
möglich über den Kundenkreis, der
für Ihr Angebot in Frage kommt.
Wenn möglich führen Sie Umfragen
bei Ihrem potenziellen Kundenkreis
durch, um festzustellen, ob über-
haupt eine Nachfrage besteht.
Stellen Sie fest, welche Konkurren-
ten Sie haben und wie deren Ange-
bot aussieht: Recherchieren Sie im
Internet, im Branchenbuch und/oder
erkundigen Sie sich bei der zustän-
digen Kammer.
Erkundigen Sie sich über die bishe-
rige Entwicklung und die Zukunfts-
chancen Ihrer Branche: Fordern Sie
Daten von dem entsprechenden Be-
rufs- bzw. Branchenverband und/
oder Ihrer Bank/Sparkasse an.
Kalkulieren Sie Ihre Lebenshaltungs-
kosten: Miete, Haushalt, Versiche-
rung, Kfz, Vorsorge usw. Diese müs-
sen auf alle Fälle durch Ihre Einnah-
men als Unternehmer gedeckt wer-
den.
Kalkulieren Sie, wie viel Kapital Sie
aufbringen müssen, um Ihr Unterneh-
men startklar zu machen: Investitio-
nen in Ausstattung, Geräte, Maschi-
nen, Kaution, Pacht/Miete, Werbung
usw.
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Business-
Plan für Dritte gut lesbar ist: durch
eine klare Struktur, eine gut ver-
ständliche Ausdrucksweise und ei-
ne einheitliche Gestaltung.
Beschreiben Sie Ihr Vorhaben klar
und deutlich und verlieren Sie sich
nicht in allgemeinen betriebswirt-
schaftlichen oder werbeorientierten
Floskeln.
Üben Sie, Ihren Business-Plan zu
präsentieren: Stellen Sie sich vor,
dass es Ihr erstes Produkt ist, das
Sie verkaufen möchten.

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (Hrsg.), GründerZeiten Nr. 17, 11/2006
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Die Rechtsform

Die Mehrzahl der Gründungen wird als Einzelunternehmen angemeldet. Doch was die meisten ma-

chen, muss nicht für jeden richtig sein. Die Wahl der Rechtsform sollte nach rechtlichen, steuerli-

chen und finanziellen Überlegungen erfolgen. Es empfiehlt sich, professionellen Rat bei einem Steu-

erberater, Notar, Unternehmensberater und/oder einem Rechtsanwalt zu suchen.

Vorher sollten Sie aber für sich selbst klären, welche Kriterien Ihnen wichtig sind.

Die wichtigsten Fragen zur
Rechtsform

Wollen Sie Ihr Unternehmen
allein oder mit Partnern führen?
Wenn Sie die alleinige Verantwortung
tragen, redet Ihnen niemand in die Ge-
schäftsführung hinein; auch alle Gewin-
ne gehören Ihnen. Sie tragen aber auch
das Risiko und die Investitionen alleine.
Partner bedeuten außerdem ein Mehr an
Know-how und damit eine Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit. Wie viel Ent-
scheidungsspielraum Ihnen persönlich
bleibt, ist dabei auch eine Frage der
Rechtsform.

Wollen Sie Ihre Haftung
beschränken?
Beim Entschluss für eine Rechtsform ist
häufig die Beschränkung der Haftung
ausschlaggebend. Kapitalgesellschaften
haben dabei den Vorteil, dass die Haf-
tung in den meisten Fällen auf das Ge-
sellschaftsvermögen beschränkt bleibt.
Bei Einzelunternehmen oder Personen-
gesellschaften haften Sie als Unterneh-
mer auch mit Ihrem Privatvermögen.

Wie viel Startkapital wird benötigt?
Bei einigen Rechtsformen ist ein Min-
destkapital gesetzlich vorgeschrieben
(GmbH, AG). Die Kosten für eine Unter-
nehmensgründung (Anwalt, Notar, An-
meldegebühren und Ähnliches) können
zwischen 17 € und 5.000 € schwan-
ken. Teuer kann es werden, wenn auf-
wändige Gesellschaftsverträge entwor-
fen werden müssen.
Die Frage, ob das Unternehmen statt
durch Kredite nicht lieber durch das Ei-
genkapital von Investoren (Gesellschaf-
ter, Teilhaber, Kommanditisten) finan-
ziert werden soll, stellt sich vor allem,
wenn Ihre Geschäftsidee nur mit hohem
Kapitaleinsatz zu realisieren ist. Die
Rechtsform ist dann auch für die Inves-

toren von Interesse: Sie entscheidet,
welches Mitsprache- und Kontrollrecht
sie haben und wann sie ihr Kapital wie-
der abziehen können.

Soll oder muss das Unternehmen
ins Handelsregister eingetragen
werden?
Wenn Sie aufgrund Ihrer Rechtsform als
Kaufmann gelten, fallen Sie unter das
Handelsrecht. Ihr Unternehmen wird ins
Handelsregister eingetragen und das
bedeutet: Sie müssen Ihre Geschäftspa-
piere und Ihre Bücher nach den stren-
gen Richtlinien des Handelsgesetzbu-
ches (HGB) führen.

Passt das Image der Rechtsform
zu Ihrem Unternehmen?
Die Rechtsform eines Unternehmens
gibt ein Stück weit Auskunft darüber,
mit wem man es zu tun hat: Mit einem
Unternehmer, der mit seinem ganzen
Vermögen für seine Verbindlichkeiten und
die Qualität seiner Arbeit einsteht? Mit
einer professionellen, größeren Organi-

sation? Mit einer Person, bei der das
Vertrauensverhältnis das Entscheidende
an der Geschäftsbeziehung ist? Die mög-
liche Wirkung der Rechtsform gehört
also durchaus zu den Fragen, die man
sich im Rahmen eines Marketingkonzep-
tes stellen sollte.

Wie soll das Unternehmen heißen?
Nur Gründungen, die im Handelsregister
eingetragen sind, führen eine Firma, al-
so einen handelsrechtlichen Namen für
einen kaufmännischen Betrieb. Sie ha-
ben weitgehend freie Wahl: Die Firma
kann aus einem Personen-, Sach- oder
Phantasienamen zusammen mit der Nen-
nung der Rechtsform bestehen. 
Unternehmen ohne Eintrag ins Handels-
register haben bei ihrer Namensgebung,
der Unternehmensbezeichnung, jedoch
bestimmte Vorschriften zu beachten: Ei-
ne GbR muss z.B. Vor- und Zunamen der
Gesellschafter angeben. Auch Freiberuf-
ler und nicht eingetragene Kleingewer-
betreibende sind an Regelungen gebun-
den.



Die Rechtsform 39

* 
D

as
 G

es
et

z 
zu

r 
M

od
er

ni
si

er
un

g 
de

s 
G

m
bH

-R
ec

ht
s 

un
d 

zu
r 

Be
kä

m
pf

un
g 

vo
n 

M
is

sb
rä

uc
he

n 
(M

oM
iG

) b
ei

nh
al

te
t 

ei
ne

 u
m

fa
ss

en
de

 R
ef

or
m

 d
es

 G
m

bH
-R

ec
ht

s 
un

d 
tr

itt
 v

or
au

ss
ic

ht
lic

h 
in

 d
er

 e
rs

te
n 

H
äl

ft
e 

de
s 

Ja
hr

es
 2

00
8 

in
 K

ra
ft

. D
az

u 
zä

hl
en

:

•
 D

as
 M

in
de

st
st

am
m

ka
pi

ta
l d

er
 G

m
bH

 s
ol

l a
uf

 1
0.

00
0 

€
he

ra
bg

es
et

zt
 w

er
de

n,
 u

m
 G

rü
nd

un
ge

n 
in

sb
es

on
de

re
 fü

r 
D

ie
ns

tle
is

tu
ng

sg
ew

er
be

 z
u 

er
le

ic
ht

er
n.

 
•

 F
ür

 u
nk

om
pl

iz
ie

rt
e 

St
an

da
rd

gr
ün

du
ng

en
 w

ird
 e

in
 M

us
te

rg
es

el
ls

ch
af

ts
ve

rt
ra

g 
zu

r 
Ve

rf
üg

un
g 

ge
st

el
lt.

 W
ird

 d
ie

se
s 

M
us

te
r 

ve
rw

en
de

t, 
is

t 
ke

in
e 

no
ta

rie
lle

 B
eu

rk
un

du
ng

 d
es

 G
es

el
ls

ch
af

ts
ve

rt
ra

ge
s,

 s
on

de
rn

 n
ur

 e
in

e 
öf

fe
nt

lic
he

 B
eg

la
ub

ig
un

g 
de

r
U

nt
er

sc
hr

ift
en

 e
rf

or
de

rli
ch

.

W
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
zu

m
 S

ta
nd

 d
er

 G
es

et
zg

eb
un

g:
 w

w
w

.e
xi

st
en

zg
ru

en
de

r.
de

Rechtsformen im Überblick

M
in

d
e

s
tk

a
p

it
a

l
G

rü
n

d
u

n
g

s
p

e
rs

o
n

(e
n

)/
F

ü
h

ru
n

g
A

n
m

e
ld

u
n

g
/

G
rü

n
d

u
n

g
(s

ie
h

e
 a

u
c
h

 S
e

it
e

 4
7

f)
H

a
ft

u
n

g
A

n
m

e
rk

u
n

g
e

n

E
in

ze
lu

n
te

rn
e

h
m

e
n

K
le

in
g

e
w

e
rb

e
tr

e
ib

e
n

d
e

r
ke

in
 M

in
de

st
ka

pi
ta

l
vo

rg
es

ch
rie

be
n

al
le

in
ig

e 
Fü

hr
un

g 
un

d 
ga

nz
es

 R
is

ik
o

G
ew

er
be

an
ze

ig
e 

un
d 

ev
tl.

 e
i-

ne
 G

en
eh

m
ig

un
g;

 fr
ei

w
ill

ig
er

Ei
nt

ra
g 

in
s 

H
an

de
ls

re
gi

st
er

m
ög

lic
h 

(n
ic

ht
 fü

r F
re

ie
 B

er
uf

e)

m
it 

ge
sa

m
te

m
 V

er
m

ög
en

 in
 u

nb
e-

sc
hr

än
kt

er
 H

öh
e,

 d
.h

. a
uc

h 
m

it
Pr

iv
at

ve
rm

ög
en

gr
oß

e 
un

te
rn

eh
m

er
is

ch
e 

U
na

bh
än

gi
gk

ei
t

w
en

ig
 F

or
m

al
itä

te
n

be
i H

an
de

ls
re

gi
st

er
ei

nt
ra

g 
Ü

be
rn

ah
m

e 
al

le
r

Re
ch

te
 u

nd
 P

fli
ch

te
n 

ei
ne

s 
Ka

uf
m

an
ns

E
in

ze
lk

a
u

fm
a

n
n

ke
in

 M
in

de
st

ka
pi

ta
l

vo
rg

es
ch

rie
be

n
al

le
in

ig
e 

Fü
hr

un
g 

un
d 

ga
nz

es
 R

is
ik

o
G

ew
er

be
an

ze
ig

e 
un

d 
ev

tl.
ei

ne
 G

en
eh

m
ig

un
g;

Ei
nt

ra
g 

in
s 

H
an

de
ls

re
gi

st
er

m
it 

ge
sa

m
te

m
 V

er
m

ög
en

 in
 u

nb
e-

sc
hr

än
kt

er
 H

öh
e,

 d
.h

. a
uc

h 
m

it
Pr

iv
at

ve
rm

ög
en

gr
oß

e 
un

te
rn

eh
m

er
is

ch
e 

U
na

bh
än

gi
gk

ei
t

w
en

ig
 F

or
m

al
itä

te
n

P
e

rs
o

n
e

n
g

e
s
e

ll
s
c
h

a
ft

e
n

G
b

R
 –

 G
e

s
e

ll
s
c
h

a
ft

 b
ü

rg
e

r-
li

c
h

e
n

 R
e

c
h

ts
ke

in
 M

in
de

st
ka

pi
ta

l
vo

rg
es

ch
rie

be
n

m
in

d.
 z

w
ei

 P
er

so
ne

n
G

ew
er

be
an

ze
ig

e 
un

d 
ev

tl.
ei

ne
 G

en
eh

m
ig

un
g 

je
de

r 
G

es
el

ls
ch

af
te

r 
m

it 
se

in
em

je
w

ei
lig

en
 V

er
m

ög
en

 in
 u

nb
e-

sc
hr

än
kt

er
 H

öh
e,

 d
.h

. a
uc

h 
m

it
Pr

iv
at

ve
rm

ög
en

Zu
r 

G
rü

nd
un

g 
be

da
rf

 e
s 

ke
in

er
 F

or
m

al
itä

te
n,

au
ch

 w
en

n 
si

ch
 e

in
 G

es
el

ls
ch

af
ts

ve
rt

ra
g 

em
p-

fie
hl

t. 

P
a

rt
G

 –
 P

a
rt

n
e

rs
c
h

a
ft

s
-

g
e

s
e

ll
s
c
h

a
ft

ke
in

 M
in

de
st

ka
pi

ta
l

vo
rg

es
ch

rie
be

n
m

in
d.

 z
w

ei
 G

es
el

ls
ch

af
te

r 
m

it
sc

hr
ift

lic
he

m
 P

ar
tn

er
sc

ha
ft

sv
er

tr
ag

Ei
nt

ra
g 

in
 d

as
 P

ar
tn

er
-

sc
ha

ft
sr

eg
is

te
r 

be
im

Am
ts

ge
ric

ht

G
es

el
ls

ch
af

t 
m

it 
G

es
ch

äf
ts

ve
rm

ö-
ge

n 
un

d 
Pr

iv
at

ve
rm

ög
en

 d
er

Pa
rt

ne
r

au
ss

ch
lie

ßl
ic

h 
fü

r 
Fr

ei
e 

Be
ru

fe
 je

 n
ac

h
Be

ru
fs

re
ch

t 
Fü

r 
Fe

hl
er

 in
 d

er
 B

er
uf

sa
us

üb
un

g 
ha

ft
et

 n
ur

de
r 

ha
nd

el
nd

e 
Pa

rt
ne

r.

O
H

G
 –

 O
ff

e
n

e
 H

a
n

d
e

ls
-

g
e

s
e

ll
s
c
h

a
ft

ke
in

 M
in

de
st

ka
pi

ta
l

vo
rg

es
ch

rie
be

n
m

in
d.

 z
w

ei
 g

es
ch

äf
ts

fü
hr

en
de

Pe
rs

on
en

 m
it 

fo
rm

fr
ei

en
G

es
el

ls
ch

af
ts

ve
rt

ra
g

G
ew

er
be

an
ze

ig
e 

un
d 

ev
tl.

ei
ne

 G
en

eh
m

ig
un

g;
Ei

nt
ra

g 
in

s 
H

an
de

ls
re

gi
st

er

je
de

r 
G

es
el

ls
ch

af
te

r 
m

it 
se

in
em

je
w

ei
lig

en
 V

er
m

ög
en

 in
 u

nb
e-

sc
hr

än
kt

er
 H

öh
e,

 d
.h

. a
uc

h 
m

it
Pr

iv
at

ve
rm

ög
en

Im
 U

nt
er

sc
hi

ed
 z

ur
 G

bR
 k

ön
ne

n 
nu

r 
Ka

uf
le

ut
e

ge
m

ei
ns

am
 e

in
e 

O
H

G
 g

rü
nd

en
.

K
G

 –
 K

o
m

m
a

n
d

it
-

g
e

s
e

ll
s
c
h

a
ft

ke
in

 M
in

de
st

ka
pi

ta
l

vo
rg

es
ch

rie
be

n
m

in
d.

 z
w

ei
 P

er
so

ne
n 

(K
om

pl
em

en
tä

r
un

d 
Ko

m
m

an
di

tis
t)

 m
it 

fo
rm

fr
ei

em
G

es
el

ls
ch

af
ts

ve
rt

ra
g;

 K
om

pl
em

en
tä

r
is

t 
G

es
ch

äf
ts

fü
hr

er

G
ew

er
be

an
ze

ig
e 

un
d 

ev
tl.

ei
ne

 G
en

eh
m

ig
un

g;
Ei

nt
ra

g 
in

s 
H

an
de

ls
re

gi
st

er

m
in

d.
 e

in
 G

es
el

ls
ch

af
te

r 
un

be
-

sc
hr

än
kt

 m
it 

Pr
iv

at
ve

rm
ög

en
(K

om
pl

em
en

tä
r)

; K
om

m
an

di
tis

t 
nu

r
m

it 
de

r 
G

es
ch

äf
ts

ei
nl

ag
e

D
er

 K
om

pl
em

en
tä

r 
ka

nn
 a

uc
h 

ei
ne

 G
m

bH
se

in
 (G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
).

Ko
m

m
an

di
tis

t 
be

te
ili

gt
 s

ic
h 

m
ei

st
en

s 
nu

r
fin

an
zi

el
l, 

de
r 

Ko
m

pl
em

en
tä

r 
be

hä
lt 

al
le

in
i-

ge
s 

En
ts

ch
ei

du
ng

sr
ec

ht
.

K
a

p
it

a
lg

e
s
e

ll
s
c
h

a
ft

e
n

G
m

b
H

 –
 G

e
s
e

ll
s
c
h

a
ft

 m
it

b
e

s
c
h

rä
n

k
te

r 
H

a
ft

u
n

g
*

M
in

de
st

ka
pi

ta
le

in
la

ge
un

d 
da

m
it 

H
af

tu
ng

s-
su

m
m

e:
 2

5.
00

0 
€

m
in

d.
 e

in
 G

es
el

ls
ch

af
te

r 
(E

in
-

Pe
rs

on
en

-G
m

bH
); 

G
es

el
ls

ch
af

te
r

be
st

el
le

n 
G

es
ch

äf
ts

fü
hr

er

no
ta

rie
ll 

be
ur

ku
nd

et
er

G
es

el
ls

ch
af

ts
ve

rt
ra

g;
 G

m
bH

er
st

 n
ac

h 
Ei

nt
ra

g 
in

s
H

an
de

ls
re

gi
st

er
 d

ur
ch

G
es

ch
äf

ts
fü

hr
er

be
sc

hr
än

kt
 a

uf
 H

öh
e 

de
s 

G
es

el
l-

sc
ha

ft
sv

er
m

ög
en

s 
bz

w
. a

uf
 d

ie
H

öh
e 

de
r 

Ei
nl

ag
e 

de
r

G
es

el
ls

ch
af

te
r; 

ke
in

e 
pe

rs
ön

lic
he

H
af

tu
ng

Ka
pi

ta
lg

es
el

ls
ch

af
t 

m
it 

ei
ge

ne
r 

Re
ch

ts
pe

r-
sö

nl
ic

hk
ei

t 
(ju

ris
tis

ch
e 

Pe
rs

on
)

be
sc

hr
än

kt
e 

H
af

tu
ng

 
G

rü
nd

un
gs

-, 
Bu

ch
fü

hr
un

gs
- u

nd
 G

es
ch

äf
ts

-
fü

hr
un

gs
fo

rm
al

itä
te

n 
w

es
en

tli
ch

 a
uf

w
än

di
-

ge
r 

al
s 

be
i P

er
so

ne
ng

es
el

ls
ch

af
te

n 
od

er
Ei

nz
el

un
te

rn
eh

m
en

K
le

in
e

 A
G

 –
 K

le
in

e
A

k
ti

e
n

g
e

s
e

ll
s
c
h

a
ft

M
in

de
st

ka
pi

ta
le

in
la

ge
:

50
.0

00
 €

Al
le

in
ak

tio
nä

r 
un

d 
Vo

rs
ta

nd
 (i

n 
Pe

r-
so

na
lu

ni
on

) m
it 

En
ts

ch
ei

du
ng

sb
e-

fu
gn

is
; K

on
tr

ol
le

 d
ur

ch
 A

uf
si

ch
ts

ra
t.

Es
 k

ön
ne

n 
w

ei
te

re
 A

nl
eg

er
 d

ur
ch

Au
sg

ab
e 

vo
n 

Be
le

gs
ch

af
ts

ak
tie

n 
un

d
du

rc
h 

de
n 

Ei
nt

rit
t 

vo
n 

Ku
nd

en
 a

ls
G

es
el

ls
ch

af
te

r 
be

te
ili

gt
 w

er
de

n.

no
ta

rie
ll 

be
ur

ku
nd

et
e

Sa
tz

un
g;

 A
G

 e
rs

t 
na

ch
Ei

nt
ra

g 
in

s 
H

an
de

ls
re

gi
st

er

be
sc

hr
än

kt
 a

uf
G

es
el

ls
ch

af
ts

ve
rm

ög
en

au
fw

än
di

ge
 G

rü
nd

un
gs

-, 
Bu

ch
fü

hr
un

gs
- u

nd
G

es
ch

äf
ts

fü
hr

un
gs

fo
rm

al
itä

te
n

be
sc

hr
än

kt
e 

H
af

tu
ng

 
ke

in
e 

Bö
rs

en
no

tie
ru

ng
D

ie
 B

ez
ei

ch
nu

ng
 „

kl
ei

ne
“ 

be
zi

eh
t 

si
ch

 n
ic

ht
au

f d
en

 U
m

sa
tz

 o
de

r 
di

e 
M

ita
rb

ei
te

rz
ah

l,
so

nd
er

n 
au

f d
ie

 Z
ah

l d
er

 A
nt

ei
ls

ei
gn

er
.



Genossenschaften
Erleichtert wurde die Existenzgründung
als eingetragene Genossenschaft (eG).
Sie bietet sich nun auch als Teamgrün-
dung, für die Unternehmensnachfolge
oder auch als Kooperation von Einzelun-
ternehmern an. 
Eine Genossenschaft besteht aus drei
Organen: Generalversammlung der Mit-
glieder, Vorstand und Aufsichtsrat. Sie
muss ins Genossenschaftsregister beim
Amtsgericht eingetragen werden, hat
mindestens drei Mitglieder (natürliche
oder juristische Personen), eine schriftli-
che Satzung und gehört einem Genos-
senschaftsverband an. In der Satzung
wird u.a. festgelegt, ob ein Mindestka-
pital vorgesehen ist und wie hoch die
Einlagen der Mitglieder sind. Die Haf-
tung ist auf die Höhe des Genossen-
schaftsvermögens beschränkt, die Mit-
glieder haften nicht persönlich.
Weitere Informationen erhalten Sie
beim Deutschen Genossenschafts- und
Raiffeisenverband (DGRV), der auch
eine kostenlose CD-ROM „Genossen-
schaften gründen“ herausgegeben hat:
www.neuegenossenschaften.de

Weitere Rechtsformen, etwa die Aktien-
gesellschaft (AG) oder europäische Rechts-
formen wie die Europäische Aktienge-
sellschaft (SE) sind bei Existenzgründun-
gen eher die Ausnahme.    
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Limited (Ltd.)
In jüngster Zeit ist die „Limited“ als
Rechtsform für Existenzgründer häu-
fig diskutiert worden. Als Vorteile gel-
ten, dass für die Gründung kein
Stammkapital erforderlich ist und
dennoch eine persönliche Haftung
der Gesellschafter umgangen wer-
den kann. Außerdem fallen keine
Gerichts- und Notarkosten an. 
Aber es ist Vorsicht geboten: Da es
sich bei der Limited um eine engli-
sche Rechtsform handelt, unterlie-
gen Sie und die für Sie handelnden
Personen englischem Recht, das für
die inländischen Gründer nicht im-
mer durchschaubar ist. Die Beratungs-
und Folgekosten können so letztlich
sogar über den Kosten für die Grün-
dung einer GmbH liegen.
Ob eine Limited für Sie in Frage
kommt, sollten Sie unbedingt mithil-
fe einer Existenzgründerberatung bei
einer Industrie- und Handelskammer
oder Handwerkskammer klären. Auch
Rechtsanwälte und Notare können
weiterhelfen.

Neugründungen nach Rechtsformen 2006

Einzelunternehmen

Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH)

Gesellschaft des bürgerlichen 
Rechts (GbR)

GmbH & Co. KG

Limited 

Aktiengesellschaft (AG)

Offene Handelsgesellschaft (OHG)

Kommanditgesellschaft (KG)

Eingetragener Verein (e.V.)

Genossenschaft
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2007

631.811

54.526

30.996

13.991

7.712

2.725

1.449

1.430

829

232



Die Finanzierung 41

Je nach Vorhaben fällt die Planung na-
türlich unterschiedlich aus. Ein Freiberuf-
ler, der vor allem geistige Leistungen
„verkauft“, wird anders kalkulieren als
ein Unternehmer aus dem gewerblichen
Bereich, der Rohstoffe kaufen muss und
seine Produkte bis zur Abnahme durch
den Kunden lagert und vorfinanziert.
Wer ein eingeführtes Unternehmen über-
nehmen will, muss andere Positionen
einplanen als der Gründer, der seine Zie-
le zunächst neben einer Angestellten-
tätigkeit verfolgt. Um ein Finanzkonzept
kommt jedoch keiner herum. Und dabei
können Sie gar nicht sorgfältig genug
sein.
Ermitteln Sie am besten gemeinsam mit
einem Berater, wie Ihr Finanzplan ausse-
hen muss. Die Vorteile eines exakten Fi-

nanzkonzeptes liegen auf der Hand:
Sie selbst können daraus ersehen, ob
sich Ihr Vorhaben rechnet, und ob
Sie in absehbarer Zeit Ihren Lebens-
unterhalt davon bestreiten können.
Ihr Finanzkonzept zeigt, wie tragfähig
Ihr Vorhaben ist, und ist somit ein
wichtiges Entscheidungskriterium für
eventuelle Geldgeber.
Und schließlich bauen Sie sich damit
ein Kontrollinstrument auf, mit dem
Sie in jeder Phase der Gründung und
auch danach überprüfen können, ob
sich Ihr Unternehmen wie geplant
entwickelt.

Ein fehler- und lückenhafter Finanzplan
senkt nicht nur Ihre Chancen auf ein
Darlehen, sondern gefährdet auch über

kurz oder lang Ihr Vorhaben.
Zum Aufbau eines Finanzkonzeptes gibt
es verschiedene Möglichkeiten. Fragen
Sie ruhig Ihren Berater, welche Form er
für Ihr Vorhaben empfiehlt. Grundsätz-
lich könnte Ihr Finanzkonzept aus den fol-
genden Teilen bestehen:

1. Finanz- bzw.
Kapitalbedarfsplan

Mit dem Finanzbedarfsplan bzw. dem
Kapitalbedarfsplan ermitteln Sie, wie
viel Geld Sie für die Unternehmens-
gründung brauchen und welche Ausga-
ben in welcher Höhe in den ersten drei
Jahren der Geschäftstätigkeit anfallen.
In der Übersicht auf Seite 42 finden Sie
eine Auswahl an Kosten, die Sie bei der
Aufstellung des Finanzbedarfsplanes mit
ins Auge fassen sollten. Die Tabelle auf
Seite 43 enthält eine beispielhafte Dar-
stellung zweier Kapitalbedarfspläne; zum
einen für private Ausgaben und zum an-
deren für Ausgaben in der Gründungs-
und betrieblichen Anlaufphase.
Je mehr Eigenkapital Sie in Ihre Exis-
tenzgründung einbringen können, umso
besser. Eigenkapital sichert die Liqui-
dität Ihres Unternehmens und versetzt
Sie in die Lage, schneller auf einen neu
entstehenden Finanzierungsbedarf zu
reagieren. Zusätzlich verbessern Sie mit
einer soliden Eigenkapitaldecke Ihre
Überzeugungskraft beim Gespräch mit
anderen Kapitalgebern.
Außer dem Eigenkapital werden Sie in
der Regel Ihre Existenzgründung noch
aus anderen Quellen finanzieren. Ein Teil
davon wird von den meisten Gründern
über Bankkredite und öffentliche För-
dermittel finanziert. Vorausgesetzt, die
Geschäftsidee ist überzeugend und ren-
tabel. Erstellen Sie also zunächst die
Umsatzplanung, die Rentabilitätsvor-
schau und die Liquiditätsplanung.

Die Finanzierung

Zwar startet über ein Drittel der Gründungen ohne Finanzierungsbedarf, doch ein ausgefeiltes Fi-

nanzkonzept ist in jedem Fall eine der tragenden Säulen Ihres Geschäftsplanes. Mit ein paar Zahlen

über den Daumen gepeilt ist es hier nicht getan, es bedarf vielmehr einer genauen, realistischen

Berechnung: Wie viel Geld brauchen Sie kurzfristig, wie viel langfristig? Wie viel Gewinn müssen

Sie jeden Monat erzielen, um Ihren Lebensunterhalt decken zu können? Wie viel Eigenkapital müs-

sen Sie mitbringen?
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2. Umsatzplanung

Auf der Basis Ihres Geschäftsplanes
ermitteln Sie, welchen Umsatz Sie erzie-
len – also wann Sie welches Pro-
dukt/welche Dienstleistung zu welchem
Preis verkaufen werden. Den Umsatz
realistisch einzuschätzen dürfte die
schwierigste Aufgabe Ihrer Planung
sein. Aber damit steht und fällt Ihr gan-
zes Finanzkonzept. Spätestens jetzt
stellt sich heraus, wie gründlich Sie Ih-
ren Geschäftsplan ausgearbeitet und re-
cherchiert haben. Der Umsatz wird
meist für die ersten drei Jahre geplant,
im ersten Geschäftsjahr auf Monatsba-
sis.
Um zu möglichst realistischen Einschät-
zungen zu kommen, können Sie sich ori-
entieren an Betriebsvergleichen, die für
viele Branchen bei Kammern und Ver-
bänden erhältlich sind oder an Richt-
satzsammlungen der Oberfinanzdirek-
tionen. Vergleichen Sie Ihre Preise mit
denen Ihrer Wettbewerber, so erkennen
Sie, ob Ihr Produkt konkurrenzfähig ist.
Und berücksichtigen Sie bei Ihrer Um-

satzplanung unbedingt auch Unsicher-
heitsfaktoren, wie z.B. saisonale Schwan-
kungen.

3. Rentabilitätsvorschau

Ein rentables Unternehmen erzielt einen
möglichst hohen Gewinn pro Umsatz-
vorgang. An Ihrer Rentabilitätsvorschau
ist demnach abzulesen, ob Sie in abseh-
barer Zeit Gewinn machen und von
Ihrem Unternehmen leben können. Die
ersten drei Jahre gelten als besonders
kritisch: Bei öffentlich geförderten Grün-
dungskrediten beginnen zum Beispiel
die Tilgungsleistungen meist nach zwei
Jahren und schlagen dann zu Buche. Im
zweiten oder dritten Jahr sind auch die
ersten Steuernachzahlungen und/oder 
-vorauszahlungen zu leisten.
Es ist üblich, dass ein Unternehmen in
der ersten Zeit keine oder nur wenig Ge-
winne abwirft. Sollte aber auf längere
Zeit ein Minus herauskommen, müssen
Sie Ihre Pläne noch einmal überarbeiten.
Ihr Berater hilft Ihnen dabei.
Wie schon den Umsatzplan, sollten Sie

den Rentabilitätsplan für das erste Jahr
auf Monatsbasis ausarbeiten, für das
zweite und dritte Jahr mindestens quar-
talsweise.
Auch hier gilt wieder: Die Arbeit lohnt
sich doppelt. Zum Ersten für die Kredit-
verhandlungen mit der Bank, und zum
Zweiten haben Sie ein ständiges Kon-
trollinstrument an der Hand, mit dem
Sie feststellen können, ob Sie sich noch
im Rahmen Ihrer Planung bewegen oder
ob Sie sich verkalkuliert haben und kor-
rigierend eingreifen müssen.

4. Der Liquiditätsplan 

Haben Sie genug Kapital flüssig, um Ihre
laufenden Kosten zu decken, auch wenn
ein Kunde – oder mehrere – nicht pünkt-
lich zahlt? Das kann selbst bei rentabel
arbeitenden Unternehmen zu Zahlungs-
schwierigkeiten führen.
Die Liquiditätsplanung ermöglicht Ihnen,
Ausgaben so zu legen bzw. Zahlungster-
mine so zu vereinbaren, dass Sie mög-
lichst kein zusätzliches Fremdkapital
einsetzen müssen. Wenn Sie die ge-

Kapitalbedarf für die Gründung

Die Summe der unten genannten Kos-
ten ist Ihr Kapitalbedarf bei der Grün-
dung. Um Unwägbarkeiten abzude-
cken, rechnen Sie am Schluss noch 5
bis 10% „Risikoaufschlag“ dazu.

Investitionen, z.B.
Grundstück/Gebäude
Kosten der Betriebsübernahme
Franchisegebühren
Maschinen/Geräte
Geschäfts- bzw. Ladeneinrichtung
Fahrzeug(e)

Mittel zur Leistungserstellung, z.B.
Rohstoffe
Hilfs- und Betriebsstoffe
Halbfertige Erzeugnisse
Fertige Erzeugnisse und Waren

Gründungskosten, z.B.
Beratungshonorare
Gebühren für Genehmigungen/An-
meldungen
Notarkosten

Laufende Kosten für Ihren Lebens-
unterhalt

Was brauchen Sie jeden Monat zum
Leben? Auch das gehört in den Kos-
tenblock. Vergessen Sie nicht die un-
regelmäßig, z.B. halbjährlich anfallen-
den Kosten. Ziehen Sie zum Schluss
Einnahmen zum Bestreiten des Le-
bensunterhaltes (z.B. Gehalt des Part-
ners oder Zinseinkünfte) von den er-
mittelten Ausgaben ab.

Lebenshaltungskosten sind z.B.
Miete oder Zins- und
Tilgungsleistungen für
Privatwohnung
Wohnnebenkosten (Strom,
Heizung, Wasser, Telefon, ...)
Versicherungen und sonstige
Beiträge (Vereine, Verbände, ...)
Lebensmittel, Bekleidung und son-
stiger Haushaltsbedarf
Fahrzeuge und Transportkosten
Laufende Verpflichtungen wie
Ratenkredite
Rücklagen

Laufende Ausgaben für das Unter-
nehmen

Bei den laufenden Ausgaben unter-
scheidet man nach fixen und varia-
blen Kosten.
Fixe Kosten fallen in gleich bleibender
Höhe jeden Monat an. Auch wenn Sie
keinen Umsatz machen. Deshalb müs-
sen auch diese in den Finanzbedarfs-
plan aufgenommen werden.

Fixe Kosten sind z.B.
Miete für Büro- oder Betriebsräume
Personalkosten (Gehälter und Ne-
benkosten)
Versicherungen (z.B. Berufshaft-
pflicht, Krankenversicherung)
Beiträge und Gebühren (z.B. Kam-
mern, Berufsverband, Franchise-
Geber)
Leasinggebühren
Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung)

Die Summe dieser drei Kosten-
blöcke ist Ihr Kapitalbedarf. !
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Muster für Kapitalbedarfspläne

Kapitalbedarf: Private jährliche Ausgaben Kapitalbedarf zur Finanzierung der Gründung und
der betrieblichen Anlaufphase
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Haushalt

Miete oder vergleichbare Kosten

Lebensmittel/Hausrat

Kleidung usw.

Strom

Heizung

Wasser

Müllabfuhr

Telekommunikation

Freizeit

Kindergarten

Ausgaben für Geld- und Sachvermögen
(z.B. Wertpapiere, Sparverträge, Immobilien)

Sonderausgaben (Weihnachten, Geburtstage, 
Urlaub, Reparaturen, Beiträge für Vereine/
Verbände)

Gesamt

Versicherungen

Lebensversicherung/Rentenversicherung

Krankenversicherung

Unfallversicherung

Haftpflichtversicherung

Kfz-Haftpflichtversicherung

Hausratversicherung

Rechtsschutzversicherung

Gesamt

Sonstiges

Rücklage für Einkommensteuer

Unterhaltsverpflichtungen

Tilgung/Zinszahlung für Privatdarlehen

Gesamt

benötigte private Einnahmen

sonstige Einnahmen (z.B. Einkommen des
Partners, Mieteinnahmen, Gründungszu-
schuss)

Privater Kapitalbedarf 
(erforderlicher Unternehmerlohn)

=

=

–

Gründungskosten

Beratungen
Anmeldungen/Genehmigungen
Eintrag ins Handelsregister
Notar
Sonstige

Gesamt

Kosten für Anlaufphase (Ausgaben bis zum ersten
Geldeingang aus Umsatz)

Personalkosten, inkl. eigenes Geschäftsführer-
gehalt bei Kapitalgesellschaften 
(inkl. Lohnnebenkosten)
Beratung
Leasing
Miete/Pacht
Werbung
Vertrieb
Betriebliche Steuern
Versicherungen
Reserve für Startphase, Folgeinvestitionen und
Unvorhergesehenes
Sonstige

Gesamt

Unternehmerlohn (bei Einzelunternehmen und 

Personengesellschaften)

Gesamt

Anlagevermögen

Patent-, Lizenz-, Franchisegebühren u.Ä.
Grundstücke/Immobilien inkl. Nebenkosten
Produktionsanlagen, Maschinen, Werkzeuge
Betriebs-, Geschäftsausstattung
Fahrzeuge

Gesamt

Umlaufvermögen

Material- und Warenlager

Kapitaldienst

Zinsen für Existenzgründungsdarlehen/Bankkredite
Tilgung

Gesamt

Kapitalbedarf gesamt

Euro Euro

=
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schätzten Einnahmen den erforderli-
chen Ausgaben gegenüberstellen, wird
schnell klar, in welchen Monaten es
knapp werden kann.
Zusätzlich sollten Sie versuchen, in Ihre
Planung Reserven einzubauen, z.B.
durch Eigenkapital oder nicht bean-
spruchten Kreditrahmen, auf die Sie im
Notfall zurückgreifen können.
Die Planung soll mindestens ein Jahr
umfassen. Denn Einnahmen und Ausga-
ben verteilen sich nicht regelmäßig
übers Jahr. Zum Beispiel schwanken die
Personalkosten auf Grund von Urlaubs-
und Weihnachtsgeld.

5. Der Finanzierungsplan

In Ihrem Finanzierungsplan stellen Sie
dar, aus welchen Quellen das Geld für
Ihr Vorhaben kommen soll.
Tragen Sie zuerst ein, über wie viel Ei-
genkapital Sie verfügen. 20% des Kapi-
talbedarfes für die Gründung, so die Re-
gel, sollten Eigenmittel sein. Vielleicht
können Sie den Eigenkapitalanteil durch
die Unterstützung von Verwandten oder
Freunden erhöhen. Oder Sie suchen
sich Teilhaber, die Ihnen Kapital zur
Verfügung stellen. Diese haben dann
aber auch – je nach Rechtsform Ihres

Unternehmens – mehr oder weniger
Mitspracherecht. 
Eine weitere Möglichkeit sind Kapital-
beteiligungsgesellschaften, die – gegen
eine stille Beteiligung – so genanntes
„Venture-Kapital“ (Risikokapital) ohne
bankübliche Sicherheiten zur Verfügung
stellen.
Können oder wollen Sie Ihr Eigenkapital
nicht mit Hilfe von Beteiligungen erhö-
hen, muss das noch kein Grund sein,
eine gute Geschäftsidee zu verwerfen.
Die ERP-Eigenkapitalhilfe des Bundes ist
zum Beispiel ein spezielles Darlehen, das
eigenkapitalähnlichen Charakter hat. 
Ist die Höhe des Eigenkapitals geklärt,
können Sie überlegen, wie sich der wei-
tere Finanzbedarf zusammensetzen soll.
Auch dies ist keine einfache Aufgabe.
Fehler in der Planung können sich noch

Jahre negativ auswirken.
Orientieren Sie sich als Erstes an der so
genannten „goldenen Finanzierungsre-
gel“:
Langlebige Wirtschaftsgüter, also z.B.
Gebäude, Betriebsausstattung, Fahrzeu-
ge, werden mit langfristigen Krediten
(noch besser mit Eigenkapital) finan-
ziert. Laufende Ausgaben (Miete, Fahr-
zeugkosten, Beratungskosten usw.) da-
gegen über kurzfristige Darlehen.
Suchen Sie dann nach dem richtigen
Mix für Ihre Kapitalbeschaffung. Infor-
mieren Sie sich über öffentliche Förder-
programme für Existenzgründer. Diese
bieten meist interessante Konditionen
oder springen da ein, wo eine Bank
keine Kreditzusage machen kann oder
will. Da das Angebot für den Laien nahe-
zu undurchschaubar ist, sollten Sie hier
im Internet recherchieren, z.B. in der
Förderdatenbank des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie
unter www.foerderdatenbank.de.
Die bekanntesten Fördermöglichkeiten
für Gründer finden Sie bei der KfW
Mittelstandsbank unter www.kfw-mit-
telstandsbank.de. Einen ersten Über-
blick über die wichtigsten Förderpro-
gramme können Sie sich auch auf den
Seiten 70ff verschaffen.
Interaktive Hilfen zur Erstellung eines
Finanzkonzeptes finden Sie z.B. beim
Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie. Der „Finanzierungspla-
ner online“ (www.existenzgruender.de/
onlineplaner) enthält Tabellen, die Ihnen
helfen, die Berechnungen zu den oben
genannten Plänen durchzuführen.       

Finanzierungsbedarf von Voll- und Nebenerwerbsgründern 2005

Kein Bedarf

unter 5.000 €

5.000 bis unter 10.000 €

10.000 bis unter 25.000 €

25.000 bis unter 50.000 €

50.000 € und mehr

Angaben in % aller Gründungen

Quelle: KfW Bankengruppe, KfW-Gründungsmonitor 2006

27,3
36,6

19,0
38,4

13,4

Vollerwerb
Nebenerwerb

8,0

20,8
8,5

6,5
4,3

13,0
4,1
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Zuerst gilt es, Ihre Bank von Ihrem
Konzept zu überzeugen, die es unter Um-
ständen noch intern diskutiert und ent-
scheidet. Dabei können zwischen An-
trag und Auszahlung leicht drei bis vier
Wochen verstreichen. Die Darlehen aus
öffentlichen Förderprogrammen werden
von Ihrer Bank z.B. bei der Mittelstands-
bank oder einer Bürgschaftsbank ge-
stellt. Dadurch kann bis zur Bewilligung
und Auszahlung der Gelder auch einige

Zeit ins Land gehen. Planen Sie also vor
Ihrer Existenzgründung genügend Zeit
ein.
Sehen Sie das Bankgespräch als eine
Art „Vorstellungsgespräch“ an, das ent-
scheidend ist für Ihre künftige berufliche
Karriere. Bereiten Sie sich entsprechend
vor. Nicht nur die Unterlagen zu den wirt-
schaftlichen Erfolgsaussichten Ihres Un-
ternehmens sollten perfekt sein (vgl.
Checkliste Seite 46).

Proben Sie Ihren persönlichen Auftritt
mit guten Freunden oder üben Sie Ihre
Selbstpräsentation in entsprechenden
Angeboten für Gründer.
Die Bank braucht die Sicherheit, dass
Sie Ihre finanziellen Verpflichtungen
erfüllen können. Da Sie als Existenz-
gründer noch keine unternehmerischen
Erfolge vorweisen können, muss sich Ihr
Gesprächspartner auf seinen guten Ein-
druck und auf Ihre Planung verlassen.

Das Gespräch mit der Bank

Wenn Sie Ihr Gründungsvorhaben nicht aus Ihren Rücklagen oder durch Gelder von Investoren

bestreiten können, benötigen Sie einen Kredit bei der Bank. Auch wenn Sie Gelder aus öffentlichen

Förderprogrammen beantragen, führt Sie Ihr Weg dorthin. Sowohl Bankkredite als auch Darlehen

aus den Förderprogrammen müssen eine geraume Zeit vor Ihrer Gründung beantragt werden.
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Dazu einige Tipps:

Fragen Sie nach dem zuständigen An-
sprechpartner für Firmengründungen
und vereinbaren Sie mit diesem einen
Termin. Klären Sie gleich bei der Ter-
minvereinbarung, ob und welche Un-
terlagen Ihr Ansprechpartner schon
vor dem Gespräch haben möchte.
Gehen Sie nicht davon aus, dass
gleich die erste Bank „ja“ sagt zu Ih-
rem Gründungsvorhaben. Auch um
Konditionen zu vergleichen, ist es
besser, Termine mit verschiedenen
Banken zu vereinbaren. Sprechen Sie
auf jeden Fall bei Ihrer Hausbank vor.
Hier sind Sie persönlich bekannt und
man kennt sich mit den örtlichen Ver-
hältnissen aus. Vielleicht gibt es auch
Kreditinstitute, die besonders viel mit
Ihrer Branche zusammenarbeiten.
Es ist durchaus üblich, Ihren Berater
zu dem Gespräch mitzunehmen – da-
mit unterstreichen Sie die Ernsthaf-
tigkeit Ihrer Absicht. Tragen Sie Ihr
Anliegen aber selbst vor, denn die
Bank möchte sich ja von Ihnen einen
Eindruck verschaffen. Klären Sie vor
dem Gespräch mit Ihrem Gründungs-
berater die Rollenverteilung ab. Von
der Rentabilität Ihres Unternehmens
sollten Sie Ihren Ansprechpartner
aber selbst überzeugen.
Treten Sie bei dem Gespräch nicht
wie ein Bittsteller auf, denn nur wenn
die Bank von Ihrem Vorhaben über-
zeugt ist, wird sie zu einer Zusammen-
arbeit bereit sein. Außerdem: Die
Bank schenkt Ihnen nichts. Sie leiht
Ihnen Geld gegen Gebühr – die Zin-
sen. Die Banken verdienen damit ihr
Geld. Treten Sie also selbstbewusst
auf und zeigen Sie, dass in Ihrem
Konzept Potenzial steckt.
Fragen Sie sich im Vorfeld des Ge-
sprächs, welche Finanzierungspro-
bleme die Bank sehen könnte. Dann
können Sie selbst Lösungsansätze
aufzeigen und das Gespräch auf die
günstigsten Möglichkeiten lenken.

Meist wird es dabei für Sie um den
richtigen Mix aus Eigenkapital, öf-
fentlichen Fördermitteln und Bank-
kredit gehen.
Informieren Sie sich also vorab über
mögliche Förderprogramme. Über-
prüfen Sie selbst, welche Fördertöp-
fe für Ihr Vorhaben in Frage kommen.
Sie können diese dann konkret vor-
schlagen und die Kombination durch
schlüssige Argumente untermauern.
Den aktuellsten Stand finden Sie in
der Förderdatenbank des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaft und Tech-
nologie: www.foerderdatenbank.de
Nicht alle Banken sind begeistert da-
von, öffentliche Fördergelder zu bean-
tragen. Bleiben Sie hier beharrlich.
Lehnt die Bank Ihr Anliegen ab, ha-
ben Sie in jedem Fall wichtige Erfah-
rungen für das nächste Gespräch ge-
wonnen. Lassen Sie sich die Gründe
für die Ablehnung nennen. So können
Sie Ihr Konzept überarbeiten und ha-
ben beim nächsten Mal bessere Chan-
cen.

Gründe für das Scheitern von Existenzgründungen

Quelle: Befragung von Gründungsberatern in: Problembereiche und Handlungsfelder bei Existenzgründungen,
EXFOR-Projektgruppe an der Fachhochschule Trier, aus: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.),
GründerZeiten Nr. 25, 09/2005

Finanzierungsprobleme

Marketing und Umfeldanalyse

Persönliche Defizite

Kaufmännische Defizite

Konzept, Vorbereitung, Gründungsidee

Fachliche Defizite

Kostenrechnung/Controlling

Liquiditätsprobleme/-planung

Verhalten der Banken

Informationsdefizite

Soziales und geschäftliches Umfeld

57,0

38,6

37,7

30,7

29,8

14,9

14,0 Angaben in %

14,0

9,6

8,8

7,9

Das sollte die Präsentation für die Bank enthalten:

Lebenslauf mit beruflichem Werdegang
Arbeits- und Prüfungszeugnisse
Ggf. Nachweis über Maßnahmen, die Ihre Defizite ausgleichen (kaufmänni-
sche Weiterbildung, Vertriebstraining, Existenzgründungsberatung)
Unternehmenskonzept, auch in Kurzfassung (siehe Seite 36f)
Kapitalbedarfsplan (siehe Seite 41ff)
Umsatz- und Ausgabenplan (möglichst mit Kostenvoranschlägen)
Verträge (Miete, Pacht, Leasing, Franchise etc.)
Nachweis über vorhandenes Eigenkapital (auch Sachmittel)
Rentabilitätsvorschau
Liquiditätsplan
Liste über Sicherheiten, z.B. Bürgschaft einer Bürgschaftsbank, Grund-
buchauszüge
Unbedenklichkeitserklärung des Finanzamtes (Nachweis, dass keine Steuer-
schulden bestehen)
Ggf. Referenzen oder Interessenserklärung von (möglichen) Kunden



Von der Anmeldung bis zur

Versicherung
47

Anmeldungen und
Genehmigungen

Anmeldungen und Genehmigungen sind
eine Formsache – und trotzdem eine Hür-
de, die oft nicht einfach zu nehmen ist:

Viele Gründer unterschätzen die An-
zahl notwendiger Genehmigungen
und den damit verbundenen Zeit-
und Kostenaufwand.
Genehmigungsverfahren dauern
manchmal sehr lange; vor allem
dann, wenn die Genehmigungen auf-
einander aufbauen.
Oft ist der Unternehmensstart erst
möglich, wenn alle Genehmigungen
vorliegen.
Nicht selten sind Genehmigungen
mit Auflagen verknüpft, die zusätzli-
che Kosten nach sich ziehen.

Fehler im Genehmigungsverfahren füh-
ren also zu zeitlichen Engpässen, oft auch
zu finanziellen Verlusten. Informieren Sie
sich deshalb schon in der Planungspha-
se, was im Einzelnen auf Sie zukommt.

Gewerbeamt

Ein neugegründetes und übernomme-
nes Unternehmen muss beim zuständi-
gen Gewerbeamt – meist bei der Stadt-
oder Gemeindeverwaltung – angemeldet
werden. Davon ausgenommen sind Frei-
berufler und Land- und Forstwirte. 
Für eine Gewerbeanmeldung benötigen
Sie einen gültigen Personalausweis oder
Pass und – bei einer erlaubnispflichtigen
Gewerbeanmeldung – besondere Geneh-
migungen und Nachweise (siehe Seite
48). 
Das Gewerbeamt sorgt dafür, dass Ihre
Meldung an verschiedene andere Insti-
tutionen weitergeleitet wird: an das Fi-
nanzamt, das statistische Landesamt,
die Berufsgenossenschaft, ggf. an die
Handwerkskammer (HWK), die Industrie-
und Handelskammer (IHK) und das Han-
delsregistergericht.

Finanzamt

Das Finanzamt wird in der Regel vom
Gewerbeamt über die Anmeldung infor-
miert. Ausnahme: Als Freiberufler, Land-
oder Forstwirt müssen Sie sich selbst
anmelden.
Sie können das Verfahren unter Um-

ständen abkürzen, wenn sie sich selbst
mit dem zuständigen Finanzamt in
Verbindung setzen. Das Finanzamt teilt
Ihnen eine Steuernummer zu. Dazu müs-
sen Sie verschiedene Fragen zu künfti-
gen Umsätzen und Gewinnen beantwor-
ten. Hierbei sollten Sie vorsichtig vorge-
hen, denn von der Höhe dieser Schätz-
werte hängt zunächst die Höhe der
Einkommens- und Gewerbesteuer ab. 

Kammern

Auch die Kammern werden vom Gewer-
beamt über die Gewerbeanmeldung
informiert. 
Der IHK gehört an, wer zur Gewerbe-
steuer veranlagt wird und eine gewerbli-
che Niederlassung, Verkaufsstelle oder
Betriebsstätte im Kammerbezirk unter-
hält.
Der HWK gehört an, wer ausschließlich
einen Handwerksbetrieb unterhält und
in der bei der HWK geführten Handwerks-
rolle eingetragen ist.

Berufsgenossenschaft

Die Berufsgenossenschaften sind Träger
der sozialen Unfallversicherung. Je nach
Sparte sind Unternehmer bei der jewei-
ligen Berufsgenossenschaft pflichtversi-
chert oder können sich freiwillig versi-
chern, was aufgrund der niedrigen Bei-
träge und der Leistungen empfehlens-
wert ist.
Auch wenn das Gewerbeamt über Ihre
Anmeldung informiert, sollten Sie sich

mit der Berufsgenossenschaft in Verbin-
dung setzen. Denn bei Gründung oder
Übernahme eines Unternehmens be-
steht Anzeigepflicht. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie beim Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften
(Adresse siehe Seite 67).

Handelsregister

Die Eintragung ins Handelsregister ist
bei einem Betrieb im Sinne des Han-
delsgesetzbuches Pflicht. Der Eintrag er-
folgt über den Notar beim Amtsgericht. 
Aufgrund der Rechtsform werden Kapi-
talgesellschaften immer in das Handels-
register eingetragen. Bei anderen Rechts-
formen wird geprüft, ob das Unterneh-
men als vollkaufmännisch anzusehen
ist. Das zu beurteilen, obliegt der zustän-
digen IHK. Es ist also ratsam, sich schon
vor der Antragstellung an die IHK zu
wenden. 
Einen Firmennamen im rechtlichen Sin-
ne kann nur ein im Handelsregister ein-
getragenes Unternehmen führen.

Agentur für Arbeit

Wenn Arbeitnehmer beschäftigt werden
sollen, muss Ihr Betrieb bei der Agentur
für Arbeit angemeldet werden; auch
wenn Sie einen bestehenden Betrieb
übernehmen. Sie erhalten eine Betriebs-
nummer, die in die Versicherungsnach-
weise der Arbeitnehmer eingetragen
wird, sowie ein „Schlüsselverzeichnis“
über die Art der versicherungspflichti-

Von der Anmeldung bis zur Versicherung

Dauer der Anmeldung

Quelle: ECON/WSF-Gründerbefragung; aus: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.),
GründerZeiten Nr. 36, 09/2006

Gründer mit und ohne

Handelsregistereintrag

ohne Eintrag mit Eintrag

82,8% 17,2%

Zeitraum bis zur Eintragung

ins Handelsregister

0,3%

mehr als 3 und
bis zu 6 Monaten

mehr als 2 und
bis zu 3 Monaten

bis zu 2 Monaten

mehr als 6 Monate

2,4%

3,4%

11,1%

in % aller Gründungen



gen Tätigkeiten, die Sie für die Anmel-
dung bei der Berufsgenossenschaft
benötigen.

Krankenkasse/Sozial-
versicherung

Die Anmeldung Ihrer Arbeitnehmer bei
der zuständigen Krankenkasse/Ersatz-
kasse/Rentenversicherung fällt in die Zeit
nach der Betriebsgründung. Auch hier
erhalten Sie dann eine Betriebsnummer.

Betriebliche und persönliche
Absicherung

Der Traum vom eigenen Unternehmen
kann schnell zu Ende sein, wenn Schä-
den aus eigener Tasche bezahlt werden
müssen. Für die Hauptrisiken sollten Sie
deshalb Versicherungen abschließen.
Manche sind sogar berufsrechtlich vor-
geschrieben. Schließen Sie aber nicht
den ersten besten Vertrag ab.
Informieren Sie sich umfassend und oh-
ne Zeitdruck und holen Sie Vergleichs-
angebote ein.

Betriebliche Risiken
Jeder Selbstständige sollte klären, wo
die Risiken seiner Tätigkeit liegen. Eine
Betriebsunterbrechung, bei der die Pro-
duktion Tage oder Wochen stillsteht,
aber Löhne, Miete, Zinsen etc. weiterhin
anfallen? Oder Gesundheitsschäden oder
Vermögensschäden bei Kunden, durch
Fehler in der Beratung? Erkundigen Sie
sich zunächst, ob für Ihre Tätigkeit Ver-
sicherungspflichten bestehen. Sichern
Sie dann die verbleibenden „Katastro-
phenrisiken“ ab (siehe Kasten).
Da Sie nicht sicher sein können, ob sich
Ihr Unternehmen am Markt halten kann,
sollten Sie mit den Versicherern mög-
lichst nur Jahresverträge mit Verlänge-
rungsoption abschließen. Eine Überlegung
wert ist auch, ob Sie durch Maßnahmen
zur Schadensverhütung die Versiche-
rungsprämien drücken können.
Informieren Sie sich bei Unternehmern
der gleichen Branche, Kammern oder
dem Deutschen Versicherungs-Schutz-
verband (DVS – Adresse Seite 67). 

Persönliche Vorsorge
Eine langwierige Krankheit oder ein
schwerer Unfall ist für einen Selbststän-

digen nicht nur eine persönliche Katas-
trophe; sie kann auch das „Aus“ für sein
Unternehmen bedeuten. Sie sollten da-
her vor der Gründung überlegen, wie Sie
existenzbedrohende Risiken absichern.
Wenn Sie Familie haben, sollten Sie
außerdem prüfen, ob deren Absicherung
noch passend ist. 
Bei diesen Entscheidungen sollten Sie
sich auch fragen: Was ist, wenn es nicht
klappt mit dem eigenen Betrieb? Hier
gilt: Jede gesetzliche Versicherung, die
in der Zeit der Selbstständigkeit freiwil-
lig weitergeführt worden ist, bleibt erhal-
ten. Änderungen ergeben sich nur bei
privaten Versicherungen. 
Krankenversicherung: Sie können sich
gesetzlich oder privat absichern. Be-
rücksichtigen Sie dabei, ob Ehepartner
und Kinder mitversichert sind und dass
die Beiträge bei der privaten Krankenver-
sicherung mit dem Alter steigen. Fragen
Sie ebenfalls nach einer Krankentage-
geldversicherung, um bei längerer Krank-
heit Einkommenseinbußen auszuglei-
chen.
Unter Umständen ist es sinnvoll, sich
bei der gesetzlichen Rentenversiche-
rung freiwillig zu versichern, denn Sie
haben dann z.B. Anspruch auf eine Er-
werbsminderungsrente. Auch eine „Ries-
ter-Rente“ oder „Rürup-Rente“ ist mög-
lich. In jedem Fall sollten Sie eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung abschlie-
ßen.
Selbstständige können sich unter be-
stimmten Voraussetzungen freiwillig in
der Arbeitslosenversicherung weiter-
versichern. Die Regelungen sind vorerst
bis Ende 2010 befristet. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an
Ihre Agentur für Arbeit.

Die wichtigsten betrieblichen Ver-
sicherungen für Selbstständige

Betriebs- oder Berufshaftpflicht-
versicherung
Betriebsunterbrechungsversicherung
Einbruchdiebstahlversicherung
Elektronikversicherung
Kfz-Haftpflichtversicherung
Produkthaftpflichtversicherung
Umwelthaftpflichtversicherung
Feuerversicherung, Leitungswas-
serversicherung, Sturmversiche-
rung u.Ä.
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Benötigen Sie eine 
besondere Erlaubnis?

Der Betrieb eines Gewerbes ist grund-
sätzlich jedermann gestattet. Es gibt
jedoch eine Reihe von Tätigkeiten, die
einer besonderen Genehmigung be-
dürfen. Einige Beispiele:

Einzelhandel: Für verschiedene Be-
reiche, wie z.B. frei verkäufliche Arz-
neimittel, Milch, Schusswaffen, sind
Sachkundenachweise erforderlich.
Freie Berufe: Bei den „geregelten“
Freien Berufen, wie z.B. Ärzten, Steu-
erberatern, Rechtsanwälten, gibt es
qualifikatorische, finanzielle oder bau-
liche Voraussetzungen. Sind diese
nicht erfüllt, verweigert die zuständige
Berufskammer die Mitgliedschaft. Die-
se ist aber Pflicht für eine selbststän-
dige Tätigkeit. 
Handwerk: Ein Handwerksunterneh-
men in den so genannten „gefahrge-
neigten“ Berufen (Anlage A der Hand-
werksordnung) dürfen Sie nur grün-
den und führen, wenn Sie eine Meis-
terprüfung abgelegt haben oder einen
Meister anstellen. Ausgenommen von
der Meisterpflicht sind so genannte
„zulassungsfreie Handwerke“ sowie
„handwerksähnliche“ Berufe (Anlage B
der Handwerksordnung). Siehe auch
Seite 9f.
Hotels und Gaststätten: Neben der
Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz
ist noch der Nachweis an der Teilnah-
me einer eintägigen Unterweisung bei
der zuständigen IHK erforderlich.
Reisegewerbe: Dazu zählen Gewer-
betreibende, die keine feste Betriebs-
stätte haben. Die erforderliche Erlaub-
nis, die Reisegewerbekarte, stellt das
Gewerbeamt aus. 
Verkehr: Taxi- und Busunternehmer
müssen ihre fachliche Eignung nach-
weisen und erhalten eine Konzession
für die geschäftsmäßige Beförderung
von Personen.

Welche weiteren Tätigkeiten einer be-
sonderen Erlaubnis bedürfen, welche
Nachweise konkret benötigt werden
und wo diese zu bekommen sind, weiß
in der Regel die zuständige IHK.
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Außenstehenden fällt es leichter, ein
Konzept zu hinterfragen. Auch der Berg
von Problemen, die einem selbst unlös-
bar scheinen, erweist sich aus einem
anderen Blickwinkel als durchaus zu be-
wältigende Hürde. Andere Gründer stan-
den schon vor ähnlichen Schwierigkei-
ten und wissen, wie man mit ihnen um-
geht.
Viele Stellen helfen Existenzgründern für
geringe Honorare oder gar kostenlos.
Und auch das Internet steckt voller In-
formationen. Die Kunst ist nur, das Rich-
tige zu finden:

Das Ganze ist mehr als die Sum-
me seiner Teile: Networking

Manchmal wird es noch etwas herablas-
send als „Vitamin B“ bezeichnet (wobei
B für „Beziehungen haben“ steht). Die
Bedeutung des Networking für den Ge-
schäftserfolg ist jedoch unbestritten.
Und Hand aufs Herz: Wen fragen Sie
zuerst, wenn Sie eine wichtige Informa-
tion benötigen? Jemanden, den Sie gut
kennen und dem Sie vertrauen!
Beim „Netzwerken“ schließen sich Men-
schen zusammen, die das gleiche Ziel
verfolgen, etwa eine erfolgreiche Exis-
tenzgründung. Hilfreich sind solche
Netzwerke jedoch nur, wenn die Partner
sich gegenseitig ergänzen. Jeder tut das,
was er am besten kann und lässt die
anderen davon profitieren. Netzwerker,
die nur auf den eigenen Vorteil bedacht
sind, stehen bald wieder alleine da.
Wenn Sie als Ein-Frau- oder Zwei-Mann-
Unternehmen starten, kann eine Gruppe
Gleichgesinnter Ihnen einige Denkarbeit
abnehmen und Sie auch vor manchem
Fehler bewahren. Das Spektrum der ge-
genseitigen Hilfe kann dabei weit reichen:
von der Unterstützung bei der Ausarbei-
tung der Gründungsidee bis zur Gewin-
nung von Kunden und Kooperations-
partnern.
Solche hilfreichen Kontakte gibt es nicht
zum Nulltarif. Die wichtigste Vorausset-
zung dafür ist gegenseitiges Vertrauen –
aber das entsteht nicht von heute auf

morgen. Letztlich führen nur das eigene
Engagement und das „Mitdenken für
andere“ dazu, dass Sie selbst ebenfalls
mit Unterstützung rechnen können.
Es gibt eine ganze Reihe organisierter
Netzwerke, die sich bestimmten Bran-
chen, Berufsgruppen oder Themen wid-
men. Meist gibt es eine vorgegebene
Struktur, die das Networking erleichtert:
regelmäßige Treffen mit genauen Ziel-
vorgaben oder zu bestimmten Themen.
Die Treffen sind auch ein gutes Übungs-
feld für viele Fähigkeiten, die man in der
Selbstständigkeit braucht: Kommunizie-
ren, sich präsentieren, Rat und Hilfe ein-

holen, sich an der Konkurrenz messen –
oder mit ihr kooperieren.

Gründernetzwerke

Um Gründernetzwerke zu finden, kön-
nen Sie sich bei Berufs- und Bran-
chenverbänden umhören. Für regio-
nale Netzwerke, die dann meist bran-
chenübergreifend sind, kann sich ei-
ne Nachfrage bei der Industrie- und
Handelskammer lohnen oder bei den
Gründer-Zentralen der Bundesländer
(Adressen siehe Seite 65f).

Coaching, Networking & Co.

Je isolierter Sie als Gründer Ihr Vorhaben vorantreiben, desto größer ist die Gefahr, dass Sie in

eine Sackgasse geraten. Lassen Sie sich also helfen. Von Mentoren, erfahrenen Unternehmern,

aber auch von Gleichgesinnten. Guten Rat gibt es auch für wenig Geld.



Coaching vor und nach der
Gründung

Wer sportliche Höchstleistungen erzie-
len will, braucht einen Trainer. Sich coa-
chen zu lassen – im Sport eine Selbst-
verständlichkeit. Warum nicht auch für
Existenzgründer?

Gründer-Initiativen bieten dem Existenz-
gründer Informationen und Unterstüt-
zung „aus einer Hand“. Sie haben meist
eine Art „Baukastensystem“, aus dem der
Gründer nach Bedarf auswählen kann:

Informationsveranstaltungen und Se-
minare zu allen Fragen der Gründung
Qualifizierung und Training zu kauf-
männischen oder vertrieblichen The-
men
Beratung und Coaching beim konkre-
ten Projekt
Kontakte zu Experten für bestimmte
Fragestellungen (z.B. Finanzierung,
Gründerinnen usw.)
Kontakte zu Partnern, Auftraggebern
und Kapitalgebern
Kontakte zu anderen Gründern (Netz-
werke)
Infrastrukturangebote (z.B. Gründer-
zentren)

Gründer-Initiativen

Die Zahl der Gründer-Initiativen ist
mittlerweile nahezu unüberschaubar.
Es gibt sie regional, überregional und
für bestimmte Zielgruppen. Auch An-
gebot und Aufbau können sehr ver-
schieden sein.
Der Förderkreis Gründungs-Forschung
e.V. (FGF) hat deshalb eine Übersicht
über verschiedene Gründer-Initiati-
ven im Internet zusammengestellt:
www.fgf-ev.de
Ansonsten lohnt es sich, regionale
Angebote zu ermitteln. Etwa über die
örtliche IHK oder die Existenzgrün-
der-Initiativen der Bundesländer (Ad-
ressen siehe Seite 65f).

Engel, Experten und Paten

Eine helfende Hand: Business-
Angels
Business-Angels sind wohlhabende Pri-

vatpersonen mit meist langjähriger
Managementerfahrung, die sich mit pri-
vatem Kapital an tragfähigen und wachs-
tumsstarken jungen Unternehmen be-
teiligen. Dies ist immer eine Minderhei-
ten-Beteiligung, um die Jungunterneh-
mer nicht in ihrer Entscheidungskompe-
tenz zu behindern und den Status des
Beraters zu wahren.
Die Business Angels begleiten die unter-
nehmerisch oft unerfahrenen Existenz-
gründer mit ihrem umfassenden Mana-
gement- und Branchen-Know-how und
nützen ihre weitreichenden Kontakte,
um Türen zu potenziellen Kunden und
Kooperationspartnern zu öffnen.

Business-Angels

Die Business-Angels sind in regiona-
len Netzwerken organisiert. Nähere
Informationen erhalten Sie beim Bu-
siness Angels Netzwerk Deutschland
e.V. (BAND), dem nationalen Dach-
verband der Business Angels:
www.business-angels.de

Alt hilft Jung: Senior-Experten
Existenzgründer, die fit in ihrem Fachge-
biet sind, aber wenig Erfahrung in der
Unternehmensführung und im Vertrieb
haben, können sich meist noch keine
Mitarbeiter leisten, die ihre Defizite aus-
gleichen.
Hier kann es helfen, sich an die „Wirt-
schafts-Senioren“ zu wenden. Diese „Se-
nior“-Experten stellen sich kleinen und
jungen Unternehmen ehrenamtlich und
für einen befristeten Zeitraum als Mitar-
beiter oder Projektleiter zur Verfügung.
Sie sind selbst aus dem aktiven Berufs-
leben ausgeschieden, aber hoch qualifi-
ziert: Meist waren sie selbstständige Un-
ternehmer und Freiberufler, als leitende
Angestellte im Management tätig oder

Spezialisten in ihren Fachgebieten. Da
sie wirtschaftlich unabhängig sind, stel-
len sie ihre Kenntnisse nahezu honorar-
frei zur Verfügung. 

Senior-Experten

Um Hilfe von Senior-Experten zu er-
halten, gibt es zwei zentrale Anlauf-
stellen, die an regionale Ansprech-
partner weitervermitteln:

SES – Senior Experten Service:
www.ses-bonn.de

ALT HILFT JUNG e.V.: 
www.althilftjung.de

Patenschaften und Mentoring
Patenschaften und Mentoring erfreuen
sich auch im Existenzgründungsbereich
immer größerer Beliebtheit. Hierbei un-
terstützen erfahrene Unternehmer den
Nachwuchs mit Know-how und beglei-
ten ihn eine Weile vor, während und
nach der Gründung. 
Jung- und Altunternehmer finden sich
u.a. über Gründungswettbewerbe und 
-initiativen wie StartUp oder über Men-
torenprogamme, in denen sich Unter-
nehmen zur Stärkung des Unterneh-
mertums zusammengeschlossen ha-
ben.

Mentoring

Kuratorium der StartUp-Initiative –
Patenschaften: 
www.startup-initiative.de 

Wissensfabrik – Mentorenprogramm:
www.wissensfabrik-deutschland.de

Gründen im Team: www.g-i-t.de
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Wie finde ich den richtigen
Berater?

Industrie- und Handelskammern (IHK)
und Handwerkskammern (HWK) sind
die erste Anlaufstelle für Existenzgrün-
der. Die Kammern begutachten auch
Unternehmenskonzepte, z.B. zur Vorla-
ge bei Kreditgesprächen oder zur Be-
antragung von Überbrückungsgeld. Die
Adressen finden Sie unter www.
dihk.de (Industrie- und Handelskam-
mern) bzw. www.zdh.de (Handwerks-

kammern). Dort bekommen Sie auch
Hinweise auf weitere regionale Gründer-
initiativen.

Die Bundesagentur für Arbeit hat unter
anderem die Aufgabe, Arbeitslose auf
dem Weg in die Selbstständigkeit zu
unterstützen. In vielen Agenturen für Ar-
beit in der gesamten Bundesrepublik
gibt es Beratungszentren für Existenz-
gründer, zum Teil in Zusammenarbeit
mit Kammern, Verbänden oder anderen
kompetenten Stellen; z.B. die Büros für

Existenzgründungen in München (BfE)
oder Neubrandenburg (bürex) oder die
Existenzgründerbüros in Flensburg und
Chemnitz.
Kann Ihre zuständige Agentur nicht
selbst zur Existenzgründung beraten,
wird man Sie an einen geeigneten Part-
ner verweisen. Die Liste aller Agenturen
finden sie unter www.arbeitsagen-
tur.de

Auch die einzelnen Bundesländer bieten
Hilfen beim Schritt in die Selbstständig-
keit. In der Regel laufen dort alle Fäden
in Sachen Existenzgründung zusammen.
Interessierte können sich ausführlich
bei den Existenzgründungsinitiativen
informieren, welche Angebote und Ex-
perten im Bundesland und vor Ort zur
Verfügung stehen und welche für ihre
Branche in Frage kommen. 

Die KfW-Mittelstandsbank betreibt
Beratungszentren an 70 Standorten in
Deutschland (www.kfw-mittelstands-
bank.de) und in der KfW-Beraterbörse
können Sie gezielt nach fachkundiger
Unterstützung in Ihrer Nähe suchen:
www.kfw-beraterboerse.de

Bei steuerlichen, betriebswirtschaftlichen,
vertraglichen Fragen helfen Steuerbera-
ter, Unternehmensberater, Rechtsan-
wälte und Notare. 

Daneben gibt es zahlreiche Beratungs-
stellen für bestimmte Zielgruppen und
Gründungsarten: für Unternehmens-
nachfolger z.B. die „nexxt“-Beraterbörse:
www.nexxt-beraterboerse.org oder
für Existenzgründerinnen die Bundeswei-
te Gründerinnenagentur unter www.
gruenderinnenagentur.de

Adressen und weitere Informationen zu
Beratungsstellen finden Sie ab Seite 64.

Ihre Idee lässt Sie nicht mehr los, ein grobes Konzept steht und Sie wollen wissen, ob Ihre Pläne

eine Perspektive haben? Jetzt wird es Zeit, sich Rat bei einem professionellen Berater zu holen. Je

früher, desto besser.

Lotsen durch den Gründungsdschungel:
Gründerberater und Gründerbüros
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Gründerbüro: Schritt für Schritt

Hilfe gibt es in Existenzgründerbüros vor,
während und nach der Gründung. Exem-
plarisch sei hier das Angebot von Nexus
II in Nürnberg dargestellt, das sich so ähn-
lich bei allen Gründerberatungen findet:
In einer Erstberatung erhalten Sie grund-
sätzliche Informationen zum Thema Exis-
tenzgründung und eine erste Einschät-
zung der Tragfähigkeit Ihres Konzepts.
Im zweiten Schritt setzen Sie sich ge-
meinsam mit anderen Gründern mit zen-
tralen Themen der Existenzgründung aus-
einander. 
In einem dritten Schritt stellen Sie in
zwei Workshops Ihren Markt und Ihr Un-
ternehmenskonzept auf den Prüfstand.
Im vierten Schritt können Sie Aufbau-
Workshops besuchen, die Ihnen helfen,
typische Fehler zu vermeiden oder von
einem Berater ein individuelles Feed-
back zu den Vorzügen und Schwachstel-
len Ihres inzwischen ausgearbeiteten
Business-Planes bekommen.
Auch nach der Gründung können Sie
unter bestimmten Voraussetzungen Auf-
bau-Workshops besuchen oder ein Un-

ternehmer-Coaching in Anspruch nehmen.
Diese umfassenden Informationen sind
wichtige Voraussetzungen, um sich für –
oder auch gegen – den Schritt in die
Selbstständigkeit entscheiden zu können.

Tanzen Sie auf mehreren
Hochzeiten

Es ist durchaus sinnvoll, bei mehreren
verschiedenen Anbietern eine Erstbera-
tung in Anspruch zu nehmen. Sie kön-
nen so aus unterschiedlichen Blickwin-
keln wertvolle Hinweise erhalten.
Wenn Ihnen beispielsweise eine Grün-
dung im Technologiebereich vorschwebt,
ist es sinnvoll, bei einer Industrie- und
Handelskammer (IHK), einem Unterneh-
mensberater und einer technologieori-
entierten Beratungsstelle ein erstes Be-
ratungsgespräch zu vereinbaren. Im bes-
ten Fall nennen die Berater Ihnen weite-
re Institutionen, die das für Ihr Modell
nötige Know-how haben. Denn nicht
jede Beratungsstelle kann zu jedem
Gründungsmodell optimal beraten. 
Bei diesen Gesprächen können Sie auch
erkennen, ob „die Chemie“ zwischen

Ihnen und Ihrem Berater stimmt und ob
er oder sie zu Ihrer Idee Zugang hat. Das
wird wichtig, wenn Sie später eine wei-
terführende, dann meist kostenpflichti-
ge Gründungsberatung in Anspruch neh-
men wollen.

Was kostet eine
Gründungsberatung?

Die Erstgespräche in den Gründerbü-
ros sind in der Regel kostenlos. Bei
privaten Beratungsstellen können je-
doch schon einmal Gebühren dafür
anfallen. Industrie- und Handelskam-
mern und Handwerkskammern bera-
ten und begutachten grundsätzlich
unentgeltlich. 
Je nach Träger können weitere Ge-
spräche mit bis zu 100 € zu Buche
schlagen. Oft gibt es aber öffentliche
Fördermittel, mit denen ein Großteil
der Kosten gedeckt werden kann.
Fragen Sie Ihren Berater im Erstge-
spräch danach.

Gute Vorbereitung lohnt sich!

Eine schlechte Beratung kann Existenz-
gründer teuer zu stehen kommen. Berei-
ten Sie deshalb auch ein Erstgespräch
sorgfältig vor.
Machen Sie bereits bei der Terminver-
einbarung deutlich, in welcher Phase der
Gründung Sie sich befinden. Zum Bei-
spiel: 

Benötigen Sie Informationen über die
grundsätzlichen Schritte einer Exis-
tenzgründung?
Wollen Sie vor allem eine erste Ein-
schätzung zu den Erfolgsaussichten
Ihrer Idee?
Suchen Sie das Gespräch, um Fehler
in der Gestaltung des Business-Plans
zu vermeiden?

Fragen Sie auch, zu welchen Themen im
Erstgespräch beraten wird. Denn man-
che Anbieter informieren beim Erstkon-
takt nur über ganz allgemeine Fragen
eines Gründungsprozesses. Erkundigen
Sie sich, ob nach diesem ersten Ge-
spräch eine vertiefende Gründungsbera-
tung möglich ist, wie diese strukturiert
ist und was sie kostet.

Gründungsberater auf dem Prüfstand

Die Stiftung Warentest hat 58 Anbieter von Gründungsberatungen unter die
Lupe genommen. Gute Berater klären im Erstgespräch folgende Fragen – egal
mit welchem Geschäftsmodell sie konfrontiert werden:

Alleinstellungsmerkmal: Durch welche Eigenschaften grenzt sich das jeweili-
ge Produkt oder die Dienstleistung von anderen ab?
Produktion: Wie wird das Produkt hergestellt oder die Dienstleistung bereit-
gestellt? 
Kunden: Wer ist die Zielgruppe? 
Nutzen: Welchen Nutzen hat das Produkt oder die Dienstleistung für die
Kunden? Besteht dafür ein Bedarf?
Konkurrenz: Welche Informationen liegen zu Mitbewerbern vor?
Standort: Welchen Standort stellt sich der Gründer vor?
Marketing: Wie will der Gründer sein Produkt oder seine Dienstleistung ver-
markten und wie will er den Markteintritt schaffen?
Finanzierung: Welche Überlegungen gibt es zur Finanzierung des Unterneh-
mens? Welche Investitionen sind nötig?
Rechtsform: Welche ersten Überlegungen gibt es zur Rechtsform?

Ein guter Berater wird außerdem für Fragen, die er nicht klären kann (z.B. tech-
nische Details oder Rechtsformwahl) weitere Ansprechpartner nennen.
Mehr dazu finden Sie bei der Stiftung Warentest unter 
www.weiterbildungstest.de
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Zum Unternehmer geboren?

In beinahe allen Informationen für Exis-
tenzgründer findet man Fragen nach der
Unternehmerpersönlichkeit. Entschei-
dungskompetenz muss mitgebracht wer-
den, Fachkenntnisse und natürlich Ak-
quisitions- und Vertriebskompetenz so-
wie ausreichende betriebswirtschaftliche
Kenntnisse.
Offenheit und Einfühlungsvermögen wer-
den im gleichen Atemzug mit Konflikt-
fähigkeit und Durchsetzungsvermögen
genannt. Darüber hinaus benötigt der
Unternehmer Reflexionsfähigkeit und
Kreativität. Wem bei soviel Perfektion
mulmig wird, dem wird gesagt, dass er
Gelassenheit braucht, Krisenfestigkeit
und natürlich sicheres Auftreten.
Diese Qualitäten sind wichtig. Das zei-
gen Untersuchungen zum Erfolg oder
Misserfolg einer Gründung immer wie-
der. Aber auch Risiko- und Lernbereit-
schaft stehen ganz oben auf der Skala
der unternehmerischen Tugenden. Vie-
les lernt man durch das tägliche Han-

deln – auch seine persönlichen Defizite
zu erkennen.
Zum Unternehmer wird man Schritt für
Schritt und Erfahrung für Erfahrung. Eine
geregelte Ausbildung dafür gibt es nicht.
Aber es gibt eine Reihe von Qualifizie-
rungs-, Beratungs- und Coachingange-
boten, die auf die Unternehmensgrün-
dung und -führung vorbereiten.
Viele dieser Angebote werden vom
Staat unterstützt (z.B. Meister-BAföG).
Auch die Bundesagentur für Arbeit för-
dert die berufliche Weiterbildung zum
Unternehmer: Mit dem 2003 eingeführ-
ten Bildungsgutschein können sich för-
derberechtigte Existenzgründer auf ei-
gene Faust eine geeignete Bildungsmaß-
nahme suchen. Die Kosten werden von
der BA übernommen.

Pflichtprogramm
Gründerseminar

Zu den Pflichtveranstaltungen für jeden
Gründungswilligen gehört ein Existenz-
gründerseminar. Hier soll ihm klar wer-

den, worauf er sich mit der Selbststän-
digkeit einlässt. Ein solcher Basiskurs
sollte mindestens 20 Unterrichtsstun-
den à 45 Minuten umfassen. Optimal sind
10 bis 15 Teilnehmer. 
Mit einem Mix aus Vorträgen, Übungen,
Rollenspielen und Diskussionen sollen
folgende Fragen geklärt werden: 

Welche Lebensveränderungen sind
mit der Selbstständigkeit verbunden? 
Welche persönlichen Voraussetzun-
gen muss ein Existenzgründer mit-
bringen?
Welche Wege gibt es, eine Grün-
dungsidee umzusetzen (z.B. Fran-
chise, Unternehmensnachfolge)?
Welche rechtlichen Faktoren sind zu
bedenken (z.B. bei Freiberuflern, für
einen Handwerksbetrieb)?
Wie sehen die nächsten Schritte zur
Realisierung meines Vorhabens aus?
Wo habe ich noch Defizite? Wo habe
ich weiteren Bedarf an Beratung und
Weiterbildung?
Welche Stellen können mir weiterhel-
fen?

Eine gute Geschäftsidee, das nötige Kapital und Fachwissen sind nicht alles. Ohne unternehmeri-

sche Kenntnisse und Schlüsselkompetenzen sind eine Existenzgründung schwieriger und die Er-

folgsaussichten geringer. Aber wie bildet man sich zum Unternehmer? 

Zurück auf die Schulbank? 
Know-how für Existenzgründer 
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Die Stiftung Warentest hat mit Unter-
stützung des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF) eine Ab-
teilung „Weiterbildungstests“ eingerich-
tet. Unter www.weiterbildungstest.de
finden sich viele wichtige Informationen,
Tests und Checklisten auch zum Thema
„Existenzgründerseminare“.

Lernen ein Leben lang

Ist der Unternehmensstart geschafft, er-
kennt man den Weiterbildungsbedarf
meist an immer wiederkehrenden Proble-
men im Unternehmensalltag. Ob Buch-
führung oder Verhandlungen mit Liefe-
ranten – die Facetten sind so vielfältig
wie die Gründerpersönlichkeiten selbst.
Dennoch gibt es eine Reihe typischer
Know-how-Defizite bei Existenzgründern.
Das Institut für Mittelstandsforschung
Bonn hat sie gemeinsam mit der Univer-
sität Trier ermittelt:

Die häufigsten 20 Know-how-
Defizite von Jungunternehmern:

1. Bankgespräch
2. Liquiditätsplanung
3. Nachfrageeinschätzung
4. Juristische Kenntnisse
5. Steuerrecht
6. Versicherungen
7. Fördermittel
8. Strategische Unternehmens-

führung
9. Buchhaltung
10. Verhandlungstechnik
11. Bilanzanalyse
12. Unternehmenskauf/-verkauf
13. Preisfindung
14. Gründungsformalitäten
15. Branchenkenntnisse
16. Konfliktmanagement
17. Delegieren von Aufgaben
18. Kundengespräch
19. Beschaffungsmanagement
20. Marketing/Werbung

Quelle: Institut für Mittelstandsökonomie an der
Universität Trier e.V. (InMIT) und Institut für
Mittelstandsforschung (IfM) Bonn

E-Learning für Gründer

Wenn sich Trainer und Schulungsteil-
nehmer nur noch auf dem Bildschirm ei-

nes Computers sehen, ist „E-Learning“
angesagt. Gelernt wird mit Hilfe von ani-
mierten Texten und Bildern, Audio- und
Videosequenzen, interaktiven Übungen
und Selbsttests. Persönlich zu erreichen
ist der Trainer per E-Mail oder zu bestimm-
ten Zeiten im Chatroom oder am Tele-
fon.
Mehr als drei Viertel aller E-Learning-
Teilnehmer sehen in dieser Lernform
große Vorteile: „Online“ kann man im
eigenen Tempo lernen und wann immer
man Zeit dafür findet. Ausgenommen
die Phasen, in denen man gegebenen-
falls seine Lerngruppe trifft. Die Selbst-
tests geben sofort Rückmeldung über
den Lernerfolg. 
Der Nachteil: Wer alleine büffelt, ohne
festen Zeitrahmen und ohne Lernzielkon-
trolle, lässt gerne mal „fünf grade“ sein.
Online-Interessierte sollten daher über
eine ausgeprägte Disziplin und Eigenmo-
tivation verfügen.
Auch Existenzgründer können sich heu-
te gut mit E-Learning weiterbilden. So
kann man mit einem Planspiel in einer
virtuellen Firma schon einmal probewei-
se Chef sein: den Markt beobachten,
Betriebsabläufe planen, Kunden gewin-
nen – kurz: unternehmerische Zusammen-
hänge und Abhängigkeiten erfahren.
Oder Lernmodule für das betriebswirt-
schaftliche Know-how buchen.
E-Learning ist aber nicht gleich E-Lear-
ning. Man unterscheidet folgende Typen:

Blended Learning ist eine Kombination
von Präsenzseminaren und Selbstlern-
phasen, die internetgestützt sein kön-
nen. „Blended Learning“ ist für viele Ex-
perten die Lernform der Zukunft. 

Online-Lernen/Web Based Training
(WBT): Die Teilnehmenden sind in On-
line-Phasen miteinander vernetzt und kön-
nen gemeinsam lernen oder sich austau-
schen. Hinzu kommen Schulungsteile und
Tests, bei denen man sein Wissen mithilfe
eines Tutors erweitern und prüfen kann.

Computer Based Training (CBT): Da-
runter sind alle Selbstlernprogramme zu
verstehen. Sie laufen lokal auf dem Rech-
ner und bieten keine weitere Unterstüt-
zung. Der Lernstoff wird aber durch die
multimediale Aufbereitung und eingebau-
te Selbsttests oft leichter verständlich.

Die passende Bildungsmaß-
nahme finden

Den persönlichen Weiterbildungsbedarf
zu kennen ist eine Sache. Den passen-
den Kurs zu finden, eine andere. Anbie-
ter vor Ort findet man meist über Indus-
trie- und Handelskammern, Handwerks-
kammern oder auch Volkshochschulen. 
Die beste Plattform für eine umfassende
und überregionale Suche ist das Inter-
net: KURSNET, die Datenbank für Aus-
und Weiterbildung der Bundesagentur für
Arbeit, stellt das größte Angebot bereit:
www.kursnet.arbeitsagentur.de (sie-
he auch Seite 60f). Eine Auswahl an Kur-
sen speziell für Existenzgründer finden
Sie auf den Seiten 62f.
Anbieter listet auch die Datenbank
www.liquide.de unter den Stichworten
„Existenzgründung“ und „Unternehmens-
kultur“ auf.
Weitere sehr umfassende Datenbanken
sind das Weiterbildungs-Informations-
System des DIHK www.wis.ihk.de und
die Seminarübersicht von www.existenz-
gruender.de unter www.beratungsfo-
erderung.net/seminare.
Bevor Sie in eine Weiterbildung investie-
ren, prüfen Sie, ob das Angebot fachlich
und qualitativ geeignet ist. Verschiede-
ne Checklisten erleichtern die Auswahl:

Checkliste „Qualität beruflicher Wei-
terbildung“:
www.bibb.de/de/checkliste.htm
Checkliste „Wie finde ich die richtige
Weiterbildung“: 
www.die-bonn.de/checkliste
Tests und Bewertungen beruflicher
Weiterbildung: 
www.weiterbildungstest.de

Mehr zum Thema in BBZ 1 „Weiterbil-
dung – Lernen ein Leben lang“, das in
Ihrer Agentur für Arbeit erhältlich ist.   
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Kann die Agentur für Arbeit mich
auch in Sachen Existenzgründung
beraten?

Ja, die Agentur für Arbeit sollte sogar
Ihre erste Informationsquelle sein. Durch
ihre tägliche Arbeit haben die Vermittler
vielfältige Kontakte zu Unternehmen,
Kammern und Verbänden geknüpft. Sie
wissen um Veränderungen in Berufsbil-
dern, Branchen und Betrieben. Außer-
dem steht den Fachkräften eine Vielzahl
weiterer Informationen zum Arbeits-
markt für die Beratung zur Verfügung –
seien es statistische Daten, wissenschaft-
liche Untersuchungen oder Prognosen.
Vereinbaren Sie auf jeden Fall rechtzei-
tig einen Gesprächstermin.
Darüber hinaus bietet Ihnen das Online-
Portal der Bundesagentur für Arbeit
unter www.arbeitsagentur.de die Mög-
lichkeit, Angebote für Existenzgründun-
gen und Firmennachfolgen zu suchen
oder aufzugeben (siehe Seite 57).

Was kann ich von der Beratung
erwarten?
Die Fachkräfte der Agentur für Arbeit
können Ihren ersten Informationsbedarf
decken und Ihnen Orientierungshilfen
geben, wie Sie Ihr Vorhaben am besten
angehen. Sie können Ihnen gezielt ande-

re wichtige Ansprechpartner, z.B. Kam-
mern und Verbände, nennen.
Im Beratungsgespräch werden zudem
die gesetzlich verankerten Leistungen
für Existenzgründer besprochen und An-
spruchsvoraussetzungen abgeklärt. Da-
zu gehören z.B. die mögliche Übernah-
me von Kosten für Existenzgründerse-
minare sowie die Klärung der Frage, ob
Sie einen Gründungszuschuss von der
Agentur für Arbeit erhalten (siehe auch
Seite 58f). 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der
Beratung ist der Hinweis auf die Mög-
lichkeit der Begleitung durch ein Coa-
ching sowie auf Schulungsangebote und
Förderprogramme außerhalb der Bundes-
agentur für Arbeit. Ebenso wird Ihnen
die weitere Zusammenarbeit und Unter-
stützung nach dem Schritt in die Selbst-
ständigkeit angeboten, insbesondere im
Hinblick auf die Vermittlung von qualifi-
ziertem Personal und die Auswahl von
Fördermöglichkeiten bei der Einstellung
von Mitarbeitern.

Was kann ich im Vorfeld noch
alles tun, um mich gut vorzube-
reiten für den Schritt in die
Selbstständigkeit?
Die gute Idee und das passende Kon-
zept allein reichen für eine erfolgreiche

Existenzgründung nicht aus. Neben den
persönlichen müssen die fachlichen Vo-
raussetzungen stimmen. Dazu gehören
nicht nur sehr gute Branchenkenntnisse
und einschlägiges Fachwissen, sondern
auch kaufmännische und unternehmeri-
sche Kenntnisse. Laut einer Studie der
KfW Mittelstandsbank sind es weniger
die fachlichen Qualifikationen, die ein
Scheitern verursachen, als vielmehr das
oft mangelnde betriebswirtschaftliche
Know-how.

Sie sind in Ihrer speziellen Branche fach-
lich qualifiziert? Wie sieht es mit Ihren
kaufmännischen und unternehmeri-
schen Kenntnissen aus? Was wissen Sie
über Mitarbeiterführung, über Manage-
mentstrategien, über Qualitätskontrol-
le? Defizite in diesen Bereichen können
Sie noch vor dem Schritt in die Selbst-
ständigkeit beheben. 
Fragen Sie den Vermittler in Ihrer zu-
ständigen Agentur für Arbeit. Auf den
Seiten 62f sind beispielhaft verschiede-
ne Qualifizierungsmöglichkeiten aus
KURSNET, der Datenbank für Aus- und
Weiterbildung der Bundesagentur für Ar-
beit, genannt, die von Kammern, Verbän-
den und anderen Bildungsträgern ange-
boten werden.

Eine erste Beratung für Existenzgründer
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Mediothek

Informationsmappen

Filme

Filme

Bücher und Zeitschriften

Berufskundlic

Schriftenreihe Beruf       

Bildun Zukunft

Das Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit ist die Top-Adresse für alle, die vor

neuen beruflichen Entscheidungen stehen. In der Mediothek können Sie sich über alles, was mit

Ausbildung und Studium, beruflichen Tätigkeiten und Anforderungen, mit Weiterbildung, Umschu-

lung und Entwicklungen am Arbeitsmarkt zu tun hat, selbst informieren. 

Was gibt’s im BIZ?

Bücher und
Zeitschriften

von regionaler und überregionaler
Bedeutung ermöglichen die ver-
tiefte Beschäftigung mit berufs-

und wirtschaftskundlichen
Fragestellungen.

Filme

zu Einzelberufen und all-
gemein informierende Fil-
me bieten einen anschau-
lichen Einstieg in die

Berufswelt.

Beratung

Außerdem stehen Ihnen
im BIZ kompetente Mitar-

beiter/innen zur Verfügung,
an die Sie sich bei auftre-
tenden Fragen jederzeit

wenden können.

BIZ – wo 
finde ich das?

Berufsinformationszentren gibt
es in allen 178 Agenturen für
Arbeit. Dieser Service der
Agentur für Arbeit ist für Sie

kostenlos.

Schriftenreihe
Beruf Bildung
Zukunft (BBZ)

Schriftenreihe für Arbeitnehmer/innen
zur Berufsorientierung mit Informatio-
nen zu Berufen, Beschäftigungsmög-
lichkeiten und -alternativen, Auf-

stieg und Weiterbildung etc.

Berufskundliche
Kurzbeschreibungen (BKB)

Kompaktinformationen zu einem
Beruf auf einem Blatt. Sie lie-

gen aus oder können aus-
gedruckt werden.

Informations-
mappen

Ausführliche Informationen zu Berufen
mit Darstellungen von Aufgaben und
Tätigkeiten, Anforderungen, Ausbil-

dung bzw. Studium, Verdienst,
Beschäftigungsaussichten,

Weiterbildung, Spezia-
lisierung.

Internetcenter

Interessierte können hier die vielfachen
Informationsmöglichkeiten des Inter-
net, z.B. im Rahmen der Berufswahl
und der Suche nach einem geeig-

neten Ausbildungs- bzw. Ar-
beitsplatz nutzen.

Veranstaltungen

Im BIZ finden eine Fülle von Veranstal-
tungen rund um das Thema Beruf statt: be-

rufskundliche Vorträge, Seminare, Workshops,
Diskussionsrunden etc.

Über die Veranstaltungstermine informiert Ihre Agen-
tur für Arbeit vor Ort. Einen Überblick hält die zentrale
Veranstaltungsdatenbank im Internet unter
http://vdb.arbeitsagentur.de bereit.

Die Mediothek im BIZ:
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Ihre Vorteile auf einen Blick

k Rund 600.000 aktuelle Stellen

k Moderne Suchfunktionen

k Präzise und berufsübergreifende Suchergebnisse

k Persönlicher Zugang rund um die Uhr

k Individuelles Bewerberprofil und 
passgenaue Stellensuche

k Komfortable Verwaltung der Bewerbungs-
unterlagen

k Veröffentlichung des Bewerberprofils in ande-
ren Stellenbörsen 

Und so geht’s …

k Sagen Sie, wer Sie sind! – Einmal registrieren
– dauerhaft Vorteile nutzen.

k Zeigen Sie, was Sie können! – Erstellen Sie Ihr
persönliches Bewerberprofil:

Ihre beruflichen und persönlichen
Qualifikationen,

Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten und

Ihre beruflichen Ziele, Vorstellungen und
Wünsche zur angestrebten Tätigkeit.

Nutzen Sie Ihr Bewerberprofil für eine
umfangreiche Profilsuche.

Sie möchten sich nicht registrieren oder Ihr Bewer-
berprofil einstellen? Kein Problem! Nutzen Sie die

Schnellsuche mit nur wenigen Suchbegriffen,

erweiterte Suche, z.B. für Stellen im Ausland
oder die

Volltextsuche.

Es besteht die Möglichkeit einer engen Online-Zusammenarbeit zwi-
schen Kunden und Berater/innen Ihrer Agentur für Arbeit. Fragen Sie
danach. Ihr/e Berater/in kann Ihnen einen Zugriff auf Ihr Profil ertei-
len. Damit haben Sie die Möglichkeit über die JOBBÖRSE auch selbst
nach passenden Angeboten zu suchen und vieles mehr.

Einfach und schnell eine Stelle finden.

Mit der JOBBÖRSE unter www.arbeitsagentur.de können Sie gezielt nach passenden Stellen

suchen, Ihr persönliches Bewerberprofil anlegen und sich einfach online bewerben.

Ihre JOBBÖRSE unter www.arbeitsagentur.de

Hier können Sie Stellen schnell und einfach suchen.

www.arbeitsagentur.de – 

Ihr Arbeitsmarkt im Internet

Ihre               
        unter

www.arbeitsagentur.de
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Finanzielle Hilfen bei der
Existenzgründung

Wer kann den Gründungs-
zuschuss erhalten?

Im § 57 des Dritten Sozialgesetzbuches
(SGB III) wird definiert, welcher Perso-
nenkreis Anspruch auf den Zuschuss hat: 

Arbeitnehmer/innen, die durch Aufnah-
me einer selbstständigen, hauptberufli-
chen Tätigkeit ihre Arbeitslosigkeit be-
enden, haben zur Sicherung des Lebens-
unterhalts und zur sozialen Sicherung in
der Zeit nach der Existenzgründung einen
Anspruch auf einen Gründungszuschuss.

Welche Voraussetzungen
muss ich erfüllen?

Die Agentur für Arbeit leistet den Grün-
dungszuschuss, wenn Sie

1.) bis zur Aufnahme der selbstständi-
gen Tätigkeit

Anspruch auf Entgeltersatzleistungen
nach dem SGB III haben oder
in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
nach dem SGB III beschäftigt waren;

2.) bei Aufnahme der selbstständigen
Tätigkeit noch über einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld von mindestens 90
Tagen verfügen,

3.) der Agentur für Arbeit die Tragfähig-
keit der Existenzgründung nachweisen
und

4.) Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zur
Ausübung der selbstständigen Tätigkeit
darlegen.

Arbeitnehmer/innen, die ohne wichtigen
Grund ihr bestehendes Arbeitsverhältnis
kündigen und deren Anspruch auf Ar-
beitslosengeld für die Dauer einer Sperr-
zeit ruht, erhalten während dieses Zeit-
raums keinen Gründungszuschuss.

Nachweis der Tragfähigkeit
Zum Nachweis der Tragfähigkeit der Exis-
tenzgründung ist der Agentur für Arbeit
die Stellungnahme einer fachkundigen
Stelle vorzulegen.

Fachkundige Stellen sind insbesondere:
Industrie- und Handelskammern
Handwerkskammern und berufsstän-
dische Kammern
Fachverbände
Kreditinstitute

Grundlagen dieser Stellungnahme sind
in der Regel:

Kurzbeschreibung des Existenzgrün-
dungsvorhabens
Lebenslauf
Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan
Umsatz- und Rentabilitätsvorschau

Förderungsrechtliche Fragen sollten Sie
zuerst mit der zuständigen Agentur für
Arbeit klären, bevor Sie sich wegen wei-
terer Fragen an eine fachkundige Stelle
wenden.
Bestehen begründete Zweifel an den
Kenntnissen und Fähigkeiten, die Sie zur
Ausübung der selbstständigen Tätigkeit
benötigen, kann die Agentur für Arbeit
von Ihnen die Teilnahme an Maßnahmen
zur Eignungsfeststellung oder zur Vorbe-
reitung der Existenzgründung verlangen.

Wie viel Geld gibt es und wie
lange wird der Zuschuss be-
zahlt?

Der Gründungszuschuss wird für die
Dauer von 9 Monaten in Höhe des zu-

letzt bezogenen Arbeitslosengeldes zur
Sicherung des Lebensunterhalts geleis-
tet. Dazu kommen monatlich 300 € zur
sozialen Absicherung.
Der Gründungszuschuss kann für weitere
6 Monate in Höhe von monatlich 300 €
geleistet werden, wenn Sie ihre Ge-
schäftstätigkeit anhand geeigneter Un-
terlagen darlegen. Bestehen begründete
Zweifel, kann die Agentur für Arbeit die
erneute Vorlage einer Stellungnahme ei-
ner fachkundigen Stelle verlangen.

Wie versichere ich mich in 
dieser Zeit?

Der monatliche Zuschuss in Höhe von
300 € ermöglicht Ihnen, sich freiwillig in
den gesetzlichen Sozialversicherungen
abzusichern. 
Um die soziale Absicherung auch nach
den ersten 9 Monaten zu gewährleisten,
kann Ihnen die Agentur für Arbeit unter
den oben genannten Voraussetzungen
für weitere 6 Monate 300 € bewilligen. 

Gesetzliche Krankenversicherung:
Für Bezieher/innen des Gründungs-
zuschusses gilt ein Betrag in Höhe
von mindestens 1.225 € als Beitrags-
bemessungsgrenze. 
Mit zu den Einnahmen zählt der Zu-
schuss in Höhe des zuletzt bezoge-
nen Arbeitslosengeldes. Nicht zu den

Seit dem 1. August 2006 gibt es den Gründungszuschuss als ein-

heitliche Förderung für Arbeitslose, die sich selbstständig ma-

chen. Er ist hervorgegangen aus dem Existenzgründungszuschuss

(„Ich-AG“) und dem Überbrückungsgeld.

Es werden nur Gründungen geför-
dert, die im Haupterwerb erfolgen.

Ein direkter Übergang von Beschäfti-
gung in eine geförderte Selbststän-
digkeit ist nicht möglich. 

Der noch bestehende Anspruch auf
Arbeitslosengeld wird während der
Förderung „verbraucht“. Das heißt:
Für jeden Tag der Förderung sinkt
der Anspruch auf Arbeitslosengeld
um einen Tag.
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Einnahmen zählen die zur sozialen
Absicherung vorgesehenen monatli-
chen 300 €.
Arbeitslosenversicherung: Der An-
trag auf freiwillige Weiterversicherung
ist spätestens innerhalb 1 Monats
nach Aufnahme der selbstständigen
Tätigkeit (Ausschlussfrist) zu stellen. 
Gesetzliche Rentenversicherung:
Bezieher/innen des Gründungszu-
schusses können sich freiwillig ren-
tenversichern.

Was sonst noch zu beachten ist!

Personen, die vor dem 1. August 2006
eine Förderung begonnen haben (z.B.
Existenzgründungszuschuss) bleiben von
den Änderungen unberührt und werden
wie bisher weiter gefördert.
Die Förderung mit dem Gründungszu-
schuss ist ausgeschlossen, wenn nach
Beendigung einer Förderung der Aufnah-
me einer selbstständigen Tätigkeit nach
dem SGB III noch nicht 24 Monate ver-
gangen sind. 
Geförderte Personen haben ab dem Mo-
nat, in dem sie das 65. Lebensjahr voll-
enden, keinen Anspruch auf einen Grün-
dungszuschuss.

Weitere Hilfen zur Existenz-
gründung

Zur Vorbereitung einer beruflichen
Selbstständigkeit besteht für Arbeitslo-
se die Möglichkeit, an einem Gründerse-
minar im Rahmen einer Weiterbildung
oder Trainingsmaßnahme teilzunehmen.

Bei Bezug von Überbrückungsgeld, ei-
nes Existenzgründungszuschusses oder
eines Gründungszuschusses kann die

selbstständige Tätigkeit im ersten Jahr
nach der Gründung durch ein Coaching
nach dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
begleitet werden. Ziel des Coachings ist,
Existenzgründer bei der Bewältigung
und Lösung von Problemen in der An-
fangsphase der selbstständigen Tätig-
keit zu unterstützen. Anträge richten Sie
an Ihre Agentur für Arbeit.

Leistungen an Arbeitgeber für
die berufliche Eingliederung
von Arbeitnehmern

Vielfach stellen Existenzgründer/innen
bereits zu Beginn der selbstständigen Tä-
tigkeit oder im weiteren Verlauf Arbeit-
nehmer ein.
Die Agentur für Arbeit kann bei der Ein-
stellung und Beschäftigung Arbeitsloser
helfen. Hierzu gibt es verschiedene Lohn-
kostenzuschüsse. Diese Lohnkostenzu-
schüsse werden nur im Rahmen verfüg-
barer Haushaltsmittel gewährt.

Der Förderantrag muss vor Abschluss
des Arbeitsvertrages und vor Beginn des
Beschäftigungsverhältnisses bei der für
den Arbeitnehmer zuständigen Agentur
für Arbeit gestellt werden. Vor Einstel-
lungen sollten Sie sich mit Ihrer Agentur
für Arbeit in Verbindung setzen. Dort er-
halten Sie auch Informationsmaterial und
Antragsvordrucke.

Einstellungszuschuss bei
Neugründungen 
Ein Einstellungszuschuss bei Neugrün-
dungen kann Arbeitgebern, die vor nicht
mehr als 2 Jahren eine selbstständige Tä-
tigkeit aufgenommen haben, für die un-
befristete Beschäftigung eines zuvor ar-
beitslosen förderungsbedürftigen Arbeit-
nehmers auf einem neu geschaffenen
Arbeitsplatz gewährt werden. 
Ein Einstellungszuschuss bei Neugrün-
dungen kann Ihnen als Arbeitgeber be-
willigt werden, wenn der Arbeitnehmer un-
mittelbar vor der Einstellung insgesamt
mindestens 3 Monate 

Arbeitslosengeld oder Transferkurz-
arbeitergeld bezogen hat, 
im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme beschäftigt worden ist, 
an einer nach dem SGB III geförder-
ten Maßnahme der beruflichen Wei-
terbildung teilgenommen hat oder 
die Voraussetzungen für Entgelter-
satzleistungen bei beruflicher Weiter-
bildung oder bei Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben erfüllt und
ohne den Einstellungszuschuss nicht
oder nicht dauerhaft in den Arbeits-
markt eingegliedert werden kann.

Bei Antragstellung dürfen Sie jedoch
nicht bereits mehr als 5 Arbeitnehmer
beschäftigt haben. Der Einstellungszu-
schuss bei Neugründungen kann höchs-
tens für 2 Arbeitnehmer gleichzeitig und
für längstens 12 Monate in Höhe von
50% des regelmäßig gezahlten tarifli-
chen bzw. ortsüblichen Arbeitsentgelts
sowie des Anteils des Arbeitgebers am
Gesamtsozialversicherungsbeitrag ge-
währt werden.

Außerdem können Eingliederungszu-
schüsse für die Einstellung von Arbeit-
nehmern mit Vermittlungshemmnissen
gewährt werden, wenn deren Vermitt-
lung wegen in ihrer Person liegenden
Umständen erschwert ist. Die Förderhöhe
und die Förderdauer richten sich nach
dem Umfang einer Minderleistung eines
Arbeitnehmers und nach den jeweiligen
Eingliederungserfordernissen. 

Über die Voraussetzungen für die ver-
schiedenen Einstellungshilfen informiert
Sie Ihre Agentur für Arbeit.    

Ein Rechtsanspruch auf diese Leis-
tungen besteht nicht.

Ein Rechtsanspruch auf diese Leis-
tungen besteht nicht.

Weitere Informationen

Hinweise und Hilfen zur Existenz-
gründung finden Sie auch im Weg-
weiser für den Schritt in die Selbst-
ständigkeit der Bundesagentur für Ar-
beit. Sie erhalten ihn in Ihrer Agentur
für Arbeit oder im Internet unter
www.ba-bestellservice.de (Titelsu-
che: „Hinweise“).

Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie bietet kostenlose
Broschüren, Software und Tipps für
Existenzgründer/innen auf seinem
Portal www.existenzgruender.de

Einstiegsgeld

Empfänger von Arbeitslosengeld II
können Einstiegsgeld erhalten, wenn
Sie sich selbstständig machen und
Ihre selbstständige Tätigkeit hauptbe-
ruflichen Charakter hat.
Das Einstiegsgeld kann, soweit für
diesen Zeitraum eine Erwerbstätigkeit
besteht, für höchstens 24 Monate er-
bracht werden.
Über die Förderhöhe kann Sie Ihr
persönlicher Ansprechpartner in der
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) oder bei
optierenden Städten und Gemeinden
Ihre zuständige Stelle (Rathaus, So-
zialamt, Bürgeramt etc.) informieren.
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Sie suchen eine Weiterbildung?

k verschafft Ihnen einen detaillierten Überblick zu den Angeboten des beruflichen Bildungsmarktes. Von

Kurzlehrgängen bis zu staatlich geregelten Fortbildungen – hier erfahren Sie alles Wissenswerte zu den

einzelnen Veranstaltungen.

k bietet von „A“ wie Abschluss bis „Z“ wie Zugangsvoraussetzung umfassende Informationen zu Bildungs-

einrichtungen, Lerninhalten und Terminen.

Das Netzwerk für berufliche Aus- und Weiter-

bildung – Bildungsangebote einfach finden

KURSNET ist die führende und größte Datenbank für berufliche Aus-

und Weiterbildung in Deutschland.

Sie informiert bundesweit, tagesaktuell, schnell und kostenlos über

fast 600.000 Veranstaltungen der beruflichen Bildung.

GUT (2,4)
Im Test: 25 Weiterbildungsdatenbanken

1/2007
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So finden Sie Ihre Weiterbildung

Auf der Startseite 
www.kursnet.arbeitsagentur.de können Sie 
mit individuellen Suchkriterien nach einer Wei-
terbildung Ihrer Wahl suchen:

k Suche – Alle Bildungsbereiche: Sie können
Ihr gewünschtes Bildungsziel direkt eingeben.
Mit der Auswahl des Veranstaltungsortes kön-
nen Sie auch gezielt nach einer Veranstaltung
an Ihrem Wohnort oder in der näheren Um-
gebung suchen.

k In der Erweiterten Suche schränken Sie Ihr
Suchergebnis weiter ein, indem Sie detailliert
nach Bildungsziel, Veranstalter, Ort oder Termin
suchen.

k Oder finden Sie Ihr Bildungsziel durch die the-
matisch geführte Systematiksuche (z.B. Meis-
ter k Elektriker k Elektroinstallateure, -mon-
teure k Elektrotechnikermeister/in)

k Über die Regionale Suche können Sie sich Bil-
dungsangebote in Ihrer Nähe anzeigen lassen.

k Einen Überblick über Weiterbildungsangebote,
die speziell auf Ihren Beruf zugeschnitten sind,
erhalten Sie, wenn Sie die Suche über den
Ausgangsberuf wählen.

... und Sie erhalten

zunächst eine Kurzübersicht mit allen wichtigen
Informationen über die Veranstaltung wie zum
Beispiel, wann die Bildungsmaßnahme beginnt,
wie lange sie dauert, welche Kosten entstehen, ob
die Veranstaltung in Voll- oder Teilzeit durchge-
führt wird.

Sie möchten mehr wissen?

... über Zugangsvoraussetzungen, Inhalte, Prüfun-
gen, Zertifizierung/Abschluss. Dann lassen Sie
sich die Veranstaltungen, die Sie interessieren,
mit allen Details anzeigen.

www.kursnet.arbeitsagentur.de
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Qualifizierung und Weiterbildung für
Existenzgründer

Existenzgründung allgemein

k Existenz- und Unternehmensgründung

k Existenzfestigung, Unternehmenssicherung

k Existenzgründung für Frauen 

k Electronic Business, Electronic Commerce –
Existenzgründung 

k Franchising

k Gründung ausländischer Betriebsstätten

k Gründung und Führung von Unternehmen

kMarketing für Jungunternehmer und Existenzgründer

kMarketing für Selbstständige

k Unternehmensplanung

k Zeitmanagement – Existenzgründung 

Beim Bildungszentrum der Handwerkskammer Dortmund
findet der Kurs Unternehmensgründung vorbereiten –
Unternehmen erfolgreich führen statt. Hier erfahren
die Teilnehmer an vier aufeinander folgenden Tagen unter
anderem, wie sie ihre Gründungsidee formulieren und ei-
nen Unternehmensplan erstellen können und welche
rechtlichen Bestimmungen sie beachten müssen. 
Die Qualifizierung kostet 245 €. Am Ende des Kurses wird
eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt.

Betriebswirtschaftliches und rechtliches 
Know-how

k Arbeitsrecht für Existenzgründer 

k Betriebswirtschaft für Selbstständige

k Existenzgründung – rechtliche Aspekte

k Finanzierung der Existenzgründung

k Finanzierung für Selbstständige und Gewerbetreibende

k Kaufmännische Grundkenntnisse für Selbstständige

k Steuerliche Aspekte für Existenzgründer

k Versicherungsfragen für Existenzgründer

Unternehmensnachfolge

k Betriebsübergabe, -übernahme – Rechtsfragen 

k Kauf und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen

k Steuerliche Fragen zur Unternehmensnachfolge

k Unternehmensnachfolge im Familienunternehmen

k Unternehmensnachfolge und Geschäftsübergabe im
Einzelhandel

Das notwendige Know-how für eine Unternehmensnachfolge
erhalten Interessierte bei dem Seminar Betriebsübergabe
– Betriebsübernahme – Existenzgründung – Existenz-
festigung. Es wird von der Handwerkskammer Stuttgart
angeboten, umfasst 20 Unterrichtsstunden (5 Abende von
18:00 bis 21:15 Uhr) und kostet 319 €. 
Themen sind z.B. Rechtsformen des Betriebes bzw. Einzel-
unternehmers, Mitarbeit des bisherigen Inhabers, Regelung
von Beteiligungsverhältnissen, Finanzierung einer Betriebs-
übernahme sowie Maßnahmen zur Existenzfestigung. 

In KURSNET, der Datenbank für Aus- und Weiterbildung der Bundesagentur für Arbeit, gibt es un-

ter folgenden Stichpunkten Bildungsangebote von Kammern, Verbänden und anderen Bildungsträ-

gern, die sich besonders an Existenzgründer richten.

Beispiele aus 
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Handel

k Existenzgründung im Handel

k Betriebsführung in Verlag und Buchhandel

k Existenzgründung als Handelsvertreter

k Unternehmensplanung im Handel

Handwerk

k Existenzgründung im Handwerk

k Betriebsführung im Handwerk

k Betriebsführung für Frauen im Handwerksbetrieb

k Betriebsnachfolge im Handwerk

k Friseurhandwerk – Salonführung 

k Steuerrecht für selbstständige Handwerker und
Unternehmer

k Rechtsfragen im Handwerksbetrieb

Tourismus und Gastgewerbe

k Betriebsführung im Hotel- und Gaststättengewerbe

k Existenzgründung im hauswirtschaftlichen
Dienstleistungsbereich

k Existenzgründung im Hotel- und Gaststättengewerbe

k Gastgewerbliche Betriebswirtschaft

Gesundheit, Sozialwesen und Körperpflege

k Existenzgründung für Krankengymnasten

k Existenzgründung in der Kranken-, Alten- und Tagespflege

k Existenzgründung im Bereich Kosmetik/Fußpflege

k Gründung einer Praxis für Beschäftigungs- und
Arbeitstherapie (Ergotherapie)

k Gründung einer Praxis für Logopädie 

k Praxisgründung und Praxisführung – Naturheilpraxis

k Praxisgründung und Praxisführung für Therapeuten

k Praxisgründung/Praxisführung im Bereich der
Physiotherapie

k Unternehmensgründung im Sozialbereich

Wie sie Den Laden schmeißen können, erfahren Frauen in
dem gleichnamigen Existenzgründungsseminar bei der Gleich-
stellungsstelle Trittau in Schleswig-Holstein. In dem 2-tägi-
gen Seminar wird Wissen zur Finanzierung und Rechtsform
vermittelt. Außerdem werden auf der Grundlage einer eige-
nen Unternehmensidee die notwendigen Schritte vor der
Gründung und der Anmeldung durchgesprochen. 
Für die Teilnahme erhalten die Frauen eine Bescheinigung.
Kosten des Kurses: 95 €.

www.kursnet.arbeitsagentur.de
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Internet
Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi): www.bmwi.de
k Mittelstand k Existenzgründung
Existenzgründungsportal des BMWi:
www.existenzgruender.de mit Ex-
pertenforum, Newsletter, Adressen,
Gründer-Lexikon, Online-Trainings etc.
Förderdatenbank des BMWi: 
www.foerderdatenbank.de

Publikationen
Starthilfe – Der erfolgreiche Weg in die
Selbstständigkeit
Unternehmensnachfolge – Die optima-
le Planung
nexxt-change: Die Unternehmensbörse
Begleitbroschüre „Vorbereitung auf
das Bankgespräch“
GründerZeiten: Themenhefte zur
Existenzgründung, wird ständig aktuali-
siert
Infoletter e-f@cts: Informationen zum
E-Business
Weltweit Aktiv: Ratgeber für kleine und
mittlere Unternehmen
Wirtschaftliche Förderung. Hilfen für
Investitionen und Innovationen

Online-Programme und Software
Das „Softwarepaket für Gründer und jun-
ge Unternehmen“ und viele andere Pro-
gramme und Online-Tipps finden Sie un-
ter www.softwarepaket.de
Unter www.existenzgruender.de/onli-
neplaner finden Sie interaktive Planungs-

werkzeuge und Lernprogramme zum The-
ma Selbstständigkeit, z.B.:

Der „Fahrplan in die Selbstständigkeit“
zeigt die wichtigsten Stationen der
Gründungsvorbereitungen.
Der „Businessplaner“ unterstützt bei
der Realisierung des Unternehmens-
konzeptes.
Der „Existenzgründungsberater“ stellt
die wichtigsten Etappen auf dem Weg
zur beruflichen Selbstständigkeit vor.
Der „Zeitplaner für die Selbstständig-
keit“ hilft, eine Übersicht über alle Grün-
dungsaufgaben und Termine zu erstellen.

Bestellung und Download
Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie
Referat Öffentlichkeitsarbeit
11019 Berlin
Tel.: 0 30 18/6 15-41 71
Fax: 0 30 18/6 15-52 08
E-Mail: bmwi@gvp-bonn.de
www.bmwi.de
www.existenzgruender.de

Das BMWi-Infotelefon zur Mittelstandsof-
fensive steht für Existenzgründer und jun-
ge Unternehmer zu allen Themen rund
um Existenzgründung und Mittelstand zur
Verfügung: Tel.: 0 18 05/6 15-0 01 
(14 Cent/Minute).

Die KfW Mittelstandsbank ist Bestandteil
der KfW-Bankengruppe und bietet die Pro-
gramme der Förderbank für Existenzgrün-

der, kleine und mittlere Unternehmen,
Freiberufler und Start-ups an.

Internet 
Das virtuelle Gründerzentrum ist ein
Forum, das Sie von Anfang an unter-
stützt; u.a. durch eine Kontaktbörse,
verschiedene Checklisten mit Tipps für
den Unternehmensstart und Erfolgsge-
schichten, die für den Neuanfang Mut
machen: www.kfw-mittelstandsbank.de
k Gründerzentrum.
Licht in die Reihe der Förderprogramme
der KfW bringt der Förderberater. Mit
ein paar Klicks können Interessenten
das passende Programm für ihr per-
sönliches Gründervorhaben recherchie-
ren: www.kfw-mittelstandsbank.de
k Kredite k Förderberater.
In der Beraterbörse der KfW (unter-
stützt durch das BMWi) lässt sich nach
einem passenden Berater recherchie-
ren, der mit einer bestimmten Branche
vertraut ist: www.kfw-beraterboerse.de
Ein bundesweiter Internet-Suchkatalog
mit über 8.000 geprüften gründungsre-
levanten Webseiten erleichtert Existenz-
gründern die Suche nach Informationen
im Internet: www.gruendungskata-
log.de

Publikationen 
Folgende Broschüren und Flyer stehen in
der Online-Bibliothek der KfW-
Mittelstandsbank unter „Service“ zur
Verfügung:

Unternehmerkapital – Nachrangdarle-
hen für Gründer, Freiberufler und mit-
telständische Unternehmen
StartGeld, Förderung bis 50.000 €

Adressen und Informationen

Die folgenden Seiten enthalten eine Auswahl an Adressen und Informationen, die für Existenzgrün-

der interessant und hilfreich sind. Sie erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie

KfW Mittelstandsbank

Seite
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Mikro-Darlehen, Förderung bis 25.000 €

Unternehmerkredit, Förderung bis 5
Millionen €
ERP-Innovationsprogramm
ERP-Startfonds
Gründungsberater
Das Beratungsangebot für Gründer und
Unternehmer
Finanzierungsberatung vor Ort – die
KfW kommt in Ihre Region
Gründercoaching
Franchise-Beratung – Ratgeber für
Lizenznehmer

KfW-Mittelstandsbank
Palmengartenstraße 5-9, 
60325 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/74 31-0 
Fax: 0 69/74 31-29 44

Information und Beratung zum Produkt-
und Serviceangebot der Mittelstandsbank
erhalten Sie auch telefonisch unter 
0 18 01/24 11 24 (zum Ortstarif) oder
per E-Mail unter infocenter@kfw-mittel-
standsbank.de. Darüber hinaus gibt es
KfW-Beratungszentren im gesamten Bun-
desgebiet.

Baden-Württemberg
ifex – Initiative für Existenzgründungen
und Unternehmensnachfolge
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg
Theodor-Heuss-Straße 4, 70174 Stuttgart
Tel.: 07 11/1 23-27 86
E-Mail: ifex@wm.bwl.de
www.ifex.de

Bayern
Bayerisches Staatsministerium für Wirt-
schaft, Infrastruktur, Verkehr und Tech-
nologie
Referat für Mittelstandsfragen
Prinzregentenstraße 28, 80538 München
Tel.: 0 89/21 62-22 10
E-Mail: info@startup-in-bayern.de
www.startup-in-bayern.de

Berlin
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Tech-
nologie und Frauen
Martin-Luther-Straße 105, 10825 Berlin
Tel.: 0 30/90 13-84 44
E-Mail: poststelle@senwtf.verwalt-berlin.de
www.berlin.de/sen/wtf

Brandenburg
Gründungsnetz Brandenburg
Ministerium für Wirtschaft des Landes
Brandenburg
Referat Existenzgründungen
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam
Tel.: 03 31/8 66-17 82
E-Mail: info@gruendungsnetz.branden-
burg.de
www.gruendungsnetz-brandenburg.de

Bremen
BremerExistenzGründungsINitiative
B.E.G.IN
Gründungsleitstelle 
c/o RKW Bremen GmbH
Langenstraße 6-8, 28195 Bremen
Tel.: 04 21/32 34 64-12
E-Mail: info@begin24.de
www.begin24.de

Hamburg
Hamburger Initiative für
Existenzgründungen und Innovationen H.E.I.
Habichtstraße 41, 22305 Hamburg
Tel.: 0 40/61 17 00-0
E-Mail: info@hei-hamburg.de
www.hei-hamburg.de oder 
www.gruenderhaus.de

Hessen
Beratungszentrum für
Wirtschaftsförderung der Hessen Agentur
Abraham-Lincoln-Straße 38-42, 
65189 Wiesbaden
Tel.: 06 11/7 74-83 35
E-Mail: info@hessen-agentur.de
www.hessen-agentur.de oder
www.existenzgruendung-hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Tourismus
Referat 420
Johannes-Stelling-Straße 14, 
19053 Schwerin
Tel.: 03 85/5 88-54 20
E-Mail: poststelle@wm.mv-regierung.de
www.wm.mv-regierung.de oder
www.gruender-mv.de

Niedersachsen
Investitions- und Förderbank
Niedersachsen GmbH – NBank
Günther-Wagner-Allee 12-14, 
30177 Hannover
Tel.: 05 11/3 00 31-0
E-Mail: info@nbank.de
www.nbank.de

Nordrhein-Westfalen
Go! Gründungsnetzwerk NRW
Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen
Haroldstraße 4, 40213 Düsseldorf
Tel.: 02 11/8 37 27-11
E-Mail: poststelle@mwme.nrw.de
www.go.nrw.de

Rheinland-Pfalz
Gründeroffensive Rheinland-Pfalz
Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz GmbH (ISB)
Holzhofstraße 4, 55116 Mainz
Tel.: 0 61 31/9 85-0
E-Mail: isb-marketing@isb.rlp.de
www.isb.rlp.de

Saarland
Saarland Offensive für Gründer (SOG)
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des
Landes Saarland
Franz-Josef-Röder-Straße 17, 
66119 Saarbrücken
Tel.: 06 81/5 01-41 83
E-Mail: info@sog.saarland.de
www.sog.saarland.de

Sachsen
Sächsisches Staatsministerium für
Wirtschaft und Arbeit – Abteilung 5
Wilhelm-Buck-Straße 2, 01097 Dresden
Tel.: 03 51/564-85 00
www.smwa.sachsen.de oder 
www.existenzgruendung-sachsen.de

Sachsen-Anhalt
ego.-Existenzgründungsoffensive
Sachsen-Anhalt
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit
Hasselbachstraße 4, 39104 Magdeburg
Tel.: 03 91/5 67-47 23
www.ego-on.de

Schleswig-Holstein
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB)
Fleethörn 29-31, 24103 Kiel
Tel.: 04 31/99 05-33 99
E-Mail: info@ib-sh.de
www.ib-sh.de

Thüringen
GFAW – Gesellschaft für Arbeits- und Wirt-
schaftsförderung des Freistaats Thüringen
mbH
Warsbergstraße 1, 99092 Erfurt
Tel.: 03 61/22 23-0
E-Mail: servicecenter@gfaw-thueringen.de
www.gfaw-thueringen.de

Gründerinitiativen und Bera-
tungsstellen der Bundesländer
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Gemeinsame Leitstelle des Bundesver-
bandes der Deutschen Industrie (BDI), der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA) und des Deutschen
Industrie- und Handelskammertags (DIHK):

DIHK Service GmbH
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel.: 0 30/20 30 8-23 53 und -23 54
Fax: 0 30/20 30 8-23 52
www.dihk.de

Weitere Leitstellen sind:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/9 08-7 12 
Fax: 0 61 96/9 08-49 60
www.bafa.de und 
www.beratungsfoerderung.net

Zentralverband des Deutschen Handwerks
(ZDH)
Leitstelle für freiberufliche Beratung und
Schulungsveranstaltungen
Mohrenstraße 20-21, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/2 06 19-3 41 
Fax: 0 30/2 06 19-5 93 41
www.zdh.de

Leitstelle für Gewerbeförderungsmittel
des Bundes
Agrippinawerft 28, 50678 Köln
Tel.: 02 21/36 25 17, Fax: 02 21/36 25 12
www.leitstelle.org

Förderungsgesellschaft des BDS-DGV
mbH für die gewerbliche Wirtschaft und
Freie Berufe
August-Bier-Straße 18, 53129 Bonn
Tel.: 02 28/21 00 33, Fax: 02 28/21 18 24
www.bds-dgv.de

Bundesbetriebsberatungsstelle für den Deut-
schen Groß- und Außenhandel GmbH (BGA)
Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/59 00 99-5 60 
Fax: 0 30/59 00 99-4 60
www.betriebsberatungsstelle.de

Interhoga Gesellschaft zur Förderung des
Deutschen Hotel- und Gaststättengewer-
bes mbH
Bornheimer Straße 135-137, 53119 Bonn
Tel.: 02 28/82 00 8-37 
Fax: 02 28/36 69 51
www.interhoga.de

Industrie- und Handelskammern
(IHK)

Die Adresse Ihrer zuständigen Handels-
kammer finden Sie u.a. im örtlichen Tele-
fonbuch. 
Eine Übersicht aller IHKs finden Sie beim 

Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertag e.V. (DIHK) 
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel.: 0 30/2 03 08-0 
Fax: 0 30/2 03 08-10 00
www.dihk.de

Handwerkskammern

Die Adresse Ihrer zuständigen Handwerks-
kammer finden Sie u.a. im örtlichen Tele-
fonbuch. 
Eine Übersicht aller HWKs finden Sie
beim

Zentralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH)
Mohrenstraße 20-21, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/2 06 19-0 
Fax: 0 30/2 06 19-4 60
www.zdh.de

Rationalisierungs- und Innova-
tionszentren der Deutschen Wirt-
schaft e.V. (RKW)

Die RKW-Adresse in Ihrem Bundesland
erfahren Sie bei:

Rationalisierungs- und Innovationszen-
trum der Deutschen Wirtschaft e.V. (RKW)
Düsseldorfer Straße 40, 65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/4 95-28 10
Fax: 0 61 96/4 95-48 01
www.rkw.de

ADT-Bundesverband Deutscher Innovations-,
Technologie- und Gründerzentren e.V.
Jägerstraße 67, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/39 20-05 81 
Fax: 0 30/39 20-05 82
www.adt-online.de

Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger
Unternehmer e.V. (ASU)
Reichsstraße 17, 14052 Berlin
Tel.: 0 30/3 00 65-3 40 
Fax: 0 30/3 00 65-3 90
www.asu.de

Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschafts-
Senioren
Kennedyallee 62-70, 53175 Bonn
Tel.: 02 28/37 71 09-7 
Fax: 02 28/37 71 25-8
www.althilftjung.de

Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF)
Förderberatung des BMBF
Forschungszentrum Jülich GmbH
Projektträger Jülich (PTJ)
Zimmerstraße 26-27, 10969 Berlin
Tel.: 08 00/2 62 30 08 
Fax: 0 30/2 01 99-4 70
www.foerderinfo.bmbf.de

Bundesnotarkammer
Mohrenstraße 34, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/3 83 86 6-0 
Fax: 0 30/38 38 66-66
www.bnotk.de

Bundesrechtsanwaltskammer
Littenstraße 9, 10179 Berlin
Tel.: 0 30/28 49 39-0 
Fax: 0 30/28 49 39-11
www.brak.de

Bundessteuerberaterkammer
Neue Promenade 4, 10178 Berlin
Tel.: 0 30/24 00 87-0 
Fax: 0 30/24 00 87-99
www.bstbk.de

Bundesverband der Selbstständigen –
Deutscher Gewerbeverband e.V.
Platz vor dem Neuen Tor 4, 10115 Berlin
Tel.: 0 30/28 04 91-0 
Fax: 0 30/28 04 91-11
www.bds-dgv.de

Bundesverband der Wirtschaftsberater
e.V. (BVW)
Lerchenweg 14, 53909 Zülpich
Tel.: 0 22 52/8 13 61, Fax: 0 22 52/29 10
www.bvw-ev.de

Bundesverband Deutscher Kapitalbeteili-
gungsgesellschaften (BVK)
Reinhardtstraße 27c, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/30 69 82-0 
Fax: 0 30/30 69 82-20
www.bvk-ev.de

Bundesverband Deutscher Unternehmens-
berater e.V. (BDU)
Büro Bonn:
Zitelmannstraße 22, 53113 Bonn
Tel.: 02 28/91 61-0 
Fax: 02 28/91 61-26

Leitstellen zur
Beratungsförderung

Behörden, Kammern und
Verbände
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Büro Berlin:
Kronprinzendamm 1, 10711 Berlin
Tel.: 0 30/8 93 10 70 
Fax: 0 30/8 93 47 46
www.bdu.de

Bundesverband Junger Unternehmer der
ASU e.V. (BJU)
Reichsstraße 17, 14052 Berlin
Tel.: 0 30/3 00 65-0 
Fax: 0 30/3 00 65-4 90
www.bju.de

Bundesverband mittelständische Wirtschaft,
Unternehmerverband Deutschland e.V.
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/53 32 06-0 
Fax: 0 30/53 32 06-50
www.bvmwonline.de

Business Angels Netzwerk Deutschland
e.V. (BAND) 
Semperstraße 51, 45138 Essen
Tel.: 02 01/8 94 15-60 
Fax: 02 01/8 94 15-10
www.business-angels.de

Deutsche Rentenversicherung Bund
Ruhrstraße 2, 10709 Berlin
Tel.: 0 30/8 65-1, Fax: 0 30/8 65-2 72 40
www.deutsche-rentenversicherung-
bund.de

Deutscher Genossenschafts- und Raiff-
eisenverband e.V. (DGRV)
Pariser Platz 3, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/2 02 41-69 00 
Fax: 0 30/2 02 41-69 85
www.dgrv.de

Deutscher Versicherungs-Schutzverband
e.V. (DVS)
Breite Straße 98, 53111 Bonn
Tel.: 02 28/98 22 30 
Fax: 02 28/63 16 51
www.dvs-schutzverband.de

Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12, 80331 München
Tel.: 0 89/21 95-0 
Fax: 0 89/21 95-22 21
www.dpma.de

Europaverband der Selbstständigen
Bundesverband Deutschland e.V.
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/20 45 52 44 
Fax: 0 30/20 45 53 20
www.bvd-cedi.de

Hauptverband der gewerblichen Berufs-
genossenschaften (HVBG)
Alte Heerstraße 111, 
53754 Sankt Augustin
Tel.: 0 22 41/2 31-01 
Fax: 0 22 41/2 31-13 33
www.hvbg.de

Senior Experten Service (SES)
Buschstraße 2, 53113 Bonn
Tel.: 02 28/2 60 90-0 
Fax: 02 28/2 60 90-77
www.ses-bonn.de

Unternehmerverband mittelständische
Wirtschaft e.V.
Carl-Später-Straße 2N, 56070 Koblenz
Tel.: 02 61/1 71 64, Fax: 02 61/1 76 89
www.umw.org

Verband der Bürgschaftsbanken e.V.
Dottendorfer Straße 86, 53129 Bonn
Tel.: 02 28/9 76 88 86 
Fax: 02 28/9 76 88 82
www.vdb-info.de

Vereinigung beratender Betriebs- und
Volkswirte e.V.
Holstenstraße 15, 25335 Elmshorn
Tel.: 0 41 21/2 52 52 
Fax: 0 41 21/2 58 67
www.vbv.de

Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V.
(WJD)
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel.: 0 30/2 03 08-15 15 
Fax: 0 30/2 03 08-15 22
www.wjd.de

Wirtschaftsprüferkammer (KdöR)
Rauchstraße 26, 10787 Berlin
Tel.: 0 30/72 61 61-0 
ax: 0 30/72 61 61-2 12
www.wpk.de

Institut für Freie Berufe (IFB) an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg
Abteilung Gründungsberatung
Marienstraße 2, 90402 Nürnberg
Tel.: 09 11/2 35 65-0 
Fax: 09 11/2 35 65-52
www.ifb-gruendung.de

Bundesverband der Freien Berufe
Reinhardtstraße 34, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/28 44 44-0 
Fax: 0 30/28 44 44-40
www.freie-berufe.de

Franchisebörse des BMWi und der
KfW Mittelstandsbank
In der Franchisebörse sind Franchise-Sys-
teme aufgeführt, die die KfW Mittelstands-
bank geprüft hat und die mit öffentlichen
Fördermitteln gefördert werden können:
www.nexxt-franchiseboerse.org

START – die Messe für Existenz-
gründung, Franchising und junge
Unternehmen
Die START als bundesweite Leitmesse
bietet Informationen rund um die Berei-
che Franchising, Unternehmensgründung
und -führung, Unternehmenswachstum
und -nachfolge: www.start-messe.de

Franchisingportal
Gemeinsame Internetseite des
Deutschen Franchise-Verbandes, mehre-
rer Internetportale und Printmedien:
www.erst-informieren-dann-gruenden.de

Deutscher Franchise-Nehmer Verband
e.V. (DFNV)
Celsiusstraße 43, 53125 Bonn
Tel.: 02 28/25 03 00 
Fax: 02 28/25 05 86
www.dfnv.de

Deutscher Franchise-Verband e.V. (DFV)
Luisenstraße 41, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/27 89 02-0 
Fax: 0 30/27 89 02-15
www.dfv-franchise.de

Deutsches Franchise Institut GmbH (DFI)
Fürther Straße 212, 90429 Nürnberg
Tel.: 09 11/3 20 03-0 
Fax: 09 11/3 20 03-20
www.dfi-online.de

Literatur und CDs

Franchise-CD
Die CD-ROM umfasst 5.000 Geschäfts-
ideen sowie die detaillierte Beschreibung
von rund 1.200 Franchisesystemen. Ziel
der CD ist es, Existenzgründern prakti-
sche Ratschläge und Hintergrundinforma-
tionen für einen Erfolg versprechenden

Freie Berufe

Franchising
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Weg in die berufliche Selbstständigkeit
an die Hand zu geben. 

Die CD ist erhältlich bei:
Fachverlag U. Kessler
Heidestraße 30a, 53797 Lohmar
Tel.: 0 22 41/38 84 40 
Fax: 0 22 41/91 70 53
www.franchiseportal.de

Gründung & Franchising 
(Magazin und CD-Rom)
Das Magazin enthält Geschäftsideen und
vermittelt praxisnahes Gründungs- und
Franchise-Know-how. Zusätzlich gibt es
die „Gründer CD-ROM“. 
Bestellung per Internet unter www.fran-
chise-net.de/magazin bzw. schriftlich bei:
franchise-net GmbH
Velsstraße 127, 44803 Bochum
Versandkosten: 7 €

Franchise-Chancen (Katalog)
Der Katalog bietet eine jährlich aktuali-
sierte Marktübersicht über 800 Franchise-
Konzepte. Sie finden unter anderem In-
formationen zu Branche, Ansprechpartner,
Adresse, Umsatz, Anzahl der Franchise-
Nehmer, persönlichen Voraussetzungen
und vieles mehr.
Der Katalog ist über den Buchhandel er-
hältlich. Kosten: 69,90 €

Auch hier lohnt sich ein Blick
ins Internet:

www.franchise.de und www.fran-
chisenet.de: Internetseiten mit vie-
len nützlichen Informationen und
Links rund um das Thema Franchi-
sing
www.franchiseportal.de: Informa-
tionsplattform der Franchise-Wirt-
schaft 
www.franchise-berater.de: gibt
Informationen rund um Franchise-
gründungen und Franchiseberatung
www.franchise-world.de:
Internetseite des Franchise-Instituts
für die Deutsche Wirtschaft (FIW)
www.franchising-und-cooperati-
on.de: Internetseite des Internatio-
nalen Centrums für Franchising und
Cooperation
www.franchiserecht.de: Forum
des DFNV mit Informationen zum
Franchiserecht
www.franchisesteuerrecht.de:
Forum des Deutschen Franchise-
Nehmer Verbandes (DFNV) e.V. zu
den Themen Steuern und Rechnungs-
wesen im Franchising

ADT-Bundesverband Deutscher
Innovations-, Technologie- und
Gründerzentren e.V.
Jägerstraße 67, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/39 20-05 81 
Fax: 0 30/39 20-05 82
www.adt-online.de

Förderkreis Gründungs-Forschung e.V.
Entrepreneurship Research
Ludwig-Erhard-Platz 1-3, 53179 Bonn
Tel.: 02 28/9 10 77-49/-46 
Fax: 02 28/5 28 81 38
E-Mail: info@fgf-ev.de
www.fgf-ev.de

EXIST – Existenzgründungen aus
der Wissenschaft

Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie (BMWi)
EXIST
Referat II C 3, 10115 Berlin

Oder:
Projektträger Jülich (PTJ)
Forschungszentrum Jülich GmbH
Außenstelle Berlin
Zimmerstraße 26-27, 10969 Berlin 
Tel.: 0 30/2 01 99-4 23 
Fax: 0 30/2 01 99-4 70
E-Mail: info@exist.de
www.exist.de

Förderprogramme einzelner Hoch-
schulen und Regionen (Auswahl)

www.biem-brandenburg.de: Bran-
denburgisches Institut für Existenz-
gründung und Mittelstandsförderung
(BIEM) mit kostenloser Erstberatung
und weiterführender Begleitung von
Gründungsinteressierten und Gründern.
www.fluegge-bayern.de: Bayerisches
Förderprogramm zum leichteren Über-
gang in eine Gründerexistenz.
www.impuls-netzwerk.de: Das Mag-
deburger Impuls-Netzwerk hilft bei der
Formulierung der Geschäftsidee, bei
der Erarbeitung ihres Business-Plans,
bei der Suche nach Partnern etc.
www.i-sh.org: Innovationsstiftung
Schleswig-Holstein.
www.hep-online.de: Hamburger Exis-
tenzgründungs-Programm.

www.money-study-go.de: Programm
in Rheinland-Pfalz zur finanziellen Ab-
sicherung von Unternehmensgründun-
gen aus Hochschulen (PFAU).
www.startup.fhtw-berlin.de: startup-
Kompetenzzentrum „Existenzgründung
und selbstständiges Unternehmertum“
in Berlin.
www.thueringer-gruender-netz-
werk.de: Das Thüringer Gründer Netz-
werk unterstützt technologie- und wis-
sensbasierte Unternehmensgründungen.
www.unternehmensgruender.hu-
berlin.de: Internetplattform mit allen
Angeboten und Leistungen für poten-
zielle Unternehmensgründer der HU
Berlin.
www.vtn.de: Der Gründercampus
Niedersachsen fördert die Beratung
vor der Gründung, die Mitnutzung von
Hochschuleinrichtungen und den lau-
fenden Betrieb junger Unternehmen.

Weitere Internet-Adressen für Existenz-
gründungen aus der Hochschule finden
Sie unter www.exist.de und www.fgf-
ev.de

nexxt – Initiative Unternehmens-
nachfolge 
Unter der Dachmarke „nexxt“ hat das
Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie in Zusammenarbeit mit Part-
nern von Verbänden und Institutionen der
Wirtschaft, des Kreditwesens und der
Freien Berufe eine Aktionsplattform für
die Themen Unternehmensnachfolge und
Existenzgründung aufgebaut. „nexxt“ wird
von der KfW Mittelstandsbank betreut:
www.nexxt.org

KfW Mittelstandsbank
„nexxt“ Team
Charlottenstraße 33/33a, 10117 Berlin

Messen und Nachfolgebörsen
Die Unternehmensbörse „nexxt-change“
bildet ein Kernstück der Informations-
plattform der „nexxt“-Initiative Unter-
nehmensnachfolge und ist ein gemein-
sames Angebot des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Technologie,
der KfW Mittelstandsbank, des Deut-
schen Industrie- und Handelskammer-
tages, des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks, des Bundesver-
bandes der Deutschen Volksbanken

Gründungen aus der
Hochschule

Unternehmensnachfolge



Adressen und Informationen 69

und Raiffeisenbanken und des Deut-
schen Sparkassen- und Giroverbandes:
www.nexxt-change.org
START – die Messe für Existenzgrün-
dung, Franchising und junge Unter-
nehmen: www.start-messe.de
NewCome – Existenzgründung und Un-
ternehmensnachfolge in Baden-Würt-
temberg: www.newcome.de
Deutsche Gründer- und Unterneh-
merTage: www.degut.de
Das Portal www.arbeitsagentur.de
der Bundesagentur für Arbeit bietet die
Möglichkeit, Angebote für Kooperatio-
nen und Firmennachfolgen zu suchen
und einzugeben (siehe auch Seite 57). 
Auch die Industrie- und Handelskam-
mern und Handwerkskammern haben
Nachfolgebörsen eingerichtet. Sie sind
zu erfragen bei der zuständigen
IHK/HWK.

Bundesweite Gründerinnen-
agentur (bga)
In diesem Dachportal der Bundesminis-
terien für Bildung und Forschung (BMBF),
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) und für Wirtschaft und Techno-
logie (BMWi) kann man gezielt nach Bera-
tungsmöglichkeiten und Netzwerken su-
chen, an moderierten Live-Chats und Fo-
ren teilnehmen oder einen E-Mail-Bera-
tungsservice in Anspruch nehmen:
www.gruenderinnenagentur.de

Das virtuelle Unternehmerinnen-
forum
Das Wirtschaftsportal für Unternehmerin-
nen bietet unter www.u-netz.de den Zu-
gang zu Beratungsstellen in den einzelnen
Bundesländern, Erfahrungsaustausch, Un-
ternehmerinnen-Netzwerke und -initiati-
ven.

Frauen machen Karriere
Dieses Internetangebot wird vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend herausgegeben. Sie finden
hier zahlreiche Informationen zu den The-
men Berufsstart, Karriere, Existenzgrün-
dung und Wiedereinstieg.
Neben Branchen- und Länderinformationen
gibt es u.a. eine Mentoring-Börse und einen
Servicebereich mit Literaturtipps, Hinweisen
zu Förderprogrammen und einem Begriffs-
glossar: www.frauenmachenkarriere.de

Bundesverband der Frau in Business und
Management e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Sandkaulstraße 29-33, 52062 Aachen
Tel.: 02 41/4 01 84 58 
Fax: 02 41/4 01 84 63
E-Mail: verband@bfbm.de
www.bfbm.de

Deutsches Gründerinnen Forum e.V. (DGF)
Bundesgeschäftsstelle
c/o Prospektiv GmbH, Ulrike Weber
Friedensplatz 6, 44135 Dortmund
Tel.: 02 31/55 69 76 0 
Fax: 02 31/55 69 76 30
E-Mail: info@dgfev.de
www.dgfev.de

Schöne Aussichten – Verband selbständi-
ger Frauen e.V.
Am Grott 7, 51147 Köln
Tel.: 0 22 03/20 54 10 
Fax: 0 22 03/20 54 11
E-Mail: info@schoene-aussichten.de
www.schoene-aussichten.de

Verband deutscher Unternehmerinnen
e.V. (VdU)
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel.: 0 30/2 03 08 45-40 
Fax: 0 30/2 03 08 75-45 40
E-Mail: info@vdu.de 
www.vdu.de 

Fragen Sie auch bei Ihrer kommunalen
Verwaltung und bei Ihrer Landesregie-
rung nach Beratungs- und Förderange-
boten für Frauen.

Informationen für ausländische Freiberuf-
ler: www.professionals-in-germany.de

Informationen für Investoren und Unter-
nehmer: www.invest-in-germany.de

Frauen machen Karriere
Internetangebot des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
mit speziellen Informationen für Migran-
tinnen, die sich selbstständig machen
wollen: www.frauenmachenkarriere.de
k Themen k Vielfalt gewinnt.

Existenzgründungsfibel
Dreisprachige Broschüre für Gründer mit
Migrationshintergrund – in deutsch, rus-

sisch und türkisch: www.awo-bremen.de
k Publikationen k Downloads.

www.akademie.de: Informationen und
Links zum Thema Existenzgründung
www.bfe-muenchen.de:
Informationen des Büros für Existenz-
gründungen (BfE) München
www.bifego.de: Homepage des Be-
triebswirtschaftlichen Institutes für
empirische Gründungs- und Organisa-
tionsforschung e.V.
www.dein.de: Informationsservice
rund um das Thema Innovation 
www.existenzgruender-nrw.de:
Plattform für Unternehmensgründer in
Nordrhein-Westfalen
www.impulse-gruenderzeit.de:
Gründer-Portal der Zeitschrift impulse
www.mittelstanddirekt.de:
Informationsservice zu Fragestellungen
des Mittelstandes
www.ifhkoeln.de: Seiten des Instituts
für Handelsforschung der Uni Köln
www.genios.de: Portal für Geschäfts-
informationen und Wissensmanagement
www.gruenderstadt.de: „virtuelle
Stadt“ für Existenzgründer
www.guss-net.de: Existenzgründung
gesund und sicher starten

Spezielle Informationen für
Existenzgründerinnen

Weitere Internetangebote 
für Existenzgründer

Existenzgründung durch
Migranten



A D R E S S E N  U N D  F Ö R D E R P R O G R A M M E70

Förderprogramme des Bundes

Hier erhalten Sie eine Auswahl über die wichtigsten Förderprogramme des Bundes. Sie sind der

Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) entnommen:

www.foerderdatenbank.de. Dort sind die vollständigen Informationen nachzulesen. Erkundigen Sie

sich rechtzeitig, ob die Programme noch in dieser Form angeboten werden. Unter Umständen kom-

men für Ihr Gründungsvorhaben auch noch andere Fördermittel als unter dem Suchbegriff „Exis-

tenzgründer“ in Frage (Stand: Juli 2007).

Programm Wer wird gefördert? Was wird gefördert?

ERP-Startfonds Kleine Technologieunternehmen der gewerblichen
Wirtschaft mit weniger als 50 Beschäftigten, Jah-
resbilanzsumme oder Jahresumsatz von höchstens
10 Mio. € und Betriebssitz in Deutschland.
Das Technologieunternehmen darf zum Zeitpunkt
der Antragstellung nicht älter als 10 Jahre sein.
Ein weiterer Beteiligungsgeber muss sich als Lead-
investor mind. in gleicher Höhe beteiligen.

Die Beteiligung dient der Deckung des Finanzierungsbe-
darfs für die Entwicklung und Markteinführung neuer
oder wesentlich verbesserter Produkte, Verfahren und
Dienstleistungen. 

EXIST III Hochschulen und im Verbund mit mind. einer Hoch-
schule außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.

Vorhaben, die zur dauerhaften Verankerung einer Kultur
der unternehmerischen Selbstständigkeit und zur Stär-
kung des Gründungsgeschehens an Hochschulen und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen beitragen. 
Laufzeit: bis zu 3 Jahre.

EXIST-
Gründerstipendium

Hochschulen und Forschungseinrichtungen Gefördert werden die Ausreifung einer Geschäftsidee zu
einem Business-Plan, die Entwicklung marktfähiger Pro-
dukte und Dienstleistungen sowie die gezielte Vorberei-
tung einer Gründung.

Finanzierung zusätzli-
cher arbeitsmarktpoliti-
scher Maßnahmen (ESF-
BA-Programm)

U.a. Existenzgründer nach SGB III, Teilnehmer von
beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen nach SGB
III.

U.a. Übernahme von Lehrgangskosten, Fahrtkosten und
Kinderbetreuungskosten bei Teilnahme an einer Coa-
chingmaßnahme im ersten Jahr nach der Gründung.

Förderung der Beratun-
gen von Handwerksun-
ternehmen durch Kam-
mern und Fachverbände

U.a. Existenzgründer, kleine und mittlere Handwerks-
unternehmen. 

U.a. Existenzgründungsberatungen und konzeptionelle
Beratungen für bestehende Unternehmen, die von bei
Handwerkskammern und Fachverbänden tätigen Bera-
tern durchgeführt werden.

Förderung von Unter-
nehmensberatungen für
kleine und mittlere
Unternehmen

U.a. Freiberufler und natürliche Personen, die sich
durch Gründung, Übernahme oder tätige Beteili-
gung mit Sitz und Geschäftsbetrieb in Deutschland
selbstständig machen wollen.

Existenzgründungs(aufbau)beratungen, die Entschei-
dungshilfen für das Gründungsvorhaben geben bzw. die
Gründung sichern helfen.

Gründerwettbewerb
Multimedia

Natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland,
die ein Unternehmen im Bereich Multimedia in
Deutschland gründen wollen oder höchstens 4
Monate vor dem Monat der ersten Einreichung
gegründet haben.

In 2 Ausschreibungsrunden jährlich werden jeweils bis
zu 20 herausragende Ideen für innovative Produkte und
Dienstleistungen aus der Medien-, Kommunikations-
und Informationswirtschaft prämiert.

High-Tech Gründerfonds Existenzgründer und kleine Technologieunterneh-
men nach Definition der EU*, deren Gründung nicht
länger als 1 Jahr zurückliegt.

Startkapital und Coachingmaßnahmen für Start-ups,
deren Kern ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
ist. Gefördert wird bis zur Bereitstellung eines
Prototypen bzw. eines „proof of concepts“ oder bis zur
Markteinführung. 

* Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von max. 50 Mio. € oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. € (Einzelheiten der KMU-Definition
siehe www.foerderinfo.bmbf.de).
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Wie wird gefördert? Wo wird die Förderung beantragt?

Die Höhe der Beteiligung beträgt bis zu 3 Mio. €, die auf verschie-
dene Finanzierungsrunden aufgeteilt werden können. In der ersten
Finanzierungsrunde werden max. 1,5 Mio. € bereitgestellt. 

Anträge mit Erklärung des Leadinvestors auf Vordrucken an:
KfW Mittelstandsbank, Ludwig-Erhard-Platz 1-3, 53179 Bonn, 
Tel.: 0 18 01/24 11 24, www.kfw-mittelstandsbank.de.

Nicht rückzahlbarer Zuschuss von bis zu 100% der projektbezoge-
nen Kosten/Ausgaben.

Forschungszentrum Jülich GmbH, Projektträger Jülich (PtJ) –
Außenstelle Berlin, Zimmerstraße 26-27, 10179 Berlin, 
Tel.: 0 30/2 01 99-4 23, www.exist.de

Nicht rückzahlbarer Zuschuss von bis zu 100% der projektbezoge-
nen Kosten/Ausgaben. 
Personalausgaben: Stipendien für max. 3 Personen. 
Sachausgaben: bis zu 10.000 € für Einzelgründungen, 17.000 €
für Teamgründungen. 
Coaching/Gründungsberatung: 5.000 €.

Forschungszentrum Jülich GmbH, Projektträger Jülich (PtJ) –
Außenstelle Berlin, Zimmerstraße 26-27, 10179 Berlin, 
Tel.: 0 30/2 01 99-4 61, www.fz-juelich.de/ptj

Die Förderung erfolgt in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse. Weitere Informationen bei der örtlich zuständigen Agentur für
Arbeit (Adressen unter www.arbeitsagentur.de, siehe auch Seite
55). 

Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses zu den beim
Antragsteller entstehenden Beratungskosten (höchstens 50%). 

Der Antrag auf Beratung ist von den Unternehmen bzw. Gründern
bei der örtlich zuständigen Handwerkskammer bzw. dem Fach-
verband zu stellen.

Durch Zuschuss von 50% der in Rechnung gestellten
Beratungskosten, max. jedoch 1.500 €.

Nach Abschluss und Bezahlung der Beratung bei einer Leitstelle zur
Beratungsförderung (Adressen unter www.beratungsfoerderung.net).
Über die Bewilligung entscheidet: Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA), Frankfurter Straße 29-35, 65760
Eschborn, Tel.: 0 61 96/9 08-5 70, www.bafa.de

Die 5 besten Gründungsideen einer Runde erhalten je 25.000 € als
Startkapital. Bis zu 15 weitere Preisträger werden mit einer Start-
prämie von je 5.000 € ausgezeichnet.
Alle Preisträger werden von erfahrenen Beratern unterstützt.

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Steinplatz 1, 10623 Berlin,
Tel.: 0 30/31 00 78-1 23, www.gruenderwettbewerb.de

Kombination aus offener Beteiligung und Darlehen in Höhe von bis
zu 500.000 €. 

Das Verfahren ist mehrstufig. Details unter 
www.high-tech-gruenderfonds.de
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Programm Wer wird gefördert? Was wird gefördert?

KfW-Gründercoaching Existenzgründer und kleine und mittelständische Un-
ternehmen (KMU) mit Investitionsbedarf, deren Start
des Vorhabens nicht länger als 5 Jahre zurückliegt.
Alle Arten von Gründungsvorhaben, soweit sie die
Haupterwerbsquelle des Existenzgründers darstellen.
Unternehmer aus den Bereichen Landwirtschaft, Fi-
scherei, Aquakultur und Verkehr sowie Unterneh-
mer in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind von
der Förderung ausgeschlossen.

Gefördert werden die Vermittlung fachspezifischer
Gründungsberater und die Finanzierung von Beratungs-
leistungen in den Bundesländern, mit denen eine ent-
sprechende Vereinbarung geschlossen wurde.

Mikro-Darlehen Kleinstgründer mit geringem Finanzierungsbedarf;
insbesondere Arbeitslose, Immigranten und Aus-
länder.
Kleine Unternehmen im Bereich der gewerblichen
Wirtschaft und der Freien Berufe mit bis zu 10 Be-
schäftigten.

Gewerbliche oder freiberufliche Existenzgründungen,
Kauf eines Unternehmens oder Übernahme einer täti-
gen Beteiligung. Auch Vorhaben, die zunächst im Ne-
benerwerb geführt oder aus der Arbeitslosigkeit heraus
initiiert werden.
Keine Umschuldungen und Sanierungen.

Mikro-Darlehen –
Variante „Mikro 10“

Kleinstgründer mit geringem Finanzierungsbedarf;
insbesondere Arbeitslose, Ausländer und Immigran-
ten sowie kleine Unternehmen im Bereich der ge-
werblichen Wirtschaft und der Freien Berufe mit bis
zu 10 Beschäftigten.

Gewerbliche oder freiberufliche Existenzgründungen,
z.B. im Dienstleistungsbereich, Kauf eines Unterneh-
mens, Übernahme einer tätigen Beteiligung oder Vor-
haben, die zunächst im Nebenerwerb geführt oder aus
der Arbeitslosigkeit heraus initiiert werden.
Darüber hinaus auch in der Existenzfestigungsphase
(bis zu 3 Jahre nach Aufnahme der Selbstständigkeit).

StartGeld Existenzgründer, die einen vergleichsweise gerin-
gen Finanzierungsbedarf haben und über die erfor-
derliche fachliche und kaufmännische Qualifikation
verfügen. 
Kleine Unternehmen im Bereich der gewerblichen
Wirtschaft und der freien Berufe mit bis zu 100
Beschäftigten.

Startgeld für betrieblich bedingte Investitionen und Be-
triebsmittel bei der Errichtung oder dem Erwerb eines
Betriebes sowie der Übernahme einer tätigen Beteili-
gung. 

Unternehmerkapital –
ERP-Kapital für
Gründungen

Existenzgründer, Freiberufler und Unternehmen
nach Definition der EU*, die innerhalb von 2 Jahren
nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit
Festigungsmaßnahmen durchführen.

Gründungs- und Festigungsvorhaben im Bereich der mit-
telständischen Wirtschaft. Mitfinanziert werden Grund-
stücke, Gebäude und Baunebenkosten, Betriebs- und
Geschäftsausstattung, der Kaufpreis eines Unterneh-
mens oder Unternehmensteiles, Warenlager, branchen-
übliche Markterschließungsaufwendungen.

Unternehmerkredit Existenzgründungen im Bereich der gewerblichen
Wirtschaft und der Freien Berufe sowie in- und aus-
ländische Unternehmen der gewerblichen Wirt-
schaft, die sich mehrheitlich in Privatbesitz befin-
den und deren Gruppenumsatz 500 Mio. € nicht
überschreitet.

Langfristige Finanzierungsvorhaben wie z.B. Kauf von
Maschinen, Anlagen und Einrichtungsgegenständen,
Baumaßnahmen, Beschaffung und Aufstockung des
Material-, Waren- oder Ersatzteillagers, die Übernahme
eines bestehenden Unternehmens oder der Erwerb
einer tätigen Unternehmensbeteiligung.

Unternehmerkredit –
Betriebsmittel

Existenzgründer im Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft und der Freien Berufe sowie in- und auslän-
dische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft,
die sich mehrheitlich in Privatbesitz befinden und
deren Gruppenumsatz 500 Mio. € nicht überschrei-
tet.

Betriebsmittel außerhalb von Investitionen, vorüberge-
hende Liquiditätsengpässe. 

Weitere Programme Einstellungszuschüsse bei Neugründungen nach §§ 225ff. SGB III (siehe Seite 59)
Gründungszuschuss für Arbeitslose (siehe Seite 58f)

* Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von max. 50 Mio. € oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. € (Einzelheiten der KMU-Definition
siehe www.foerderinfo.bmbf.de).
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Wie wird gefördert? Wo wird die Förderung beantragt?

Nicht rückzahlbarer Zuschuss. 
Neue Bundesländer: 65%, Alte Bundesländer: 50% des Beraterhono-
rars. Das max. förderfähige Beraterhonorar beträgt 320 € bei ei-
nem max. Tagessatz von 750 €. Mitfinanziert werden max. 10 Be-
ratertage. Eine Erhöhung der Förderung ist ggf. im Rahmen der Lan-
desmodule möglich.

Anträge nach erfolgreicher Präsentation des Vorhabens im Rahmen
der Gründertage und Bestätigung durch die Kammer und die KfW.
Interessierte Gründer wenden sich mit ihren Konzepten an die zu-
ständigen Kammern.
Mehr Informationen: Unternehmeragentur der KfW
Mittelstandsbank, Charlottenstraße 33/33a, 10117 Berlin, 
Tel.: 0 30/2 02 64-59 00, www.kfw-mittelstandsbank.de

Darlehen mit einem Höchstbetrag von 25.000 €. Der Finanzie-
rungsanteil kann bis zu 100% des Gesamtfinanzierungsbedarfs
betragen.
Laufzeit: max. 5 Jahre, davon 6 Monate tilgungsfrei.

Anträge an Hausbank. Diese leitet sie an die KfW Mittelstandsbank
weiter (Adresse siehe Seite 65).

Darlehen in einer Höhe zwischen 5.000 und 10.000 €. Der Finan-
zierungsanteil kann bis zu 100% des Gesamtfinanzierungsbedarfs
betragen.
Laufzeit: zwischen 2 und 5 Jahre, davon 6 Monate tilgungsfrei.

Anträge an Hausbank. Diese leitet sie an die KfW Mittelstandsbank
weiter (Adresse siehe Seite 65).

Darlehen mit einem Höchstbetrag von 50.000 €. Der maximale
Finanzierungsanteil beträgt 100%. 
Laufzeit: max. 10 Jahre, davon höchstens 2 Jahre tilgungsfrei.

Anträge an Hausbank. Diese leitet sie an die KfW Mittelstandsbank
weiter (Adresse siehe Seite 65).

Zinsverbilligtes Nachrangdarlehen bis zu 500.000 € je Antrag-
steller. Die eigenen Mittel sollen 15% der Bemessungsgrundlage
nicht unterschreiten; sie können mit Eigenkapitalhilfe bis auf 40%
aufgestockt werden. 
Bei Festigungsinvestitionen in den neuen Ländern gelten andere
Konditionen.

Anträge an Hausbank. Diese leitet sie an die KfW Mittelstandsbank
weiter (Adresse siehe Seite 65).

Darlehen von bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten. Der
Darlehenshöchstbetrag ist max. 10 Mio. € pro Vorhaben, 
Laufzeit: bis zu 10 Jahre.

Anträge an Hausbank. Diese leitet sie an die KfW Mittelstandsbank
weiter (Adresse siehe Seite 65).

Darlehen von bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten. Der
Darlehenshöchstbetrag ist max. 10 Mio. € pro Vorhaben. 
Laufzeit: bis zu 6 Jahre. 

Bei jedem Kreditinstitut. Dieses leitet die Anträge an die KfW
Mittelstandsbank weiter (Adresse siehe Seite 65).
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Beratungs- und Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft für Handwerk und
Mittelstand mbH (BWHM)
Heilbronner Straße 43, 70191 Stuttgart 
Tel.: 07 11/26 37 09-0 
Fax: 07 11/26 37 09-1 00 
E-Mail: bwhm@handwerk-bw.de 
www.handwerk-bw.de

Förderprogramm:
Existenzgründungsberatung
Handwerk bei der BWHM

Bürgschaftsbank Baden-
Württemberg GmbH 
Werastraße 15-17, 70182 Stuttgart 
Tel.: 07 11/16 45-6
Fax: 07 11/16 45-7 77
E-Mail: info@buergschaftsbank.de
www.buergschaftsbank.de

Förderprogramme:
Ausfallbürgschaften der Bürgschafts-
bank Baden-Württemberg – Filmwirt-
schaft
Ausfallbürgschaften der Bürgschafts-
bank Baden-Württemberg – Kredit
Ausfallbürgschaften der Bürgschafts-
bank Baden-Württemberg – Leasing
Garantien der Bürgschaftsbank Ba-
den-Württemberg für Beteiligungen

L-Bank
Staatsbank für Baden-Württemberg
Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart
Tel.: 07 11/1 22-0
Fax: 07 11/1 22-21 12
E-Mail: wirtschaft@l-bank.de
www.l-bank.de

Förderprogramme:
Bürgschaftsprogramm der L-Bank
Gründungs- und Wachstumsfinan-
zierung (GuW) – Gründung und Festi-
gung
Starthilfe Baden-Württemberg

L-EigenkapitalAgentur (L-EA)
Schlossplatz 10, 76113 Karlsruhe
Tel.: 07 21/1 50-19 24
Fax: 07 21/1 50-12 76
E-Mail: info@l-ea.de
www.l-ea.de

Förderprogramme: 
L-EA Garantiefonds
L-EA Venture Fonds

MBG Mittelständische Beteiligungs-
gesellschaft Baden-Württemberg
GmbH
Werastraße 15-17, 70182 Stuttgart
Tel.: 07 11/16 45-7 03
Fax: 07 11/16 45-7 77
E-Mail: info@mbg.de
www.mbg.de

Förderprogramme: 
Beteiligungen zur Existenzgründung
Beteiligungen zur Unternehmens-
nachfolge
Risikokapitalfonds (RKF) – Beteili-
gungen für innovative und technolo-
gieorientierte Vorhaben

Medien- und Filmgesellschaft Baden-
Württemberg mbH (MFG)
Geschäftsbereich MFG Filmförderung
Breitscheidstraße 4, 70174 Stuttgart
Tel.: 07 11/9 07 15-4 01
Fax: 07 11/9 07 15-4 50
E-Mail: filmfoerderung@mfg.de
www.mfg.de

Förderprogramm:
Ausfallbürgschaften der Bürgschafts-
bank Baden-Württemberg – Filmwirt-
schaft

MONEX Mikrofinanzierung Baden-
Württemberg e.V.
c/o EXZET Zentrum für Existenzgrün-
dung und Unternehmensentwicklung
StEP Business Center
Curiestrasse 2, 70563 Stuttgart
Tel.: 07 11/6 74 00-2 78
Fax: 07 11/6 74 00-2 00
E-Mail: info@exzet.de
www.exzet.de

Förderprogramm:
MONEX-Darlehen

RKW Baden-Württemberg GmbH
Königsstraße 49, 70173 Stuttgart
Tel.: 07 11/2 29 98-0
Fax: 07 11/2 29 98-10
E-Mail: info@rkw-bw.de
www.rkw-bw.de

Förderprogramm:
Existenzgründungsberatung durch
das RKW

Technologie-Transfer-Initiative an
der Universität Stuttgart (TTI GmbH)
Nobelstraße 15, 70569 Stuttgart
Tel.: 07 11/6 86 87 49-0
Fax: 07 11/6 86 87 49-19
E-Mail: info@tti-stuttgart.de
www.tti-stuttgart.de

Förderprogramm:
Programm Junge Innovatoren

Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg
Theodor-Heuss-Straße 4, 
70174 Stuttgart
Tel.: 07 11/1 23-0
Fax: 07 11/1 23-24 26
E-Mail: poststelle@wm.bwl.de
www.wm.baden-wuerttemberg.de

Förderprogramm:
Coaching-Programm

Förderprogramme der Länder

Hier erhalten Sie eine Auswahl der wichtigsten Förderorganisationen und der Programme für Exis-

tenzgründer in den einzelnen Bundesländern. Die Angaben sind der Förderdatenbank des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) entnommen: www.foerderdatenbank.de

(Stand: Juli 2007). Dort sind die vollständigen Informationen zu den Antragsberechtigten, Voraus-

setzungen, zur Art und Höhe der Förderung und zur Antragstellung nachzulesen.

Baden Württemberg
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BayBG – Bayerische Beteiligungs-
gesellschaft mbH
Bruderstraße 7, 80538 München
Tel.: 0 89/21 98-02, -2521, -2591
Fax: 0 89/21 98-25 55
E-Mail: info@baybg.de
www.baybg.de

Förderprogramm:
Beteiligungskapital der BayBG

Bayern Kapital GmbH
Ländgasse 135a, 84028 Landshut
Tel.: 08 71/92 32 5-0
Fax: 08 71/92 32 5-55
E-Mail: info@bayernkapital.de
www.bayernkapital.de

Förderprogramm:
Seedfonds – Chancenkapital für
technologieorientierte Unternehmens-
gründungen

Bürgschaftsbank Bayern GmbH
Max-Joseph-Straße 4, 80333 München
Tel.: 0 89/54 58 57-0
Fax: 0 89/54 58 57-9
E-Mail: info@bb-bayern.de
www.bb-bayern.de

Förderprogramm:
Ausfallbürgschaften der
Bürgschaftsbank Bayern

LfA Förderbank Bayern
Königinstraße 17, 80539 München 
Tel.: 0 89/21 24-0
Fax: 0 89/21 24-24 40
E-Mail: info@lfa.de
www.lfa.de

Förderprogramme:
Beteiligungskapital für Existenzgründer
Bürgschaften der LfA
Startkredit
Startkredit ProSpezial
Universalkredit

Industrie- und Handelskammern
(IHK), Handwerkskammern (HWK),
Partnerorganisationen
Förderprogramm: Betreuung von Exis-
tenzgründern und Betriebsübernehmern
Weitere Informationen und Adressen:
www.startup-in-bayern.de

BBB Bürgschaftsbank zu Berlin-
Brandenburg GmbH
Schillstraße 9, 10785 Berlin
Tel.: 0 30/31 10 04-0
Fax: 0 30/31 10 04-55
E-Mail: info@buergschaftsbank-berlin.de
www.buergschaftsbank-berlin.de 

Förderprogramme:
Bürgschaft ohne Bank (BoB)
Bürgschaften der BBB Bürgschafts-
bank zu Berlin-Brandenburg – Kredit
Bürgschaften der BBB Bürgschafts-
bank zu Berlin-Brandenburg – Leasing
Garantien der BBB Bürgschaftsbank
zu Berlin-Brandenburg für Beteiligun-
gen

Gesellschaft für soziale Unterneh-
mensberatung mbH (gsub)
Oranienburger Straße 65, 10117 Berlin
Tel.: 0 30/2 84 09-5 00
Fax: 0 30/2 84 09-2 10
www.coaching-gsub.de

Förderprogramm:
Coaching für junge Unternehmen

Investitionsbank Berlin (IBB)
Bundesallee 210, 10719 Berlin
Tel.: 0 30/21 25-47 47
Fax: 0 30/21 25-33 22
E-Mail: kundenberatung.wirtschaft@ibb.de
www.ibb.de

Förderprogramme:
Berlin Kredit
Berlin Start
Kreditfonds für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU-Fonds)

Handwerkskammer Berlin
Blücherstraße 68, 10961 Berlin
Tel.: 0 30/2 59 03-01
Fax: 0 30/2 59 03-4 68
E-Mail: info@hwk-berlin.de
www.hwk-berlin.de

Förderprogramm:
Existenzgründungen im Handwerk
(Meistergründungsprämie)

Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Berlin-
Brandenburg GmbH (MBG)
Geschäftsstelle Berlin
Schillstraße 9, 10785 Berlin
Tel.: 0 30/31 10 04-0
Fax: 0 30/31 10 04-55
E-Mail: berlin@mbg-bb.de
www.mbg-bb.de

Förderprogramm:
Mittelständisches Beteiligungs-
programm

TCC – Technologie Coaching Center
GmbH
Bundesallee 210, 10719 Berlin
Tel.: 0 30/46 78 28-0
Fax: 0 30/46 78 28-23
E-Mail: info@tcc-berlin.de
www.tcc-berlin.de

Förderprogramm:
Beratung und Coaching für technolo-
gieorientierte Unternehmen und Exis-
tenzgründer

BC Brandenburg Capital GmbH (BC)
Steinstraße 104-106, 14480 Potsdam
Tel.: 03 31/6 60-16 98
Fax: 03 31/6 60-16 99
E-Mail: info@bc-capital.de
www.bc-capital.de

Förderprogramm:
Beteiligungen der BFB Beteiligungs-
Fonds Brandenburg GmbH (BFB) –
(EFRE-Risikokapitalfonds Branden-
burg)

Bürgschaftsbank Brandenburg
GmbH
Schwarzschildstraße 94, 14480 Potsdam
Tel.: 03 31/6 49 63-0
Fax: 03 31/6 49 63-21
E-Mail: info@bb-brbg.de
www.bbimweb.de 

Förderprogramme:
Bürgschaft ohne Bank (BoB)
Bürgschaften der Bürgschaftsbank
Brandenburg
Garantien durch die Bürgschaftsbank
Brandenburg

Bayern Berlin

Brandenburg
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InvestitionsBank des Landes
Brandenburg (ILB)
Steinstraße 104-106, 14480 Potsdam
Tel.: 03 31/66 0-0
Fax: 03 31/66 0-12 34
E-Mail: guw@ILB.de
www.ilb.de

Förderprogramme:
Brandenburg-Kredit für den
Mittelstand
Gründungs- und
Wachstumsfinanzierung (GuW)

Landesagentur für Struktur und
Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH
Wetzlarer Straße 54, 14482 Potsdam
Tel.: 03 31/60 02-200
Fax: 03 31/60 02-400
E-Mail: lasa@lasa-brandenburg.de
www.lasa-brandenburg.de

Förderprogramm:
Beratung von Existenzgründern und
Begleitung von Unternehmensnach-
folgen

Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Berlin-Brandenburg GmbH
(MBG)
Schwarzschildstraße 94, 14480 Potsdam
Tel.: 03 31/6 49 63-0
Fax: 03 31/6 49 63-21
E-Mail: brandenburg@mbg-bb.de
www.mbg-bb.de

Förderprogramm:
Mittelständisches Beteiligungspro-
gramm

BIS Bremerhavener Gesellschaft für
Investitionsförderung und
Stadtentwicklung mbH
Am Alten Hafen 118, 
27568 Bremerhaven
Tel.: 04 71/9 46 46-0
Fax: 04 71/9 46 46-89
E-Mail: mail@bis-bremerhaven.de
www.bis-bremerhaven.de

Förderprogramm:
Starthilfefonds

Bremer Aufbau-Bank GmbH
Kontorhaus am Markt
Langenstr. 2-4 (Eingang Stintbrücke 1)
28195 Bremen
Tel.: 04 21/96 00-4 13
Fax: 04 21/96 00-8 40
E-Mail: kai.sander@bab-bremen.de
www.bremer-unternehmerkredit.de

Förderprogramme:
Bremer Unternehmerkredit (BUK)
Initialfonds – Eigenkapitalhilfe für
innovative Existenzgründungen

Bremer Investitions-Gesellschaft mbH
Kontorhaus am Markt
Langenstr. 2-4 (Eingang Stintbrücke 1)
28195 Bremen
Tel.: 04 21/96 00-20
Fax: 04 21/96 00-8 10
E-Mail: mail@big-bremen.de
www.big-bremen.de

Förderprogramme:
Starthilfefonds
Unternehmensgründungen durch
Hochschulabsolventen und Young
Professionals (BRUT) 

Bürgschaftsbank Bremen GmbH
Langenstraße 6-8, 28195 Bremen
Tel.: 04 21/33 52-33
Fax: 04 21/33 52-3 55
E-Mail: 
info@buergschaftsbank-bremen.de
www.buergschaftsbank-bremen.de

Förderprogramm:
Ausfallbürgschaften der Bürgschafts-
bank Bremen

RKW Bremen GmbH
Langenstraße 6-8, 28195 Bremen
Tel.: 04 21/32 34 64-0
Fax: 04 21/32 62 18
E-Mail: info@rkw-bremen.de
www.rkw-bremen.de

Förderprogramme:
Begleitende Hilfen nach Existenz-
gründungen (Coaching-Maßnahmen)
Beratung kleiner und mittlerer Unter-
nehmen

BTG Beteiligungsgesellschaft
Hamburg mbH
Habichtstraße 41, 22305 Hamburg
Tel.: 0 40/61 17 00-0
Fax: 0 40/61 17 00-99
E-Mail: info@btg-hamburg.de
www.btg-hamburg.de

Förderprogramme:
Beteiligungskapital der BTG Betei-
ligungsgesellschaft Hamburg mbH
BTG-Startkapital Handwerk 

Bürgschaftsgemeinschaft Hamburg
GmbH
Habichtstraße 41, 22305 Hamburg
Tel.: 0 40/61 17 00-0
Fax: 0 40/61 17 00-19
E-Mail: bg-hamburg@bg-hamburg.de
www.bg-hamburg.de

Förderprogramme:
Ausfallbürgschaften der Bürgschafts-
gemeinschaft Hamburg
BG-Start!
Programm für Existenzgründung und
Mittelstand

Hamburger Existenzgründungs-
Programm
TuTech Innovation GmbH
hep-Management Team
Harburger Schloßstraße 6-12, 
21079 Hamburg
Tel.: 0 40/7 66 29-65 32
Fax: 0 40/7 66 29-65 39
E-Mail: hep@tutech.de
www.hep-online.de

Förderprogramm:
hep-Gründerjobs

Johann Daniel Lawaetz-Stiftung
Neumühlen 16-20, 22763 Hamburg
Tel.: 0 40/39 84 12-0
Fax: 0 40/39 75 48
E-Mail: esf@lawaetz.de
www.lawaetz.de

Förderprogramm:
Gründung von Kleinstunternehmen
durch Erwerbslose

Bremen

Hamburg
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TuTech Innovation GmbH
Harburger Schloßstraße 6-12, 
21079 Hamburg
Tel.: 0 40/7 66 29-0
Fax: 0 40/7 66 29-61 19
E-Mail: neumann@tutech.de
www.tutech.de

Förderprogramm:
Hamburger Ideenfonds

Bürgschaftsbank Hessen GmbH
Abraham-Lincoln-Straße 38-42, 
65189 Wiesbaden
Tel.: 06 11/15 07-0
Fax: 06 11/15 07-22
E-Mail: info@bb-h.de
www.bb-h.de

Förderprogramme:
Beteiligungsgarantien der Bürg-
schaftsbank Hessen
Bürgschaft ohne Bank (BoB)
Bürgschaften der Bürgschaftsbank
Hessen

Investitionsbank Hessen (IBH)
Hauptsitz Frankfurt
Schumannstraße 4-6, 
60325 Frankfurt/Main
Tel.: 0 69/13 38 50-0
Fax: 0 69/13 38 50-55

Niederlassung Wiesbaden
Abraham-Lincoln-Straße 38-42, 
65189 Wiesbaden
Tel.: 06 11/7 74-0
Fax: 06 11/7 74-2 65

E-Mail: info@ibh-hessen.de
www.ibh-hessen.de

Förderprogramme Frankfurt:
Gründungs- und
Mittelstandsförderung – Förderung
der Betriebsberatung und Unterneh-
merschulung
Gründungs- und Wachstumsfinanzie-
rung (GuW)

Förderprogramm Wiesbaden:
Bürgschaften und Garantien für die
gewerbliche Wirtschaft

Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Hessen mbH (MBG H)
Schumannstraße 4-6, 
60325 Frankfurt/Main
Tel.: 0 69/13 38 50-78 41
Fax: 0 69/13 38 50-78 60
E-Mail: info@mbg-hessen.de
www.mbg-hessen.de

Förderprogramm:
Handwerksbeteiligungen

RegioMIT Regionalfonds Mittel-
hessen GmbH
Schumannstraße 4-6, 
60325 Frankfurt/Main
Tel.: 0 69/13 38 50-41
Fax: 0 69/13 38 50-60
E-Mail: info@regiomit.de
www.regiomit.de

Förderprogramm:
RegioMIT – Regionalfonds
Mittelhessen

RKW Hessen GmbH
Düsseldorfer Straße 40, 
65760 Eschborn
Tel.: 0 61 96/9 70 2-00
Fax: 0 61 96/9 70 2-99
E-Mail: beratung@rkw-hessen.de
www.rkw-hessen.de

Förderprogramm:
Gründungs- und Mittelstandsförde-
rung – Förderung der Betriebsbera-
tung und Unternehmerschulung

Bürgschaftsbank Mecklenburg-
Vorpommern GmbH
Am Grünen Tal 19, 19063 Schwerin
Tel.: 03 85/39 555-0
Fax: 03 85/39 555-36
E-Mail: info@buergschaftsbank-mv.de
www.buergschaftsbank-mv.de

Förderprogramme:
Bürgschaft ohne Bank (BoB)
Bürgschaften der Bürgschaftsbank
Mecklenburg-Vorpommern
Bürgschaften der Bürgschaftsbank
Mecklenburg-Vorpommern – Leasing

GENIUS Venture Capital GmbH
Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin
Tel.: 03 85/39 93-5 00
Fax: 03 85/39 93-5 10
E-Mail: info@genius-vc.de
www.genius-vc.de

Förderprogramm:
Gründungshilfe für technologieorien-
tierte Unternehmen

Gesellschaft für Struktur- und
Arbeitsmarktentwicklung (GSA)
Schulstraße 1-3, 19055 Schwerin
Tel.: 03 85/5 57 75-0
Fax: 03 85/5 57 75-40
E-Mail: info@gsa-schwerin.de
www.gsa-schwerin.de

Förderprogramm:
Mikro-Darlehen für Existenzgründer

Landesamt für Gesundheit und
Soziales
Außenstelle Rostock
Erich-Schlesinger-Straße 35, 
18059 Rostock
Tel.: 03 81/1 22 15 00
Fax: 03 81/1 22 19 98
E-Mail: poststelle.va.hro@versa.mv-
regierung.de
www.lagus.mv-regierung.de

Förderprogramm:
Qualifizierung und Stabilisierung von
Existenzgründern

Landesförderinstitut Mecklenburg-
Vorpommern (LFI)
Werkstraße 213, 19061 Schwerin
Tel.: 03 85/63 63-0
Fax: 03 85/63 63-12 12
E-Mail: info@lfi-mw.de
www.lfi-mv.de

Förderprogramm:
Darlehensfonds für Existenzgründer
und KMU

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern
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Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Mecklenburg-Vorpom-
mern mbH (MBG)
Am Grünen Tal 19, 19063 Schwerin
Tel.: 03 85/3 95 55-0
Fax: 03 85/3 95 55-36
E-Mail: info@mbm-v.de
www.mbmv.de

Förderprogramme:
Beteiligungen der Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft
Mecklenburg-Vorpommern
Garantien durch die Bürgschaftsbank
Mecklenburg-Vorpommern

Investitions- und Förderbank
Niedersachsen GmbH (NBank)
Günther-Wagner-Allee 12-14, 
30177 Hannover
Tel.: 05 11/3 00 31-3 33
Fax: 05 11/3 00 31-3 00
E-Mail: info@nbank.de
www.nbank.de

Förderprogramme:
Gründungscoaching
Niedersachsen-Innovationskredit 
Niedersachsen-Kredit
Niedersachsen-Kredit – Ausfallbürg-
schaften

Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Niedersachsen mbH (MBG)
Schiffgraben 33, 30175 Hannover
Tel.: 05 11/3 37 05-0
Fax: 05 11/3 37 05-55
E-Mail: info@mbg-hannover.de
www.mbg-hannover.de

Förderprogramm:
Beteiligungen an neugegründeten
und/oder kleinen (Technologie-)
Unternehmen (Sonderprogramm)

Niedersächsische Bürgschaftsbank
GmbH (NBB)
Schiffgraben 33, 30175 Hannover
Tel.: 05 11/3 37 05-0
Fax: 05 11/3 37 05-55
E-Mail: info@nbb-hannover.de
www.nbb-hannover.de

Förderprogramme:
Ausfallbürgschaften der Niedersäch-
sischen Bürgschaftsbank (NBB)
Beteiligungsgarantien durch die Nie-
dersächsische Bürgschaftsbank (NBB)

Verein Technologie-Centren
Niedersachsen e.V.
c/o Technologie-Centrum Hannover
GmbH
Vahrenwalder Straße 7D, 
30165 Hannover
Tel.: 05 11/93 57-1 14
Fax: 05 11/93 57-1 00
www.vtn.de oder www.tch.de

Förderprogramm:
Gründercampus – Förderung von
Existenzgründungen aus niedersäch-
sischen Hochschulen/außerhoch-
schulischen Forschungseinrichtungen

Bürgschaftsbank Nordrhein-
Westfalen GmbH
Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss
Tel.: 0 21 31/51 07-0
Fax: 0 21 31/51 07-3 33
E-Mail: info@bb-nrw.de
www.bb-nrw.de 

Förderprogramme:
Bürgschaften der Bürgschaftsbank
Nordrhein-Westfalen
NRW.BANK Startkredit

IHK Beratungs- und
Projektgesellschaft mbH (IBP)
Goltsteinstraße 31, 40211 Düsseldorf
Tel.: 02 11/3 67 02-30
Fax: 02 11/3 67 02-48
E-Mail: ibp.gmbh@duesseldorf.ihk.de 

Förderprogramm:
Beratungsprogramm Wirtschaft NRW
(BPW)

Kapitalbeteiligungsgesellschaft
NRW GmbH (KBG)
Hellersbergstraße 18, 41460 Neuss
Tel.: 0 21 31/51 07-0
Fax: 0 21 31/51 07-3 33
E-Mail: info@kbg-nrw.de
www.kbg-nrw.de

Förderprogramme:
Beteiligungskapital für kleine und
mittlere Unternehmen
Übernahme von Beteiligungsgaran-
tien durch die Bürgschaftsbank

Landes-Gewerbeförderungsstelle
des nordrhein-westfälischen
Handwerks e.V. (LGH)
Auf'm Tetelberg 7, 40221 Düsseldorf
Tel.: 02 11/3 01 08-0
Fax: 02 11/3 01 08-5 00
E-Mail: info@lgh.de
www.lgh.de 

Förderprogramme:
Beratungsprogramm Wirtschaft NRW
(BPW)
Meistergründungsprämie NRW

NRW.BANK
Kavalleriestraße 22, 40213 Düsseldorf
www.nrwbank.de 

Beratungscenter Rheinland
Tel.: 02 11/917 41-48 00
Fax: 02 11/917 41-92 19
E-Mail: info-rheinland@nrwbank.de 

Beratungscenter Westfalen
Tel.: (02 51) 917 41-48 00
Fax: (02 51) 917 41-26 66
E-Mail: info-westfalen@nrwbank.de 

Förderprogramme:
Gründungs- und
Wachstumsfinanzierung (GuW)
NRW.BANK Filmfinanzierung
NRW.BANK Mittelstandskredit
NRW.BANK Startkredit
NRW.BANK Universalkredit
Ziel-2-Hochschulgründerfonds

RKW NordWest
Rationalisierungs- und Innovationszen-
trum der Deutschen Wirtschaft
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen
Vogelsanger Weg 111, 40470 Düsseldorf
Tel.: 02 11/6 80 01-32
Fax: 02 11/6 80 01-10
E-Mail: info@rkw-nordwest.de
www.rkw-nordwest.de 

Förderprogramm:
Beratungsprogramm Wirtschaft NRW
(BPW)

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen
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Investitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz GmbH (ISB)
Holzhofstraße 4, 55116 Mainz
Tel.: 0 61 31/9 85-0
Fax: 0 61 31/9 85-2 99
E-Mail: isb-foerderung@isb.rlp.de
www.isb.rlp.de

Förderprogramme:
Bürgschaft Direkt
Bürgschaften der Investitions- und
Strukturbank Rheinland-Pfalz
Bürgschaften der Kredit-Garantiege-
meinschaft des rheinland-pfälzischen
Handwerks
Mittelstandsförderungsprogramm

KGG Handwerk
Kredit-Garantiegemeinschaft des rhein-
land-pfälzischen Handwerks
Am Altenhof 15, 67655 Kaiserslautern
Tel.: 06 31/36 77-1 89
Fax: 06 31/36 77-1 80
E-Mail: kgg@hwk-pfalz.de
www.kgg-rlp.de

Förderprogramm:
Bürgschaften der Kredit-Garantiege-
meinschaft des rheinland-pfälzischen
Handwerks

Landesverband der Freien Berufe
Rheinland-Pfalz e.V.
Am Gautor 15, 55131 Mainz
Tel.: 0 61 31/2 70 12 50
Fax: 0 61 31/2 70 12 55
E-Mail: info@lfb-rlp.de
www.lfb-rlp.de

Förderprogramm:
Beratungsprogramm für Existenz-
gründer

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW)
Stiftsstraße 9, 55116 Mainz
Tel.: 0 61 31/16-0, -27 63, -21 46
Fax: 0 61 31/16-21 00
E-Mail: poststelle@mwvlw.rlp.de
www.mwvlw.rlp.de

Förderprogramm:
FiTOUR – Förderung innovativer
technologieorientierter Unterneh-
mensgründungen

RKW Rheinland-Pfalz GmbH
Holzhofstraße 4, 55116 Mainz
Tel.: 0 61 31/9 85 38 4
Fax: 0 61 31/9 85 38 5
E-Mail: info@rkw-rlp.de
www.rkw-rlp.de

Förderprogramm:
Beratungsprogramm für Existenz-
gründer

Wagnisfinanzierungsgesellschaft für
Technologieförderung in Rheinland-
Pfalz mbH (WFT)
Holzhofstraße 4, 55116 Mainz
Tel.: 0 61 31/9 85-0
Fax: 0 61 31/9 85-3 99
E-Mail: isb-foerderung@isb.rlp.de
www.isb.rlp.de

Förderprogramm:
Kapitalbeteiligungen an innovativen
und technologieorientierten Unter-
nehmen

Business Angels Netzwerk Saarland
(BANS)
Geschäftstelle BANS
Franz-Josef-Röder-Straße 9, 
66199 Saarbrücken
Tel.: 06 81/95 20-3 01
Fax: 06 81/95 20-3 88
E-Mail: business-angels@saarland.ihk.de
www.business-angels-saarland.de

Förderprogramm:
Business Angels Gründerfonds

Handwerkskammer des Saarlandes
(HWK)
Hohenzollernstraße 47-49, 
66117 Saarbrücken
Tel.: 06 81/58 09-0
Fax: 06 81/58 09-1 77
E-Mail: info@hwk-saarland.de
www.hwk-saarland.de

Förderprogramm:
Coaching-Programm – Qualifizierung
und Beratung für Fach- und Führungs-
kräfte von Unternehmen in der Grün-
dungsphase

Saarländische Investitionskredit-
bank AG (SIKB)
Franz-Josef-Röder-Straße 17, 
66119 Saarbrücken
Tel.: 06 81/30 33-0
Fax: 06 81/30 33-1 00
E-Mail: info@sikb.de
www.sikb.de

Förderprogramme:
Ausfallbürgschaften der Bürgschafts-
bank Saarland
Gründungs- und Wachstumsfinanzie-
rung (GuW)
Startkapital-Programm des Saar-
landes

Saarländische Wagnisfinanzierungs-
gesellschaft mbH (SWG)
Franz-Josef-Röder-Straße 17, 
66119 Saarbrücken
Tel.: 06 81/3 79 58-0
Fax: 06 81/3 79 58-136
E-Mail: info@swgmbh.de
www.swgmbh.de

Förderprogramm:
Beteiligungsprogramm der Saar-
ländischen Wagnisfinanzierungsge-
sellschaft

Zentrale für Produktivität und
Technologie Saar e.V. (ZPT)
Franz-Josef-Röder-Straße 9, 
66119 Saarbrücken
Tel.: 06 81/95 20-4 70
Fax: 06 81/5 84 61 25
E-Mail: info@zpt.de
www.zpt.de

Förderprogramme:
Coaching-Programm – Qualifizierung
und Beratung für Fach- und
Führungskräfte von Unternehmen in
der Gründungsphase 
Förderung technologieorientierter
Jungunternehmen

Saarland

Rheinland-Pfalz
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Bürgschaftsbank Sachsen GmbH
Anton-Graff-Straße 20, 01309 Dresden
Tel.: 03 51/44 09-0
Fax: 03 51/44 09-450
E-Mail: info@bbs-sachsen.de
www.bbs-sachsen.de

Förderprogramme:
Bürgschaft ohne Bank (BoB)
Bürgschaften der Bürgschaftsbank
Sachsen
Bürgschaften der Bürgschaftsbank
Sachsen – Leasinggesellschaften
Bürgschaften für Unternehmens-
nachfolgen

Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Sachsen mbH (MBG)
Anton-Graff-Straße 20, 01309 Dresden
Tel.: 03 51/44 09-0
Fax: 03 51/44 09-4 50
E-Mail: info@mbg-sachsen.de
www.mbg-sachsen.de

Förderprogramm:
Beteiligungen der Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft Sachsen mbH

Sächsische Aufbaubank –
Förderbank – (SAB)
Pirnaische Straße 9, 01069 Dresden
Tel.: 03 51/49 10-48 02
Fax: 03 51/49 10-40 00
E-Mail: wifoconsult@sab.sachsen.de
www.sab.sachsen.de

Förderprogramme:
Bürgschaften der Sächsischen Auf-
baubank
ESF-Mikrodarlehen
Gründungs- und Wachstumsfinan-
zierung (GuW-Programm)
Mittelstandsförderung – Gründer-
coaching

Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt
GmbH
Große Diesdorfer Straße 228, 
39108 Magdeburg
Tel.: 03 91/7 37 52-0
Fax: 03 91/7 37 52-35
E-Mail: info@bb-sachsen-anhalt.de
www.bb-sachsen-anhalt.de

Förderprogramme:
Ausfallbürgschaften der Bürgschafts-
bank Sachsen-Anhalt
Bürgschaft ohne Bank (BoB)
Garantien der Bürgschaftsbank Sach-
sen-Anhalt für Beteiligungen

Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Domplatz 12, 39104 Magdeburg
Tel.: 03 91/5 89-17 45
Fax: 03 91/5 89-17 54
E-Mail: beratung@ib-lsa.de
www.ib-sachsen-anhalt.de

Förderprogramme:
Gründerdarlehen
Mezzaninedarlehen

Mittelständische Beteiligungsgesell-
schaft Sachsen-Anhalt mbH (MBG)
Große Diesdorfer Straße 228, 
39108 Magdeburg
Tel.: 03 91/7 37 52-0
Fax: 03 91/7 37 52-15
E-Mail: info@mbg-sachsen-anhalt.de
www.mbg-sachsen-anhalt.de

Förderprogramm:
Beteiligungen der Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft

Verschiedene Maßnahmeträger
Förderprogramm: Qualifizierung für
Existenzgründer
Weitere Informationen: 
www.sachsen-anhalt.de/LPSA

Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein
GmbH
Lorentzendamm 22, 24103 Kiel
Tel.: 04 31/59 38-0
Fax: 04 31/59 38-1 60
E-Mail: info@bb-sh.com
www.bb-sh.com

Förderprogramme:
Bürgschaften der Bürgschaftsbank
Schleswig-Holstein – Existenzgrün-
dung
Garantien für Beteiligungen der Bürg-
schaftsbank Schleswig-Holstein

ERF-Schleswig-Holstein-
Fondsmanagement
Lorentzendamm 21, 24103 Kiel
Tel.: 04 31/6 67 01-35 85
Fax: 04 31/6 67 01-35 90

Förderprogramm:
EFRE-Risikokapital-Fonds für struk-
turschwache Gebiete

Innovationsstiftung Schleswig-
Holstein
Lorentzendamm 21, 24103 Kiel
Tel.: 04 31/98 05-8 00
Fax: 04 31/98 05-8 88
E-Mail: info@i-sh.org
www.innovationsstiftung-sh.de 

Förderprogramm:
ISH-Gründerstipendien

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB)
Fleethörn 29-31, 24103 Kiel
Tel.: 04 31/99 05-0
Fax: 04 31/99 05-33 83
E-Mail: info@ib-sh.de
www.ib-sh.de

Förderprogramme:
Investitionsdarlehen
Starthilfe Schleswig-Holstein

Mittelständische Beteiligungsgesell-
schaft Schleswig-Holstein mbH (MBG)
Lorentzendamm 21, 24103 Kiel
Tel.: 04 31/6 67 01-35 86
Fax: 04 31/6 67 01-35 90
E-Mail: info@mbg-sh.de
www.mbg-sh.de.

Förderprogramme:
Beteiligungskapital für innovative
Existenzgründer
Seed- und Start-Up-Fonds Schleswig-
Holstein

Wirtschaftsförderung und Technolo-
gietransfer Schleswig-Holstein
GmbH (WTSH)
Lorentzendamm 24, 24103 Kiel
Tel.: 04 31/66 66 6-0
Fax: 04 31/66 66 6-7 67
E-Mail: info@wtsh.de, www.wtsh.de

Förderprogramm:
Seed- und Start-Up-Fonds Schleswig-
Holstein

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein
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bm-t beteiligungsmanagement 
thüringen gmbh
Gorkistraße 9, 99084 Erfurt
Tel.: 03 61/74 47-601
Fax: 03 61/74 47-635
E-Mail: info@bm-t.com
www.bm-t.com 

Förderprogramm:
Beteiligungen der bm-t beteiligungs-
management thüringen gmbh (bm-t)

Bürgschaftsbank Thüringen GmbH
Hirschlachufer 72, 99084 Erfurt
Tel.: 03 61/21 35-0
Fax. 03 61/21 35-1 00
E-Mail: info@bb-thueringen.de
www.bb-thueringen.de

Förderprogramme:
Bürgschaften der Bürgschaftsbank
Thüringen – BBT Basis
Bürgschaften der Bürgschaftsbank
Thüringen – BBT classic und BBT guw
Übernahme von Garantien durch die
Bürgschaftsbank Thüringen – „BBT
garant“

Gesellschaft für Arbeits- und
Wirtschaftsförderung mbH (GFAW)
Warsbergstraße 1, 99092 Erfurt
Tel.: 03 61/22 23-0
Fax: 03 61/22 23-17
E-Mail: servicecenter@gfaw-thueringen.de
www.gfaw-thueringen.de

Förderprogramm:
Fortbildung von Existenzgründern

Mittelständische Beteiligungsge-
sellschaft Thüringen mbH (MBG)
Gorkistraße 9, 99084 Erfurt
Tel.: 03 61/74 47-1 32
Fax: 03 61/74 47-1 31
www.mbg-thueringen.de

Förderprogramm:
Beteiligungen der Mittelständischen
Beteiligungsgesellschaft Thüringen
mbH (MBG)

RKW Thüringen
Konrad-Zuse-Straße 5, 99099 Erfurt
Tel.: 03 61/5 51 43 0
Fax: 03 61/5 51 43 27
E-Mail: info@rkw-thueringen.de
www.rkw-thueringen.de

Förderprogramm:
Beratungsrichtlinie

Thüringer Aufbaubank (TAB)
Gorkistraße 9, 99084 Erfurt
Tel.: 03 61/74 47-0
Fax: 03 61/74 47-2 01
E-Mail: info@tab.thueringen.de
www.aufbaubank.de

Förderprogramme:
Bürgschaften und Garantien durch
die Thüringer Aufbaubank
Gründungs- und Wachstumsfinan-
zierung (GuW Plus)
Landesinvestitionsprogramm für den
Mittelstand (LIP) 
Thüringen-Kapital

Thüringer Handwerkstag e.V.
Fischmarkt 13, 99084 Erfurt
Tel.: 03 61/67 07-4 02
Fax: 03 61/67 07-4 10
E-Mail: info@hwf-th.de
www.thueringer-handwerkstag.de

Förderprogramm:
Förderung der Leistungssteigerung,
Beratung und Qualifizierung von
Existenzgründern im Handwerk

Thüringen
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Lieferbare Hefte 
in dieser Schriftenreihe

Spezielle Themen und
Personengruppen

Heft 1 
Weiterbildung – Lernen ein
Leben lang

Heft 2
50plus – Ihre Erfahrung zählt

Heft 3
Zeitarbeit

Heft 4 
Chancen für Menschen mit
Behinderungen – Berufliche
Rehabilitation

Heft 5 
Soldatinnen und Soldaten auf
Zeit – Start ins zivile Berufsle-
ben

Heft 6.1 
Pflegen, Betreuen, Bedienen –
Jobeinstieg ohne Berufsaus-
bildung

Heft 6.2 
Bauen, Lagern, Transportie-
ren – Jobeinstieg ohne Be-
rufsausbildung

Heft 7 
Frauen und Beruf

Heft 8 
Nachholen schulischer Ab-
schlüsse und Studieren ohne
Abitur

Heft 9 
Existenzgründung – Wege in
die Selbstständigkeit 

Berufsbereiche und Branchen
– Weiterbildung und Beruf

Heft 10 
Berufe im Sozialwesen

Heft 11 
Gesundheit, Körperpflege,
Wellness

Heft 12 
Gastgewerbe, Tourismus,
Ernährung

Heft 13 
Metall, Maschinenbau,
Feinmechanik

Heft 14 
Elektro

Heft 15 
Kaufmännische Berufe, Büro
und Verwaltung

Heft 16 
Bau

Heft 17 
Textil, Bekleidung, Leder

Heft 18 
Papier, Druck, Medientechnik

Heft 19 
Holz, Kunststoff,
Musikinstrumentenbau

Heft 20 
Chemie, Glas, Keramik

Heft 21 
Transport und Verkehr

Heft 22 
Land- und Forstwirtschaft,
Gartenbau, Tierwirtschaft,
Floristik, Umweltschutz

Heft 23 
IT-Berufe

Arbeitsmarkt und Weiterbil-
dung für Akademiker/innen

Heft 25
Ingenieurwissenschaften

Heft 26
Naturwissenschaften

Heft 27 
Gesellschafts- und
Sozialwissenschaften

Heft 28 
Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften

Heft 35 
Kunst und Beruf – Vermitt-
lung, Förderung und Weiter-
bildung

Einzelexemplare sind im 
Berufsinformationszentrum 
(BIZ) Ihrer Agentur für Ar-
beit erhältlich oder unter
www.ba-bestellservice.de
gegen einen geringen 
Beitrag zu bestellen.


